
-NICHT VF.RTRAUUCHESDOKUM'ENT-
Version enNlt .k8'ne &trebs- u. Gesehäft&geh(frmni11se• fBundesnetzagentur 

für die Landes,..g&llierungsbebörde 	 Aktenzeichen: SK9-16/8193 

In dem Verw.alttmgsverfahren nach § 29 Abs.1 EnWG LV.m_ § 32 Abs. '1 Nr. 1, 5 

und 11 und§ 4 Abs. 2 ARegV 

wegen 	 F~ derkalenderjähdichen Er~ 
für die drifte Regulierungsperiode Gu (2118 •bis 2022.) 

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-

munikation, :Post und Eisenbahnen, Tulpenfe~ 4, 53113 Bonn, 

in Wahrnehmung der Aufgaben für das Land Brement 

durch die Beisitzerin als Vorsitzende Anne ZeidJer, 

den Beisitzer Roland Naas 

und die Beisitzerin Dr. Ulrike Schimmel, 

gegenüber der wesernetz Bremerhaven GmbH, Hansastraße 17t19, 27568 Bremer-

haven, vertreten durch die Geschäftsführung 

- Netzbetreiber -
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am 27.06.2019 beschlossen: 

1. 	 Die ka~enderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2022 gemäß Anlage A1. Kalender-

jährl lche Erlösobergrenzen dieses Beschlusses festgelegt. 

2. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar elnes Kalenderjahres 

- erstmalig zum 01.01.2018 - die Erlösobergrenze für das jeweilige Kalender-

jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 

ARegVI dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenantelle nach § 11 Abs. 2 S. 1 
bis 3 ARegV oder volatile Kostenanteile nach § 11 Abs. 5 ARegV ändern. 

3. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtett den Übergang von Netzen, Netzzusammen~ 

schlüssen und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzüglich schriftlich bei 

der Beschlusskammer anzuzeigen. 

4. 	 Die Beschlusskammer wird den vorfiegenden Beschluss ungeachtet einer 

zwischenzeitlich eingetretenen Bestandskraft hinsichtlich der zugrunde geleg· 

ten ~igenkapitalzinssätze für Alt„ und Neuanlagen anpassen, wenn 

a) 	der Netzbetreiber Beschwerde gegen den Beschluss der Be~ 

schrusskammer 4 der Bundesnetzagentur zur Festlegung der Ei„ 

genkapitalzinssätze für Alt- und Neuanlagen vom 05.10.2016. (BK4-

16-161) elngelegt und nicht zurückgenommen hat und 

b) 	der Beschluss BK4-16-161 gegenüber dem Netzbetreiber entweder 

durch eine rechtskräftige Entscheidung oder von der Beschluss-

kammer 4 der Bundesnetzagentur aufgehoben und In der Weise 

abgeändert wird, dass andere Zinssätze festgelegt werden, als dies 
im ursprünglichen Beschluss BK4-16-161 vorgesehen war. 

5. 	 D1e Beschlusskammer wird diesen Beschluss ungeachtet einer zwischenzeit· 

lieh eingetretenen Bestandskraft hinsichtlich des generellen sektoralen Pro-

duktivitätsfaktors anpassen, wenn 

a) 	der Netzbetreiber Beschwerde gegen den Beschluss der Be-" 

schlusskammer 4 der Bundesnetzagentur zur Festlegung des gene-
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rellen sektoralen Produktivitätsfaktors vom 21.02.2018 (BK4-17-093) 

elngefegt und nicht zurückgenommen hat und 

b) der Beschluss BK4-17-093 gegenüber dem Netzbetreiber entweder 

durch eine rechtskräftige Entscheidung oder von der Beschluss-

kammer 4 der Bundesnetzagentur aufgehoben und in der Weise 

abgeändert wlnt dass ein anderer genereller sektoraler Produktivi-
tätsfaktor festgelegt wird, als dies im ursprünglichen (endgültigen) 

Beschluss BK4-17-093 vorgesehen war. 

6. Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Seite 3 von 64 



, NICHT VERTRf\ULICHES DOKUMENT 
Ver~m;m enthält keine Betriebs.- u. G-esehllft$gelleimnis.se 

enthäU Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

GRÜNDE 

Sachverhart 

Dle Beschlusskammer hat gemäß § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur Be-

stimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die dritte Regulierungsperiode 
nach§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV eingeleitet. Die Landesregulierungsbehörde, in deren 

Gebiet der Netzbetreiber seinen Srtz hat, wurde gemäß§ 55 Abs. 1 S. 2 EnWG über 

die Einleitung des Verfahrens informiert. 

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß§ 6 Abs. 1 ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbe-

trelbers hat die Beschlusskammer gemäß§ 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung zur 

Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgeführt. Die erforderlichen Kostendaten des 

.Netzbetreibers wurden auf Grundlage der Festlegung vom ·22.04.2016 (BK9-15/605-

1 bis 6, ABI. BNetzA 08/2016, S. 1140 ff.) erhoben.) Die von der Beschlusskammer 

danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

03.04.2017 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit Schreiben vom 28.04.2017 

gemäß § 67 Abs. 1 EnWG Stellung genommen. Nach eingehender Würdigung der 

Stellungnahme hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber unter anderem mit 
Schreiben vom 22.08.2017 die aus ihrer Sicht berücksichtigungsfähigen Gesamtkos~ 
ten mitgeteilt (Anlage 1). 

2. Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV 

Für die ErmitUung des Anteils der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile ge-

mäß § 11 Abs. 2 ARegV an den Gesamtkosten gemäß § 6 Abs. 1 ARegV hat die Be-

schlusskammer lnfonnationen beim Netzbetreiber abgefragt. Der Netzbetrefber hat 

insoweit eine Überleitungsrechnung im Rahmen der erforderlichen Kostendatener· 

hebung (BK9~15/605-1 bis 6, ABI. BNetzA 08/2016~ S. 1140 ff.) bereitgestellt. Die 

vom Netzbetreiber in der Überleitungsrechnung übermittelten Daten wurden auf ihre 
Konsistenz, Plausrbilität und Validität überprüft und gegebenenfalls angepasst. 

Seite 4 von 64 



- NICHT VERTRAULICHES DOKUMENT~  
Version enthäll keine Betriebs- u. Gesr:::hMtsgeheimnisse  
enthält Betriebs· und Geschäftsgeheimnisse  

Dem Netzbetreiber wurde mit Schreiben vom 01.08.2017 das Ergebnis der Überprü-

, 	 fung der Überleitungsrechnung mitgeteilt. Hierzu hat der Netzbetreiber mit Schreiben 

vom 08.08.2017 Stellung genomm~n. Nach eingehender Würdigung de_r SteUung-

nahme hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber mit Schreiben unter anderem 
vom 22.08.2017 die aus ihrer Sicht berücksichtigungsfähigen dauerhaft nicht beein-

flussbaren Kosten des Ausgangsniveau$ sowie das Ergebnis der Vergleichbarkeits-

rechnung samt Aufwandsparametern mitgeteilt. 

Bezüglich der vom Netzbetreiber im Rahmen der Ausgangsnrveeuermittlung für die 

dritte Regulierungsperiode geltend gemachten Rückste!lungszuführungen im Rah-

men von Rest~kturierungsmaßnahmen (Vorruhestandsregelung), die von der Be-

schlusskammer a's Plankosten klassifiziert wurden und de.shalb a.us dem Ausgangs-
niveau gekürzt wurden (gern. § 6 Abs. 2 S. 2 ARegV), Ist zu beachten, dass - soweit 

es sich um Kosten nach § 11 Abs. 2 s. 1 Nr. 9 ARegV handelt - der Netzbetreiber 

derartige Kosten- ebenso wie derartige Erträge -grundsätzllch nach den Regeln 

der ARegV geltend zu machen hat und er folglich nicht beschwert Ist. 

Allerdings sind dabei die tatsächlichen Kosten im jeweiligen Jahr anzusetzen und 

gemäß den Regefn der ARegV in die Ertösobergrenze einzubeziehen. Eine Ver~ 

schiebung dieser Kosten in andere Jahre über die Bildung und Aufiösung von Rück-

stellungen ist regulatorisch nicht zulässig. 

Der für die Ermittlung des Effizienzwerts zugrunde gelegte AnteH der dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteife gemäß § 11 Abs. 2 ARegV an den Gesamtkosten 

gemäß § 6 Abs, 1 ARegV ist der Anlage IV zu entnehmen. 

3. Durchführung des Effizienzvergl.eichs gemäß § 12 Abs. 1 ARegV 

Um einen Effizienzvergleich gemäß§ 12 Abs. 1 ARegV durchführen zu können, hat 
die Bundesnetzagentur Vergleichsparameter gemäß § 13 Abs. 3 ARegV ermittelt. 
Hierfür war eine Strukturdatenabfrage bei allen Netzbetreibern vorzunehmen! die 
keine Genehmigung zur Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 
S. 3 ARegV erhalten hatten. Die erforderlichen Strukturdateri der Netzbetreiber wur-
den von der Bundesnetzagentur auf .Grundlage der Festlegung vom 17.05.2016 
(BK9-15/603) erhoben. Die Übermittlung der Strukturdaten hatte grundsätzlich bis 
zum 15.09.2016 zu-erfolgen. 

Seite 5 von 64 



- NICHT VERTRAULICHl:S DOKUMENT -
Version enthält keine Betriebs· u. Geschäftsgahelm11issc 
enthäJt Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse  

Nach Ablauf dieser Frist wurden weitere Daten bei betroffenen Netzbetreibern abge-

fragt: Mit Schreiben vom 06.10.2016 wurden Netzbetreiber ohne Konzessionsvertrag 

aufgefordert. Daten zum tatsächlichen Leitungsverlauf zu übermitteln; die Daten wa-

ren in einem standardisierten Vektordatenformat einzureichen. Mit Schreiben vom 

06.12.201 e wurde die Datenabfrage bei diesen Netzbetreibern ohne Konzessions-

vertrag erweitert. Zusätzlich mussten Daten zur Fläche und zu Bevölkerungszahlen 

übennittelt werden. Mit Schreiben vom 05.01.2017 WL_Jrden schließlich Daten von elf 

Netzbetreibern zum Einspeiselastgang aller Einspeisungen im Bezugsjahr angefor-
dert. Hiermit sollten bereits gemeldete Werte zum Lastgang der betroffenen Netzbe-

treiber plausibllisiert werden. 

Die Bundesnetzagentur hat die vom Netzbetreiber schließlich übermi!-telten Daten 

einer Konsfstenz- und Plausibilitätskontrone unterzogen. Der Netzbetreiber wurde im 
Falle beobachteter Inkonsistenzen oder unplausibler Datenübermittlungen aufgefor-

dert, diese zu erläutern und . 1 sofern eine Adjustierung der Daten erforderlich war. die 

korrigierten Daten erneut der Bundesnetzagentur zu übermitteln. Schließlich wurden 
die Daten an ein externes Beraterkonsortium, bestehend aus Frontier Economics 

Ltd, Sigma~Hat Economics und Mitarbeitern des Leh,rstuhls für Energie- und Res-

sourcenmariagement der TU Berlin zwecks weiterer Prüfungen und Parameterermitt-
lung zur Verfügung gestellt. 

Am 19.07.2017 fand eine Konsultation der Netzbetreiber statt, die das methodische 

Vorgehen und mögliche im finalen Effizienzvergteichsmodell vervvendete Parameter 

zum Gegenstand hatte. Dabei wurde den Netzbetreibern zunächst die Durchführung 

der Datenplausibflisi~rung u. a. mittels Historien-. Vollständigkeits- und Logikprüfun-
gen präsentiert. Darüber hinaus wurde den Netzbetrefbern das Vorgehen bei der 

Kostentreiberanatyse einschließllch mög1icher Vergleichsparameter vorgestellt. Hier-

zu gehörten u. a.: die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen, die Summe 

aller Ausspeisepunkte, die versorgte Fläche! die potenziellen AusspeisepunkteJ die 

potenzielle Jahreshöchstlast die Leitungslänge, das RohrvolumenJ der durchschnitt-

liche Rohrquerschnitt, tjie Bodenklassen, die Bevölkerungsentwicklung zwischen 

2010 und 2015, der Bevölkerungsrückgang zwischen 2010 und 2015, die Netzlänge 

nach Druckbereichen1 die regionale Transportkapazität. die Übernahme- und Über-

gabeanlagen, die Jahresarbeit und die Belegenheit des Netzes. AJs Faktoren, die im 

Rahmen der Modellfindung zu berücksichtigen sind1 wurden Signifikanz, lnformati-
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onsgütel Pos~-Eslimation-Tests, jngenieurwlssenschaftliche PlausibHität und die Ro-

bustheit der Ergebnisse genannt. Effizienzwerte oder ein konkretes Modell zur Be-

rechnung der Effizienzwerte wurden nicht vorgestellt. 

Im Nachgang zu dieser Konsultationsveranstaltung haben zahlreiche Netzbetreiber 
und Verbände zu den vorgestellten Inhalten Stellung genommen. Unter anderem 

wurde Fofgendes vorgetragen: 

Es seien weitere Konsultationen erforderlich; die bisherige Konsultation erfülle nicht 

die Voraussetzungen der ARegV, weil die bisherigen Informationen nicht ausreich-

ten, um die Ermmlung der Efffzfenzwerte zu beurteilen. 

Durch Modelle mit zu wenigen Vergleichsparametern werde die in § 13 ARegV ge-

nannte Heterogenität der Aufgaben der Netzbetretber nicht ausreichend berücksich-

tigt und abgebildet; das Risiko unterspezifizierter Modelle müsse im Auge behalten 

werden, weil andernfalls das Verzerrungspotential hoch sei; die Vergleichsparameter 

gemäß§ 13 Abs. 3 ARegV müssten bei der Kostentreiberanalyse und der Modellfin· 

dung besondere Berücksichtigung finden; es sei zu erläutern~ wie dle Heterogenität 

überhaupt bei der Effizienzwertermittlung berücksichtigt werde. 

Die zugrunde gelegten Parameterdefinitionen müssten eindeutig und einheitlich sein; 

die versorgte Fläche außemalb des Konzessionsgebiets etwa solle berücksichtigt 

werden; bei Bevölkerungszahlen im Effizienzvergleich - sofern als Parameter zur 

Anwendung kommend - dürfe sich der Umstelfungseffekt aus dem Zensus 2011 

nicht auswirken; zudem seien bei allen Netzbetreibern Bevölkerungszahlen auf der-

selben statistischen Basis zu verwenden. 

Die durchzuführende Ausreißeranalyse solle nicht nur den Vorgaben der ARegV. 

sondem auch dem Stand der Wissenschaft entsprechen, d. h. aktuelle Erkenntnisse 

der Verdeckung von Ausreißern seien zu berücksichtigenl um sog . ..,verdeckte Aus-

reißer·~ zu identifizieren: der im Rahmen der Analyse zur Bestimmung der Ausreißer 

verwendete Grenzwert solle dem in der ARegV neu geregelten Fokus auf Heteroge-

nität Rechnung tragen; mittels Cook's Distance seien .Ausreißet' mit extremen Wer-

ten _schon vor der eigentlich Ausreißeranalyse auszuschließen. 

Das Kriterium der Multikolllnearität solle nicht übeJWertet werden und nicht zur An-

wendung gelangen, um einzelne Parameter auszuschließen; daher sei ein alleiniges 

Abstellen auf statistische Signifikanz bel der Auswahl der Parameter nicht sachge-
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recht und stehe im Widerspruch zur Anforderung der ARegV, die die Heterogenität 

der Netzbetreiber in den Vordergrund rücke. Zentral bej Beurteilung der Modellgüte 

seil wie gut das BenchmarkingmodeU Insgesamt die Benchmarkingkosten prognosti-

zieren könne. 

Der bei der Modellnetzanalyse gewählte 11 Grüne-Wiese-Ansatz'' bedinge starke Abs-

trahierung von Gegebenheiten in der Mehrzahl der ,1echten" Netze; es werde nicht 

berücksichtigt) dass sich Netz.e im Zeitablauf verändern und sich an neue Anforde„ 

rungen anpassen müssten; Investitionen in Gasnetze seien langfristig und irreversi„ 

bel; es solle daher eine Dynamisierung des Model!netzes in Betracht gezogen wer-

den. Es sei fraglich, ob festgestellte Zusammenhänge auch in der Realität vorzufin-

den seien; dies sei mit Sensltlvitätsanalysen zu untersuchen oder- altematlv- seien 

ModeUnetzanalysen nicht mit efnem einzigen, abstrakt unrealistischen Netz durchzu-

führen, sondern die Ergebnisse mit einer Auswahl an reaHstlschen und die wesentli-
chen Kostentreiber berücksichtigenden modellierten Netzen zu verifizieren. Mindes.-

tens alle in § 13 ARegV genannten Parameter müssten untersucht werden; Pfadab-
hängigkeiten führten zum de-facto-Ausschluss einiger Parameter, die in der Modet-

. netzaMlyse nicht ausreichend gut abgeschnitten hätten. Außerdem dürfe die Mo- · . . 

dellnetzanalyse sich nicht nur auf Mitteldruck. und Niederdruck beschränken, Vertel-

Jernetzbetreiber mit hohem Hochdruck-Anteil seien beispielsweise über Ausspeise-

punkte >16 bar als Kostentreiber im Effizienzvergleich zu berücksichtigen; der City-

Effekt müsse berücksichtigt werden. 

Eine stufenweise Variablenselektion werde in der einschlägigen wissenschaftlichen 

Literatur sehr kritisch gesehen, denn sie könne zu verzerrten Gütemaßen führen~ die 
Auswahl des i,wahrenl4 Modells werde zusätzHch erschwert, wenn die zur Auswahl 
stehenden Parameter stark miteinander korrelierten. Als Ausgangspunkt für die Pa-

rameterwah! solle das Modell der letzten Regulierungsperiode als Alternativansatz 

berücksichtigt werden und es s0Uten weitere Parameter identifiziert werden, die für 

die Berücksichtigung der Heterogenität der Netzbetreiber relevant sein könnten. 

Bel Vorliegen von Heteroskedastizität seien die geschätzten Koeffizienten in der Kos-

tentreiberanalyse verzerrt; die Kostentrelberanalyse könne damit zu einer falschen 
Auswahl von Vergleichsparametern führen. Auf der Stufe der Stochastischen Frontier 

Analyse (SFA) sei zusätzliche Vorsicht zur Sicherstellung der Homoskedastizität 

notwendig, weil ansonsten die Effizienzwerte verzerrt seien. Zur Beurteilung von He-
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teroskedastizität bei der SFA seien Testverfahren anzuwenden. welche der relevan-
ten Annahmen der SFA insbesondere in ßezug auf die Verteilung der Störterme, 

Rechnung trügen. 

Die Beurteilung von Ausreißern in der Dateneinhüllungsanalyse {DEA) im Rahmen 

der Dominanzana!yse mittels F-Test sei nicht anwendbar. weil die Effizienzwerte aus 

einer nfcht-parametrischen Untersuchung stammten und ein parametrischer Test zur 

Anwendung kommen solle. Zudem gehe der Test von der Annahme aus, dass die 
beiden zu vergleichenden Werte aus zwei unabhängigen Stichproben stammten. tat-

sächlich würden aber zwei verschiedene Effizienzwerte des gleichen Unternehmens 
miteinander verglichen. Die Dominanzanalyse solle daher auf Basis nicht-

parametrischer Tests durchgeführt werden, welche die 19paired"-Struktur der vorlie-
genden Daten berücksichtigten. 

Second-Stage-AnaJysen dürften nach dem Stand der Wissenschaft nicht fOr die SFA-
Methode und auch nicht zur Modellvalidierung oder -plauslbilisierung in der DEA an-
gewendet werden. Geeigneter seien SensltMtätsanalysent die die Ergebnisse ver-

schiedener Effizienzmodellrechnungen mltefnander vergleichen. 

Vergleichsparameter seien so auszuwählen, dass den unterschiedlichen Versor-
gungsaufgaben Rechnung getragen werde, so seien z.B. "Ausspeisepunkte > 16 bar'1 

und "Rohrvolümenu für Netzbetreiber zu berücksichtigen, die aufgrund der besonde-

ren Struktur ein für große Transportkapazitäten ausgerichtetes Netz betreiben~ es sei 
mindestens ein Parameter zur Berücksfchtigung von Transportkapazitäten bereits im 
Startmodell notwendig ... 

Im Hinblick auf die besondere Versorgungsaufgabe der Netzbetreiber ohne Konzes-

sionsvertrag sei ejne mehrstufige Ausreißeranalyse durchzuführen; so könnten wei-
tere Ausreißer·(verdeckte Ausreißer) identifiziert werden. Mittels Cook·s Distance sei 
zu prüfen, ob strukturell nicht vergleichbare Untemehmen im Datensatz vorhanden 
seien; diese seien ggf. aus allen weiteren Effizienzanalysen auszuschließen. 

Mindestens folgende Parameter aus dem Effizienzvergleich der zweiten Regulie-

rungsperiode seien anzuwenden: Leitungsfänge, Rohrvolumen, Ausspeisepunktel 
Versorgte Fläche 1 Ausgespeiste Jahreshöchstlast, Potentielle Ausspeisepunkte, 
Messstellen sowie Ausspeisepunkte HD > 16 bar an nachgelagerte Netze. Für ein 

belastbares Effizienzverfahren seien mindestens sechs Parameter notwendig. Die 
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Parameter aus dem zweiten Effizienzvergleich berücksjchUgten die Heterogenität der 

VerteUemetzbetrelber und gäben ein höheres Maß an Planungssicherheit. Zu fordern  

. sei die Prüfung der Wirkung und Eignung der Parameter aus dem Effizienzvergleich  

der zweiten Regulierungsperiode; insbesonde're sei zu überprüfen, ob Parameter wie  
),Leitungslänge„ und .lRohrvolumenfl wirklich redundant seien. Es sei darzulegen, ob  

sich das Effizienzmodell messbar verschlechtere, wenn die angeblich redundanten  

Parameter in ein Modell aufgenommen würden: dies gelte vor allem für die Parame- 
ter 111Ausspeisepunkte·~ und •• Messstellen". 

Die Gruppe der Verteilernetzbetreiber sei nicht homogen; zur Abbildung der Hetero-

genität sei es nicht richtigf ernzelne Unterschiedlichkeiten herauszugreifen und so 

eine scheinbar ~omogene Gruppe von Netzbetrelbem zu slmulleren: eine objektive 

Vergleichbarkeit dürfe nicht unterstellti sondern müsse individuell sichergestellt wer-

den. Keineswegs könne Heterogenität alletne über das KrUerium des Transportan-

teils im Netz de~ Verteilernetzbetreibers abgebildet werden; belastba~ Berücksichti-

gung der Heterogenität sei riur über das Identifizieren sämtlicher Heterogenitäten der 
Netzbetreiber zueinander möglich. 

Es gebe Netzbetrelber mJt Im Grundsatz drei unterschiedlichen Versorgungsaufga-

ben: Versorgungsschwerpunkt „den Ortsnetzen übergeordneter Gastransport„ t Ver-

sorgungsschwerpunkt „rein örtliche Versorgung mit städtischer oder 1ändlicher Prä· 
gung" sowie Versorgungsschwerpunkt „beide vorgenannten Funktionen vereinend". 

Die Modellfindung für den Efflzlenzvergleich müsse alle drei angemessen berück-
sichtigen: beide Funktionen vereinende Netzbetreiber seien durch ausschließliche 

Betrachtung der Gesamtkosten im Effizlenzvergleich beschwert, weil Vergleichspa-

rameter der jeweiligen Versorgungsaufgabe wechselseitig mit den Kosten der jeweils 
anderen Versorgungsaufgabe ihres Netzes belegt würden; die betroffenen Netzbe-

treiber seien durch Kostendurchmischung benachteiligt, weil sie für einen Effizienz-

wert von 100% auf eine Kombination von Vergleichsparametern angewiesen seien. 

Im Rahmen der Modellnetzanalyse seien im 1. Schritt die Vergleichsparameter zu 

identifizieren, über die die ·unterschiedlichen Netzkosten zwischen Gastransport, der 

örtlichen Versorgung und der Verbindung beider Aufgaben erklärt werden könnten; 

die Beschränkung auf die Kostenentwicklung im MD/ND-Netz könne jedoch led lgllch 
. . 

einen Erklärungsbeitrag für die Netzkosten in der Ortsnetzversorgung liefern; dem-

gemäß seien über eine Modellnetzanalyse nur Kostentreiber zu Identifizieren und mit 
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Priorität 1 zu quallfizie·ren, die für die Ortsversorgung im MD/ND-Netz maßgeblich 

seien; zwingend sei zusätzlich die Kostenwirkung der Vergleichsparameter des 

Hochdrucknetzes uhd dabei Insbesondere für die HD-Netzebenen > 16 bar zu be-

rücksichtigen - hier gebe es einen signifikanten überproportionalen Kostensprung 

durch höhere technische Erfordernisse und aufwendigere Regelwerke für Bau und 

Betrieb - und in der Modellnetzanafyse abzubilden und zu identifizieren. Andernfalls 

würden kleinere Gruppen von Netzbetreibern hinsichtlich ihrer struktureUen Beson-
derheit nicht sachgerecht im Effiz;ienzvergleich abgebHdet. Insoweit reiche es auch 

nicht aus, dies über die Jahreshöchstlast und Ausspeisepunkte abzubilden, sondern 

es sefen weitere Netzstrukturinformationen zu berücksichtigen; als Kostentreiber sei-
en daher ,.Ausspeisepunkte > 16 bar an nachgefagerte NBh zu berücksichtigen; 

dadurch würde die Heterogenität abgebildet und Konsistenz zum Modell der·zweiten 

Regulierungsperiode hergestellt. 

Nach den Vorgaben der Verordnung müsse es nicht zwingend nur einen einzigen 

Effizienzverg,eich geben~ sondern es könne auch gesonderte Effizienzverg1eiche für 
Netzbetreiber mit abweichenden Versorgungsaufgaben geben.. 

DJe. Vorgaben der ARegV zwängen auch nicht dazu. dass in der DEA ~nd der SFA 
die gleichen Parameter abgebildet werden. Selbst wenn dies der Fall sei, solle bei 

der Auswahl der funktionalen Form der SFA dann jedoch berücksichtigt werden, 
dass die · DEA a priori keinen funktionalen Zusammenhang zwischen Kosten und 

Verglefchsparametern unterstelle. während bei der SFA bislang von einem starren 

linearen- Zusammenhang ausgegangen werde. Die Berücksichtigung von Nichtlinea-
rität oder die Verwendung von lnteraktionstermen flexfbilisiere die SFA~ ohne jedoch 

grundsätzlich andere Parameter als die DEA zu verwenden. 

Die Methode zur Ermittlung der potentJellen Anschlusspunkte und der potentiellen 

Jahreshöchstlast sei zu kritisieren, weil unterstellt werde, dass ·die Jahreshöchstlast 
proportional mit den Ausspeisepunkten ansteige; dies sei in der Realität aber nicht zu 

beobachten. 

Mit Schreiben vom 26.07.2017 wurde dem Netzbetreiber eine erste Datenquittung 

zur Ermittlung der Parameter zur Bestimmung der Versorgungsa~fgabe und Ge-

bietseigenschaften gemäß § 13 Abs. 3 ARegV übersandt. Die Bundesnetzagentur 

hat dabei die auf Konsistenz und Plauslbilität geprüften Daten des Netzbetreibers, 
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die hieraus errechneten Datengrößen, die Abbildung des Versorgungsgebiets sowie 

die aus dem Versorgungsgebiet mittels GIS...system bestimmten gebietsstrukturellen 

Datengrößen übermittelt. Hinsichtlich der errechneten und der gebletsstrukturellen 

Daten waren der Datenquittung er~äuternde Texte beigelegt. Dem Netzbetreiber wur-

de Gelegenheit zur Stellungnahme ge~eben. Nach Würdigung der eingegangenen 

Stellungnahme hat die Bundesnetzagentur dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

25.08.2017 eine zweite Datenquittung übersandt Diese enthielt u. a.. Korrekturen von 

eventuellen Datenfehlern, Ergänzungen der Methodikbeschreibung sowie Anpas-
sungen bei einzelnen Beschreibungen. Auch zu dieser zweiten Datenquittung wurde 

dem Netzbetreiber Gelegenheit zur Stellun@nahme gegeben. Etwaige durch Netzbe-

treiber geltend gemachte und begründete Korrekturen wurden berücksichtigt. 

Bei den Schreiben zur Datenquittung wurde je.weils darauf hingewiesen. dass die 

Bundesnetzagentur Im Falle einer unterbleibenden Äußerung die in den Öatenquit-

tungen enthaltenen Strukturdaten der Ermittlung der Parameter zur Bestimmung der 

Effizienzwerte zu Grunde legen wird. 

4. 	 Effizienzverglelchsmodell und Ausgestaltung der Methoden gemäß Anla-
ge 3ARegV 

Das Beraterkonsortium hat auf Grundlage des damaligen Datenbestandes bei den 

Aufwands- und Vergleichsparametern im Herbst 2017 ein Effizienzverg!eichsmodell 

entwickelt. Die auf Grundlage dieses Modells errechneten Effizienzwerte einschließ-

lich der im Modell herangezogenen Parameter wurden den Netzbetreibern mit 

Schreiben vom 27.11.2017 informatorisch mitgeteilt. 

Im Zuge weiterer Überprüfungen wurde im Dezember 2017 ein Fehler bei der Ver-
gleichsbarkeitsrechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 ARegV festgestellt. Bei der Ermitt-

lung der standardisierten Kapitalkosten wurde die Hinzurechnung der mit Bezug auf 

die tatsächlichen Kapitalkosten ermittelten Gewerbesteuer unterlassen. Dementspre~ 

chend wurde dieser Parameter für die 65 Netzbetreiber in Bundeszuständigkeit und 

. Organleihe durch die Hinzurechnung der Gewerbesteuer korrigiert. 

Zudem waren in wenigen Elnzelfällen aufgrund der zwischenzeitlich ergangenen 

höchstrichterlichen Rechtsprechung Personalzusatzkosten aufgrund einer Arbeit-

oehmerüberlassung. als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten zu quaiifiz4eren. 
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Zwar wurde im Rahmen einer noch tm Dezember durchgeführten vorläufigen Kon-

trollrechnung festgestellt, dass sich die geänderten Aufwandsparameter bei Beibe-

haltung des Modells für den Effizienzvergleich lediglich geringfügig auf die bestabge-
rechneten Effizienzwerte auswirkten. Jedoch konnte nicht ausgeschlossen werdent 
dass sich durch die beschriebene Vorgehensweise statistische· Kenngrößen derart 

verändern würden, dass die Bewertung des dem Effizienzvergleich zugrundeliegen-

den Modells zu einem anderen Ergebnis als bislang käme. 

ParaJlel hierzu wurde von mehreren Netzbetreibern, unter Verweis auf die Datenver-

öffentlichung zum Qf!3nerellen sektoralen Produktivitätsfaktor, vorgetragen, dass An-
gaben zu den Ausspeisepunkten anderer Vertellernetzbetreiber nicht piausibel seien. 
Auch insofem·kam es zu teilweise erheblichen Korrekturen an der Meldung von Ver-
gleichsparametern. 

Zudem wurden weitere Änderungen .bei den Parametern (auch im Rahmen der Mel-
dungen der Landesregulierungsbehörden nach§ 29 Abs. 1 S. 2 ARegV) berücksichM 

tigt die nach dem Stichtag für die letzte E1111ittlung des ModeUs zur Ermittlung der 
Effizienzwerte eingegangen waren. Um eine zügige Durchführung des Effizienzver-
gleichs zu ermöglichen, wurde der 15.12.2017 als Stichtag für die letzten Datenmel- · 

dungen von Aufwands- und Vergleichsparametern gesetzt 

Die Bundesnetzagentur veranlasste eine erneute Kostentreiberanalyse durch das 

Beraterkonsortium. Aus den genannten Gründen kam es zu zeitlichen Verzögerun-

genl die dazu führten, dass ein Abschluss des Effizienzvergleichs im Jahr 2017 und 
eine endgültige Festlegung der Erlösobergrenzen für die dritte Regulierungsperiode 

vor Beginn der Regulierungsperiode nicht mehr möglich waren. 

Mit Schreiben vom 07.02.2018 wurde dem Netzbetreiber der Effizierizwert nach Kor-

rektur der Aufwands- und Vergleichsparameter einschließ~ich der im ModeU verwen-
deten Parameter genannt. Zu Änderungen bei der Auswahl der Parameter im Ver-

gleich zur Mitteilung mit Schreiben vom 27.11.2017 kam es dabei ntcht. Der Effizi-

enzwert lag um 2,56 Prozentpunkte tiefer als der am 27.11.2017 mitgeteilte Effizi-
enzwer:t Im Datensatz. der der Berechnung des zuerst mitgeteilten Effizienzwertes 

zugrunde lag] hatte der Netzbetreiber angegeben] dass er 58 Ausspeisepunkte > 5 
bar· betreibe. Tatsächlich betreibt er jedoch nur 14 ~eiche Ausspeisepunkte. 
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ParaUel hierzu wurde der Bericht des Beraterkonsortiums zum Effizienzvergleich er-

arbeitet Noch b.avor der Bericht finalisiert wurde, fand am 10.04.2018.am .Bundesge-

richtshof die mündliche Verhandlung in den Verfahren EnVR ~3/16] EnVR 53/16 und 

EnVR 54/17 statt. Verfahrensgegenstand war insbesondere die Durchführung des 

Effizienzvergleichs der Gasverteilemetzbetreiber in der zweiten Regulierungsperiode. 

Während erstinstanzlich der 3. und 5. Kartellsenat des OLG Düsseldorf in den ent-

sprechenden Verfahren die Vorgehensweise der Bundesnetzagentur bei der Schät-

zung der versorgten Fläche von Gasverteilernetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag 

noch gebilligt hatten, äußerte der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit. 

Am 25.05.2018 kam darüber hinaus ein Gasverteilemetzbetreiber, der zuvor Bench-

markführer war, auf die Bundesneiza.gentur zu.. Er teilte mit, er sei über das Ergebnis 

des Benchmarks positiv überrascht gewesen und habe daraufhin die von ihm gemel-

deten Strukturdaten überp~ft. Unter anderem bei den Parametern der Leitungslänge 

und des Rohrvolumens habe er fälschllcherweise die Länge bzw. das Volumen von 

Hausanschlussleitungen doppelt angegeben. Bei der Leitungslänge sej ein um ca. 

20 % überhöhter Wert gemeldet worden. Diese Falschmeldung hatte insbesondere 

einen Einfluss auf den Parameter der Gewichtung des Anteils der vorherrschenden 

Bodenklassen 41 5 und 6 (Tiefens~ufe 0-1 m) mit der Netzlänge. Durch eine Berück-

sichtigung dieser Korrektur wäre es zu nicht unerheblichen Änderungen der Effizi-

enzwerte anderer Gasverteilernetzbetreiber (bei einer unterstellten erneuten Kosten-

treiberanalyse, die keine abweichenden Vergleichsparameter ergeben hätte) ge-

kommen. 

Noch bevor entschieden wurde, inwiefern der.noch nlcht abgeschlossene Effizienz-

vergleich aufg.rund der Falschmeldung eines Benchmarkführers anzupassen ist, 

wurde am 12.06.2018 in den Verfahren EnVR 43/16, EnVR 53/16 und EnVR 54/17 

die Urteilsformel verkündet. Demnach wurden in den Verfahren die Beschlüsse der 

Bundesnetzagentur zur Festlegung der Erlösobergrenzen für die zweite Regulie· 

rungsperlode hinsichtlich des Effizienzvergleichs aufgehob~n und die Bundesnetza-

gentur im Umfang der Aufhebung zur Neubescheidung verpföchtet. 

Um erörtern zu könnent welche Auswirkungen diese Entscheidungen für den Effizi-

enzvergleich der GasverteHernetzbetreiber für die dritte Regulierungsperiode haben, 
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musste das Vor1iegen der Entscheidungsgründe abgewartet werden. Diese wurden 
am 16.07.2018 der Bundesnetzagentur zugestellt. 

Da nach Auffassung des BGH die Ein~ung der ehemaligen regionalen Feniei-

tUAQSnatzbetrelber mden EffJZienzvergleich der Gasverteilernetzbet1eiber zwar nicht 

ZJJ beanstanden. jedoch die von der Bundesnetzagentur vorgenommene Schätzung 

des in der zweiten Regulierungsperiode noch ZW"ingend zu verwendenden Ver-

gleichspanmteters der versorgten F'äche ·bei den in Rede stehenden Netzbetrefbem 

nicht sachgerecht gewesen sei, wurden durch die Bundesnefzagentur für Gasvertei-

lemetzbetreiber atme Konzessioru;vertra; erweiterte ·Schätzansätze für potentielle 

· Vergleichsparameter mit Bezug zur Fläche entwickelt. Dies geschah vor dem Hinter-

grund. dass die versorgte Flädle sowie potentielle Vergleichsparameler mit einem 

Flächenbezug zwar in der dritten Regulierungsperiode ke·iAe Pßiciltparameter mehr 
sind.• diese jedoch ungeachtet deesen. für eine Kostentretberanalyse zur YerfüQJUng 
stehen •müssen. 

Mit Stichtag zum 31.082015 wurden die f„alen Aufwands- und Vergleichsparameter 

uRter Berrüciksichtigung aler bis dahin angefallenen Korrekturen an das Beraterkon-

sortium zur .Durchführung einer erneuten Kostentrebaranaly&e übermittelt. 

Mit Schreiben vom 22 .11.201 ß wurde dem Netzbetreiber emeat der Effizienzwert 

nach der·letzten Korrektur ·der Aufwands- .und VergleiChsparameter einschließlich der 

im Modell vetwendeten Parameter genannt. ZU Änderungen bei der Auswahl der Pa-

rameter im Vergleich zur Mitteilung im.Februar 2018 kam e5 dabei nicht. 

Am 21.12_201 awurde der Bericht des Beraterkonsortiums. in dem das beabsichtigte 

Effizienzvergleichsmodell einschließlich der ETWägungen. die zur Wahl des Modells 

und der Parameter geführt haben1 ausführlich dokumentiert wird, fertig gestellt und 

auf der Internetseite der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Die Netzbetreiber und 
Vertreter der betroffenen Wirtschaftskreise und Verbraucher wurden mit E-Mail vom 

gleichen Tag auf die VeröffentUchung hingewiesen. Gleichzeitig wurden die Netzbe-
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treiber und die Vertreter der betroffenen Wirtschaftskreise und Verbraucher aufgefor-

dert hierzu bis zum, 18.02.2019 Stellung zu nehmen. Auch im Rahmen der Anh~rung 

der Festlegung der kalenderjährllchen Erlösobergrenzen wurden die Netzbetreiber 

nochmals auf die Veröffentlichung des Berichts hingewiesen. 

Es wurde umfangreich Stellung genommen. Dabei wurden ~m Wesentlichen folgende 
Gesichtspunkte vorgetragen: 

Transparenz 

Bei Änderur:igen von Aufwands- und Strukturparametern seien den betroffenen Netz-
betreibern stets aktualisierte Datenquittungen zur Verfügung zu stellen. Zudem seien 

die „do-files1
' und • .log-flies'' zur Nachvollziehbarkeit der einzelnen Rechenschritte des 

Beraterkonsortiums sowie eine vollständige Darstellung der SFA-

Regressionsergebnisse inklusive der Konstante und der Standardabweichung der 

Stör- und lneffizienzterme zu veröffentlichen. 

Plausrbillsierung 

Zwar erschfenen die Plausibilitätsprüfungen der Bundesnetzagentur und des Bera-

terkonsortiums sehr umfassend. Jedoch seien noch alle Datenquellen von herange-

zogenen öffentlichen Daten zu benennen und offenzulegen. Auch die konkrete Vor-

gehensweise bei der Plausibilisierung sei näher darzulegen. Insbesondere sei der 

Umgang mit extremen Kostenpositionen zu erläutern. 

Kostentrelberanalyse 

Allgemein wurde zur Kostentreiberanalyse vorgetragen, dass eine einheitliche~ für 

dle SFA und DEA erforgende Kostentreiberanalyse nicht erforderlich sei und vielmehr 
die ARegV auch getrennte Kostentreiberanalysen zuließe. Die einheitliche Kosten-

treiberanalyse orientier.e sich zu sehr an der SFA und berücksichtige nicht die me-

thodischen Besonderheiten der DEA. Zudem weise die geringe Korrelation zwischen 

· den Ergebnissen aus der SFA und der DEA darauf hin] dass durch die identische 

Parameterauswah' die Heterogenität nicht ausreichend berücksichtigt werde. Dies 

habe verstärkt dadurch Bedeutung, als dass durch die Wahl qer Translog-Funktion 

für die SFA eine Reduzierung der möglichen Anzahl·der Parameter in der SFA erfol-

ge. Aus der ARegV ergebe sich lediglich, dass für standardisierte und nicht standar-

disierte AUfwandsparameter die identischen Vergleichsparameter anzusetzen seien. 

Auch aus der Bestabrechnung lfeßen sicll keine Rückschlüsse für die Auswahl der 
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Vergleichsparameter ziehen. Zudem bestünden nach dem Stand der Wissenschaft 

Methoden. um eine unabhängtge ~ostentreiberauswa~I für die DEA durchzuführen, 

wobei ~nsbesondere die unterstellten konstanten Skalenerträge. zu berücksichtigen 

seien. 

Die erfolgte Vorauswahl von Kostentreibern für die eigentliche Kostentreiberanalyse 

wurde kritisiert. So seien etwa die nach Druck.stufen differenzierten Leitungslängen 

uneingeschränkt zu untersuchen. 

Teilwelse wurde kritisiert dass die ingenieurwissenschaftlichen Vorüberiegungen 

eine zu stark efnschränkende Wirkung für die Parameterauswahl hätten. Anderer~ 

seits wurde jedoch speziell mit Bezug zur DEA vorgetragen, dass hier die Parame-

terauswahl verstärkt anhand ingenieurwjssenschaftncher Kriterien durchzuführen sei. 

Allgemein wurde zur Parameterauswahl vorgetragen1 dass der Aspekt der Multikolli-

nearität überbewertet werde und ein zu großer Fokus auf die Signifikanz von Effizi-

enzwerten gelegt werde. Durch die Festlegung eines „RumpfmodeUs~' komme es zu-

. dem zu einer nicht sachgerechten, Pfadabhängigkeit. 

Bezogen auf Aggregation oder Disaggregation von Vergleichsparametern wurde vor-

getragen. dass insbesondere Parameter wie das Rohrvolumen und die Leitungslän-
ge disaggregiert zu betrachten seien 1 um die Versorgungsaufgaben der Netzbetrei-

ber s~chgerecht abzubilden. Das Rohrvolumen müsse druckgewichtet einfließen, um 

höhere Kosten in höheren Druckstufen bei gleichem Rohrdurchschn1tt abbilden zu 

können. 

Die AbbHdung des demographischen Wandels erfolge nur unzureichend. So sei das 

Rohrvolumen hierzu, anders als etwa die potentielle Jahreshöchstlast, nicht geeig-

net. Es sei nrcht nachvollziehbar, dass etwa die potentielle Jahreshöch~tlast trotz 

guter statistischer Eignung verwarien wurde. Das Argument. dass diese Größe unter 

Annahmen ermittelt werden musste und deshalb weniger geeignet sei, habe in den 

vorherigen Effizienzvergleichen keine Rolle gespfelt. 

Auch die Abbildung der Ausdehnung des Versorgungsgebietes über das Rohrvolu-

men sei unzureichend. Hierbei werde nicht berücksichtigt, dass allein das Rohrvo1u-

men noch keine Aussage über die Leistungsfähigkeit eines Netzes treffet sondern 

hierzu auch der Druck betrachtet werden· müsste. Jedoch dürfe das Rohrvolumen 

nicht zur Abbildung einer Vielzah.1 von Versorgungsdimensionen (Netzdimensionie ... 

Seite 17 von 64 



- NICHT VERTRAULICHES DOKUMENT -
Ver5ion enthält keine Ele1riebs- u. GescMflsgehe1nmisse  
enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse  

rung, Netzausdehnungi demographischer Wandel und Transportaufgabe) herange-
zogen werden. 

Bei der Heranzieh.ung der Bodenklasseparanieter müsse bedacht werden, dass an-

ders als in der vorherigen Regulierungsperiode dte nicht berücksichtigten Leitungs-

längen (etwa der Bodenklassen 2 und 7} nicht ergänzend über den Parameter der 

gesamten Leitungslänge abgeblfdet seien. Daher seien erweiterte Sensltlvitätsanaiy~ 

sen bezüglich der Wahl der relevanten Bodenklassen durchzuführen. 

Durch die Berücksichttgung nur eines Anteils der Leitungslänge und der Anschluss-
punkte sei das ModeU nicht als vollständig anzusehen. 

Die Versorgung~aufgabe von Netzbetreibern mit hohem regionalem Transportanteil 

sei nicht hinreichend abgebfldet. Auf die festgestellte Heterogenität werde bei der 

Modellgestaltung nicht weiter eingegangen und es fehlten auch entsprechende Sen~ 

sitivitätsanalysen am Ende des Prozesses. Es sei zweifelhaft ob diese Unternehmen 

durch die Ausspeisepunkte > 5 bar hinreichend abgebildet seien. Hierzu sei vielmehr 

eine Betrachtung der disaggregierten Parameter z.B. des Rohrvolumens, der Lei-

tungslänge od~r der Ausspeisepunkte erforderlich .. sachgerecht sei eine Grenze von 

16 bar. Allein das geometrische Rohrvolumen sei für die Betrachtung nicht ausrei-

chend. Die Betrachtung der Ausspeisepunkte habe die Schwäche, dass hier keine 

Ausspeisepunkte an eigene nachgelagerte Netze einflössen. Hingegen seien ent-

sprechende Punkte relevante Parameter, wenn der Netzbetreiber ausschließlich ein 

Transportnetz betreibe. 

Zur Abbildung der Versorgungsaufgabe im ländlichen Raum seien die Ausspelse-

punkte unabhängig von der Druckstufe In das Modelt aufzunehmen. 

Der Wegfall der Leitungslänge und versorgten Fläche als eigenständige Parameter 

im Vergleich zur vorherigen Regulierungsperiode wurde krttisiert. Bei den Ausspei-

sepunkten seien solche an e1gene nachgelagerte Netze zu berücksichtigen, um die 

kombinierte Versorgungsaufgabe des Transports und der Verteilung abbilden zu 
können. 

Heterogenität der Versorgungsaufgabe 

Bei der Parameterauswahl sei verstärkt auf das In§ 13 ARegV explizit genannte Kri-

terium der Abbildung der Heterogenität abzustellen. Andere Kriterien zur Parameter-
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auswahi seien weniger stark zu gewichten. Der Datensatz sei nochmals ·hinsichtlich 

struktureller Heterogenität zu untersuchen. Die Ergebnisse seien zu dokumentieren. 

Die Verteilung von Bestwerten (Kosten pro A·ufwandsparameter) unterstreiche die 

Heterogenität im Datensatz. So entfiele der Bestwert insbesondere auf sehr große 

und sehr kleine Netzbetrerber. 

Es wurde festgestellt, dass durch die Wahl der funktionalen Fonn der SFA der 

Benchmark durch vergleichbare Unternehmen gesetzt werde, also beispielsweise 

der Benchmark für größere Unternehmen nicht von sehr kleinen Unternehmen ge-

setzt werde. Jedoch seien verble~bende Unterschiede in der Ver$orgungsaufgabe 

durch d.ie Wahl geeigneter Vergleichsparameter abzubilden. Dies gelte insbesondere 

in der DEA, die mit konstanten Skalenerträgen umzusetzen sei. In diesem Zusam-

menhang wurde die oben erwähnte getrennte Parameterauswahl für die SFA und 
DEA thematisiert. 
. . 
Es wurde mit Bezug zur Heterogenität kritisiert1 dass in der DEA kleine Unternehmen  

Peer-Unternehmen für größere Unternehmen seien. Bezüglich der sogenannten  

ehemaligen regionalen Fernleltungsnetzbetreiber wurde vorgetragen, dass diese im  

Rahmen der Ausreißeranalysen zwlngend hätten identifiziert werden müssen. da  
diese strukturell nicht vergleichbar seien.  

Da die Effizienzgrenze in der DEA von reinen Transportnetzbetreibern gesetzt wer- 

de, sei die Versorgungsaufgabe aller Verteilernetzbetreiber nicht hinreichend abge".'  
deckt.  

Vergleich der Effizienzwerte mit der zweiten Regulierungsperiode  

Aufgrund der Modelländerungen im Vergleich zur zweiten Regulierungsperiode sei  
die Entwicklung der Effizienzwerte zu plausibilisieren. Dies gelte insbesondere für die  

Entwicklung der Effizienzwerte von Gruppen von Netzbetreibern, etwa großer Netz- 

betreiber oder solcher, die Ausspeisepunkte > 16 bar betreiben.  

SFA  

Bezüglich der Einbeziehung von Vergleichsparametern wurd~ gefordert, mehr Para- 
meter als z-Variablen in das Modell aufzunehmen oder durch eine Ausgestaltung als  

normiert linearem Modell die Aufnahme weiterer Parameter zu ermöglichen.  
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l)EA 

Im Allgemeinen komme es aufgrund der geringen Anzahl der Vergleichsparameter 

zu einem Bedeutungsverlust' der DEA. Dies sei daran ersrchtlich, dass nur wenige 

Unternehmen ihren Effizienzwert nach der Bestabrechnung aus der DEA erhielten. 

Auffällig seien auch die niedrigen Effizienzwerte aus der DEA im Verglelch zur zwei-

ten Regulierungsperiode. Diese Änderungen seien näher zu untersuchen. 

Zudem solle für die DEA die optimale Modellgröße und die Aufnahme von weiteren 

Parametern erörtert werden. Aufgrund der fehlenden Kreuz- und Quadratterme bilde 

die DEA aufgrund der reduzierten Parameteranzahl nicht die Heterogenität der Ver-
sorgungsaufgabe ab. 

Ausrefßeranalysen in der DEA 

Bezüglich der durchgeführten Ausreißeranalysen wurden verschiedene Punkte vor-

gebracht. So se1 die Domlnanzanalyse auf der Basis von Banker fehlerhaft durchge-

führt worden. Im Rahmen der Ausreißeranalysen der DEA seien adäquate Tests wie 
der Wilcoxon signed rank Test, der sign Test oder sogenannten. bootstrapping-

Methoden durchzuführen. 

Die Anwendung der Dominanzanalyse führe zu kontraintultiven Ergebnissen, da oh-

ne Durchführung der Domlnanzanalyse .mehr Netzbetreiber im Rahmen der Superef-

fizienzanalyse als Ausreißer identifiziert worden wären. 

Zudem sei eine mehrfache Durchführung der Supereffizienzanalysen wegen mögli-

cher maskierter Ausreißer durchzuführen. 

Die Ausreißeranalyse habe zudem nicht Unternehmen identifiziert, die im Sinne der 

Peeranalyse als dominant zu bezeichnen seien. So sei in der DEA die Effizienzgren-

·ze insbesondere auch von kleinen Netzbetreibern bestimmt. Außerdem deute die 
·geringe Anzahl von Peer-Unternehmen im Vergleich zur vorherigen Regulierungspe-

riode darauf hin, dass das Modell zu wenige Variablen habe. Trotz der Ausreißerana-

lyse verblieben Unternehmen mit extremen Merkmalen im Datensatz etwa bei den 

Parametern der Ausspeisepunkte > 5 bar. der Jahreshöchstlast oder dem Rohrvolu-
men. 
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Peeranalyse in der DEA 

Die Peer-Analyse in der DEA sei nur unzureichend durchgeführt worden. Auch nach 

der Ausreißeranalyse seien Peers mit erhebHchem Einfluss auf eine Vielzahl von an-· 

deren Netzbetreibern gegeben. Hieraus seien jedoch keine Schlussfolgerungen für 

die anderen Verfahrensschritte gezogen worden. 

Ausreißeranalyse in der SFA 

Zusätzlich zur Anwendung der Cooks Distance zur Bestimmung von Ausreißern sei 

eine Analyse anhand DFBETAS erforderlich. 

Second Stage Analyse 

Im Rahmen der Second-Stage·Analysen seien die Auswirkungen städtischer Netzbe-

treiber näher zu untersuchen. Der sich aus dem hohen Verhältnis von Messstellen zu 

Ausspefsepunkten ergebende 11City·Effekt" müsse näher untersucht werden. Eine 

Benachteiligung städt•scher Netzbetreföer durch die Parameterauswaht sei auszu-

schließen. Das gleiche gelte für eine Benachteiligung großer Netzbetreiber. 

Effizienzbonus 

Hinsichtlich der Berechnung eines etwaigen Effiz!enzbonus wurde vorgetragenl dass 

ein Effizienzbonus auch für die Unternehmen in Betracht kommen sollte, die erst 

nach der Herausnahme von Ausreißern aus dem Modell einen Effizienzwe.rt von 100 
% erhalten. 

Korrektur von Datenfehlern 

Bei einem Gasnetzbetreiber wurde nach Ermittlung und Mitteilung der Effizienzwerte 

im November 2018, die auf den zum verwaltungslntern gesetzten Stichtag 

(31.08.2018) für dije Modellfindung berücksichtigten Werten beruhten, und nach der 

Anfang 2019 erfolgten Versendung der Anhörungen zur Festlegung der kalenderjähr„ 

Uchen Erlösobergrenzen, die auf diesen Effizienzwerten basierten, bezüglich eines 

Vergleichsparameters festgestellt, dass dieser Netzbetreiber durch die Angabe eines 

fehlerhaften Wertes fälschlicherweise Benchmarkführer geworden war und damit di-

rekt die Effizienzwerte einer hohen Zahl anderer Netzbetreiber nicht sachgerecht be-
einflusste. 
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Die Beschlusskammer sah sich verantasst. aufgrund dieser Tatsache eme Korrektur  

durchzuführent in deren Folge der GroßieiJ der im Januar und Februar 2019 ange- 

hörten Effizienzwerte für die .Bescheidung der Erlösobergrenzen 2018ff_ abgßändert  
werden mysste.  

Der verwaltungsintern gesetzte Stichtag „ der 31 ~oB.201 B - wurde dabei für die Zwe- 

cke .der Madelffindung aufrechterhalten. Der Vergleichsparameterwert für den Netz- 
betreiber. der den fehlerhaften Wert gemeldet hatte, wurde .korrigiert Mit dem korri- 

gierten Wert für diesen ·Netmetreiber wurden, unter ~ibehaltung des bisherigen Ef- 
fiZienzvergieichsmodells, die Effizienzgrenzen neu ermittelt. Somit ergaben sich ßtne  

neue geschätzte Effizienzgrenze auf Basis der DEA und ·eine neue ge~ EfflZi- 
enzgrenze auf Basis der SFA.  

Ausgehend von den neuen geschätzten Effizienzgrenzen wurden die Eff~rte  

für alle Netzbetreiber neu ermittelt. Dabei w11rden nicht nur die direkt induzierten Ä-n- 
derungen von DEA-Werten, sondern a.ucfl die Änderungen von SFA-W.enen bei den  
Festlegungen der·kalenderjährlichen Erlösobergrenze berücksichtigt, so dass ·msge- 
samt dar Groß1eil der Netzbeif.eiber, die am ·Regelverfatiren für die FestlegunQ der  
Edösobergrenz.en 201Bff. teilnehmen, von einer ÄAderung ih1'es best-oH'our Effiz;- 

enzwertes betroffen waren.  
Die Beschlusskammer hat die neuen Effizienzwerte- sowohl die sich positiv als auch  

die sich negat;v ändernden Werte - ·im Rahmen der Festlegungen der kalendarjähdi~  

chen Erlösobergrenzen angewendet.  

tm vorliegenden Fall ergab sich aufgrund der oben erläuterten Neuberechnung ein  

Effazienzwert in Höhe vo~.  

Gegenüber dem ·mit ·schreiben vom 11.012019 angehörten Wert ergab sich damit  

eine Verbesserung.  

5. Zu- und Absctdige gemäß § 5 Abs. 3 ~ 

Die Zu- und Abschfäge gemäß § 5 Abs. 3 ARegV werden in einem gesonderten Ver-

fahren ermittelt. Die Prüfung der relevanten Sachverhalte war nicht Gegenstand die-
ses Verfahrens. 
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6. Anhörung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 11.01.2019 Gele-

genheit gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG gegeben1 sich zu der beabsichtlgen Entscheidung 

der Beschlusskammer zu äußern.. 

Der Netzbetreiber hat unter anderem mit Schreiben vom 31.01.2019 Stellung ge-

nommen. Hierin führt der Neizbetreiber aus, dass sowohl beim Kapitalkostenabzug 

die Anwendung der Übergangsregelung des§ 34 Abs. 5 ARegV auf die Baukosten-

zuschüsse ais auch für die Netzanschlusskostenbeiträge nicht, wie sie von der Be-

schlusskammer ausgelegt wird, zu Anwendung kommen darf. D~mnach ist der So-
ckeleffekt für BKZ und NAKB der Jahre 2007 bis 2015 bzw. 2016. keinesfalls zu be-

rücksichtigen. Weiterhin kritisiert der Netzbetreiber die Ausführungen zu den AiB 

gemäß§ e Abs. 3 ARegV i.V.m. §34 Abs. ARegV im ·Beschlussentwurf, wonach die 

Anlagen im Bau nicht als Bestandteil des Übergangssockels zu sehen sind. Nach 
Ansicht des Netzbetreibers seien diese Ausführungen neu und entsprächen nicht der 

Formulierung der ARegV. 

Bzgl. des Kapitalkostenabzugs macht der Netzbetreiber geltend, dass die Be-

schlusskammer unter Verstoß gegen den Wortlaut des § 6 Abs. 3 ARegV neben 
Aufwendungen für Fremdkapitalzinsen (Positionen ·1.3.1 bis 1.3.3) auch Aufwendun-

gen für sonstige Z~nsen (Position 1.3.4) mit einbezogen habe. 

Hinsichtlich der RestrukturierungsrücksteUungen hat der Netzbetreiber die Ist-Kosten 

für die Jahre 2016 bis 2018 dargelegt. 

Hinsichtlich der· Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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II. 	 Rechtliche Würdigung 

1. 	 Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 EnWG die 
Landesregulierungsbehörde. 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer .Aufgaben für das Land Bre~ 

men gemäß dem „Gesetz zu dem Verwaltungsabkommen über die Wahrnehmung 

besUmmter Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz14 vom 22.07.2014 (Be-
kanntmachung: GBI. der Freien.Hansestadt Bremen Nr. 78/2014. vom 28.07.2014. s. 
343 ff.; in Kraft seit dem 29.07 .2014). 

2. 	 Ennlttlun~ der kalenderjährllchen Erlösobergrenzen 

nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Er~ösobergrenzen des Netzbetreibers für die dritte Regulierungs-
periode Gas erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 
und§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse 

eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Ertösobergrenze) gemäß § 4 Abs. 1 

ARegV nach Maßgabe der§§ 5 bis 16 und 19 ARegV. Die Bestimmung der kalen-

derjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 

ARegV LV.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Gemäß § 1 Abs. 1 ARegV werden die Entgelte für den Zugang zu Energieversor-
gungsnetzen seit dem 01.01.2009 im Wege der Anreizregulferung bestimmt. Die drit-

te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV). 

Die Beschlusskammer bestimmt die Erlösobergrenze für jedes Kalenderjahr der ge-

samten Regulierungsperiode (§ 4 Abs. 2 S. 1 ARegV). Die kalenderjährllchen Erlös-

obergrenzen des Netzbetreibers in der dritten Regulierungsperiode Gas (2018 bis 

2022) ergeben sich aus ~nlage A1. Kalenderjährliche Erlösobergrenzen. 
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Die Bestimmung der ka.lenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt 

in der dritten Regulierungsperiode gemäß § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage 1 

zu§ 7 ARegV enthaltenen Regulierungsfonnel 

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni-

veau gemäß§ 6 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Daraufhi~ sind die dauerhaft nicht 

beeinf~ussbaren Kostenanteile (KÄdnb,t), die vorübergehend nlcht beeinflussbaren 

Kostenanteile (KAvnb,o) und die beeinflussbaren Kostenanteile (KAti,o) zuzüglich eines 

etwaigen Effizienzbonus (Bo) zu ermitteln. Zur Gewährleistung des gleichmäßigen 

Abbaus der beeinflussbaren Kostenanteile ist sodann der Verteilungsfaktor (Vt} ge„ 

mäß § 16 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren Bestandteile 

der Formel zu ermittelnJ also der Wert für die um den generellen sektoralen Produkti-
vitätsfaktor (PFt) bereinigte allgemeine Geldwertentwlcklung (VPftNPlo) nach §§ B 

und 9 ARegV, der Kapitalkostenaufschlag (KKAt) nach§ 10a ARegVJ ggf. das Quali-
tätselement (01) nach § 18 ff. ARegV. der volatile Kostenanteil nach § 11 Abs. 5 

ARegV (VKi - VKo) sowie die Summe der Zu- und Abschläge (St) nach § 5 Abs. 3 
ARegV. 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die 
dritte Regulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage A1. Kalenderjährliche Erlösobergrenzen. 

2.1. 	 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermlttlung der ka-

lenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Edösobergrenzen erfolgt 

auf Grundlage des § 6 ARegV. Für die dritte Regulierungsperiode ist gemäß § 6 

Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 
GasNEV durchzuführen. 

Oie Kostenprüfung erfolgt nach § 6 Abs. 1 s. 3 ARagV im vorletzten Kalenderjahr vor 

Beginn der Regulierungsper~ode auf der Grundlage der Daten des letzten abge-

schlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen-

derjahr, in dem· das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet. als 
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Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfüng auf der 

Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2015. 

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2015 

ergibt sich aus der Anlage 1. 

2.2. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan· 

teile nach § 11 Abs. 2 ARegV 

Von dem gemäß § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsn[veau ist die Höhe der 

nach § 11 Abs. 2ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenantelle im Basisjahr 

der jeweiligen Regulierungsperiode (KÄcnb,o) zu bestimmen. Die Ermittlung des in 

den ermittelten Gesamtkosten enthaltenen Anteils der dauerhaft nfcht beeinflussba„ 

ren Kostenanteile gemäß§ 11 Abs. 2 ARegV Ist der Anlage ÜLR sowie der Anlage 

IV zu entnehmen. 

Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kos-

tenanteile nach§ 11 Abs. 3 ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile des jeweiligen Jahres der Re~ 

guJierungsperiode (KA.mb,t) gelten gemäß§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach 

§ 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizienzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten 

(GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile (KAdnb.o) und 

nach Abzug des Kapitalkostenabzugs (KKAbt). Somit gilt: 

KAvnn.t = (GK - KAanb,o - KKAb,:) · EW 

Die Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage A1. Kalender-

jährliche Erlösobergrenzen zu entnehmen. 

2.3.1. 	 Kapltalkostenabzug gem. § 6 Abs. 3 ARegV 

Der Kapitalkostenabzug gemäß§ 6 Abs. 3 ARegV dient dazu. das zeitliche Absinken 

der Restbuchwerte der im Ausgangsniveau enthaltenen betriebsnotwendigen Anla-

gegüter und damit auch das Absinken der Kosten des Netzbetreibers für Abschrei-

bungen, kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung. kalkulatorische Gewerbesteuer so-
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wie für FremdkapitaJzinsen nachzufahren. Dadurch wird berücksichtigt, dass aus ~in,;, 

kenden Restbuchwerten sinkende Kapitalkosten resultieren. Haben die Restbuch-
werte den Wert Null errelcht1 werden künftig auch keine Kapitalkosten mehr berück~ 

sichtigt. Damit entfällt der finanzielle Sockel, der in früheren Regulierungsperioden 

dem Ausgleich des Zeitverzugs bis zur Berücksichtigung der Kapitalkosten aus Neu· 
investitionen diente. Investitionskosten können zukünftig ohne Zeitverzug über das 
Instrument des Kapitalkostenaufschfags nach § 10a ARegV. Berücksichtigung fin-

den. Der E..Weiterungsfaktor nach § 10 ARegV entfällt ab der dritten Regulierungspe-

riode(§ 34 Abs. 7 S. 1 ARegV). 

Nach§ 6 Abs. 3 ARegV ermfttelt die Regulierungsbehörde für jedes Jahr der Regu-
lierungsperiode den Kapitalkostenabzug. Kapitalkosten im Sinne des Kapita,lkosten-
abzugs sind die Summe c;ler kalkulatorischen Abschreibungen, der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung, der ka1kulatorischen Gewerbesteuer und des Aufwandes für 

Fremdkapitalzinsen. Der Kapitalkostenabzug ergibt sich aus den im Ausgangsniveau 

enthaltenen Kapitalkosten im Basisjahr abzüg~ich der fortgeführten Kapitalkosten im 

jeweHigen. Jahr der Regulierungsperiode. Die fortgeführten Kapitalkosten werden un-

ter Berücksichtigung der im Zeitablauf sinkenden kalkulatorischen Restbuchwerte der 
betriebsnotwendigen Anlagegüter des Ausgangsniveaus sowie der im Zeitab,auf sin-

kenden Werte der hierauf entfallenden Netzanschlusskostenbeiträge und Baukos-
tenzuschüsse erm11telt. Bei der Bestimmung des jährlichen Kapitalkostenabzugs 

werden Kapitalkosten aus lnvestltionen nach dem Basisjahr nicht berücksichtigt. 

In der dritten Regulierungsperiode findet gern.§ 34 Abs. 5 ARegV übergangsweise 

kein Abzug von Kapitalkosten statt, die aus lnvestltlonen in betriebsnotwendige An-
~agengüter resultieren, d1e erstmals zwischen dem 01.01.2007 und dem 31.12.2016 
aktiviert wurden, sofern es sich nicht um· von der Bundesnetzagentur genehmigte 

Investitionsmaßnahmen handelt oder gehandelt hat. Dies betrifft zunächst das Sach-

anlagevermögen, Grundstücke und immaterielle Vermögensgegenstände. Zudem 

werden in diesem Zettraum entstandene Baukostenzuschüsse und Netzanschtuss-

kostenbeiträge bei der Berechnung des Kapitalkostenabzugs nicht aufgelöst. Hierbei 

handelt es sjch ebenfalls um Kapitalkostenbestandteile, wie sich aus§ 6 Abs. 3 S. 4 
ARegV ergibt. Diese negativen Kapitalkosten resultieren ebenfalls aus Investitionen 

in betriebsnotwenige Anlagengüterj nämlich aus der Herstellung von Endkundenan-
schlüssen. Es entspricht dem Sinn und Zweck der Übergangsregelung! die Kapi-
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talkosteneffekte von Neuinvestitionen vollumfänglich vom Kapitalkostenabzug aus-

zunehmen, eine Ungleichbehandlung positiver. und negativer KostenbestandteUe wä- . 
re ökonomisch nicht begründbar. Anders verhält es sich indes mit Anlagen im Bau 

und gele~steteri Anzahlungen auf immaterielJe Vermögensgegenstände. Deren Kos~ 

ten werden in den späteren Jahren der Regullerungsperiode ohnehin über den Kapi-

talkostenaufschlag der Eriösobergrenze hinzugefügt1 sodass es zu einer Doppetan-
erkennung käme! wenn sle vom Kapitalkostenabzug ausgenommen würden. Die 

Restwerte von Sachanlagevermögen, Grundstücken. immateriellen Vermögensge-

genständen, Baukostenzuschüssen und Netzanschlusskostenbeiträgen werden für 
die Zwecke des Kaprtalkostenabzugs als unveränderlich betrachtet. 

Nach Anlage 2a zur ARegV erfolgt die Ermittlung des Kapitalkostenabzugs eines 
Jahres der Regulierungsperiode anhand der folgenden Formel: 

KKAbr =KK0 - KKr. 

Die Ermittlung der Kapitalkosten im Basisjahr erfolgt auf der Grundlage des Bestands 

betriebsnotwendiger Anragegüter des Ausgangsniveaus anhand folgender Formel: 

KK0 = A80 + EKZ0 + GewSt0 +FKZ0 

Die Ermittlung der fortgeführten Kapitalkosten im jeweiligen Jahr der Regulierungs-

periode erfolgt auf der Grundlage des fortgeführten Bestands betriebsnotwendiger 
Anfagegüter des Ausgangsnfveaus anhand folgender Formel: 

KKt = ABt + EKZc + GewStt + FKZt 

Hierbei gilt: 

KKAbt = Kapitalkostenabzug Im Jahr t 

KKo ;;:: Kapltalkosten im Basfsjahr 

KK1 ;;; Kapltalkosten im Jahr t 

ABo = Kalkulatorische Abschreibungen im Basisjahr 

ABt = Katkulatorische Abschreibungen im Jahr t 

EKZo = Kalkulatorische Eigenkapitatverzinsung im Basisjahr 

EKZt = Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung im Jahr t 

GewSto = Ka1kulatorische Gewerbesteuer im Basisjahr 
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GewStt = Kalkufatorische Gewerbesteuer im Jahr t 

FKZo Fremdkapitalzinsen Im Basisjahr 

FKZt .;;; Fremdkapitalzinsen im Jahr t 

Bezugsgröße für die Ermittlung der Kapitalkosten sind das Sachanlagevermögen und 

das Immaterielle Vermögen einschließlich der Anlagen im Bau. Anlagen im Bau wer-
den Im jeweiligen Jahr der Regulierungsperiode jedoch mit Null angesetzt, da grund-
sätzlich davon auszugehen lst, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als solche 

vorhanden sind, sondern durch Anlagengüter im Sachanlagevermöge~ ersetzt wur-

den. Soweit sich Anlagen im Bau) die Im Basisjahr in der Bilanz vorhanden waren, in 

der dritten Regulierungsperiode noch immer im Bau befinden, sind bzw. waren sie im 

Rahmen des Kapltalkoste~aufschlags erneut geltend zu machen. 

Die katkulatorischen Abschreibungen werden gern. § 6 GasNEV und die kalkulatori-

schen Restwerte der Sachanlagen des betriebsnotwendlgen Vermögens nach § 7 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 GasNEV ermittelt wobei di~ Fremd- bzw. Eigenkapttalquote des 
Ausgangsniveaüs im Jahr 2015 angewendet wird. Der Bewertungszeitpunkt für die 

Ermittfung der kalkulatorischen Abschreibungen zu Tagesneuwerten Ist das Jahr 

2015. Die Bilanzwerte des übrigen betriebsnotwendigen Vermögens werden im Ver-
hältnis der Bilanzwerte nach § 7 Abs. 1 Nr. 4 GasNEV und dem betriebsnotwendigen 

Vermögen nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 GasNEV des Ausgangsniveaus im .Jahr 2015 

angewandt Die Werte der erhaltenen Baukostenzuschüsse einschließlich passivier-

ter Leistungen der Anschlussnehmer zur Erstattu~g von Netzanschlusskosten wer-

den gern.§ 7 Abs. 2 Nr. 4 GasNEV ermittelt. Das übrige Abzugskapital wird im Ver-

hältnis des Abzugskapitals nach§ 7 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und 5 GasNEV zum betriebs-
notwendigen Vermögen nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 GasNEV des Ausgangsniveaus 

im Jahr 2015 angewandt Das verzinsliche Fremdkapital wird im Verhältnis des ver-

"zinslichen Fremdkapitals nach § 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV zum betriebsnotwendigen 
Vermögen nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 GasNEV des Ausgangsniveaus lm Jahr 2015 

angewandt Das betriebsnotwendige Eigenkapital wird nach§ 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV 

ermittelt und nach § 7 Abs. 3 GasNEV aufgeteilt. Für die Berechnung der kalkulatori-

schen Eigenkapitalverzinsung werden die Zinssätze aus dem Beschluss BK4-16-161 
angewandt. Die Ermittlung der kalkulatorischen Gewerbesteuer erfolgt nach § 8 

GasNEV. Der Frerridkapltalzinsaufwand ergibt sich als Produkt aus den Fremdkapi-
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talzinsen des Jahres 2015 und dem Verhältnis aus dem betriebsnotwendigen Ver-

mögen des jeweiligen Jahres der dritten Regulierungsperiode und dem betriebsnot-

wendlgen Vermögen des Jahres 2015. Fremdkapitalzinsen sind alfe Zinsen und ähn-

liche Aufvvendungen aus Fremdkapital, wobei unter Fremdkapital die Gesamtheit al-

ler Verbindlfchkeiten und Rückstellungen verstanden wird. Eine Differenzierung nach 

Zinsen für Fremdkapltal, das in unmittelbarem Zusammenhang mit fnvestitlonen 

steht und sonstigen Fremdkapitalzinsen ist im Verordnungswortlaut nicht angelegt. 
Die .FremdkapitalzJnsen werden dem Verordnungswortlaut entsprechend vollständig! 

d. h. unter Einschluss eventuetler dauerhaft nicht beeinflussbarer Kostenbestandteile 

angesetzt Soweit dadurch dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenbestandteile abge-

zogen werden. obwohl weiterhin anerkennungsfähige dauerhaft nicht beeinflussbare 
Kosten in entsprechender Höhe vorhanden sind, ist dies durch .die Anpassung der 

Er~ösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV auszugleichen. Beim Netzbe-

treiber wurden die in Anlage A2.1-NB1 ausgewiesenen Anteile an den Fremdkapital-

zinsen als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten identifiziert. Der durch dle Anpas-

sung der Erlösobergrenze auszugleichende Betrag ergibt sich aus der Differenz der 

Im Ausgangsniveau enthaltenen dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile an 

den Frerndkapftalzin~en und den in der Anlage A2.1-NB 1 ausgwiesenen Anteile im 
jewelllgen Jahr der Regulferungsperiode. 

Der Kapitalkostenabzug wird für den Netzbetreiber und für jeden Verpächter sowie 

jeden kombinierten Verpächter/Dienstleister separat errechnet. Der Gesamtabzug 

ergibt sich aus Kumulation aller Einzelabzüge. Soweit bei Pachtmodellen im Rahmen 

der Kostenprüfung festgestellt wurde, dass das kalkulatorische Pachtentgelt das tat-

sächlich gezahlte Pachtentgelt übersteigt und infolgedessen nur das tatsächliche 
Entgelt im Ausgangsniveau berücksichtigt wurde, wird für die Zwecke des Kapi-

talkostenabzugs bei dem betreffenden Verpächter der Abzug errechnet welcher sich 

aus den kalkulatorischen Wertansätzen ergibt. Entsprechendes gilt für kombinierte 
Verpächter/Dienstleister. 

Sollte sich bei einem Unternehmen z.B. wegen negativen Eigenkapitals rechnerisch 

ein negativer Kapitalkostenabzug ergeben. findet kein Abzug statt. Dies entspräche 
nicht dem Sinn und Zweck der Regelung. Durch den Kapitalkostenabzug soll das 

zeitliche Absinken der Restbuchwerte der im Ausgangsniveau enthaltenen betriebs-

notwendigen Sachanlagegüter und damit auch das Absinken der Kosten des Netzbe-
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treiben~ für Abschreibungen, kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung, kalkulatorische 

Gewerbesteuer sowie für Fremdkapitalzfnsen nachgefahren werden. Während die 

Restwerte des Sachanlagevermögens sowie die Werte der erhaltenen Baukostenzu-

schüsse gemäß der Vorgaben der GasNEV für jedes Jahr der Regulierungsperiode 

zu ermitteln sind, werden die Bilanzwerte des übrigen Vermögens sowie das übrige 

Abzugskapital ebenso wie das verzinsliche Fremdkapital im gleichen Verhältnis fort~ 

geschriebe'n. Diese Regelung ist notwendig, damit das Absinken der Restbuchwerte 

im Zeitablauf nicht voU~tändig dem Efgenkapita1. sondern auch anteilig dem Abzugs-

und dem verzinslichen Fremdkapital zugerechnet wird. 

Netzbetreiber, die in ihrer Bitanz nicht das eigentliche Anlagevermögen aber im Ge~ 

gensatz hierzu die netzbezogenen Rückstellungen ausweisen! verfügen häufig über 

. negatives Eigenkapital. Durch Anschaffung von Anlagengütern, die Im Basisjahr eine 

sehr kurze Restnutzungsdauer aufweisen und tjamit bereits zu Beginn der Regulie-

rungsperiode ganz oder nahezu vollständig abgeschrieben sind, könnte das System 

dahingehend manipuliert werden. da.ss auch das gesamte Abzugskapital eliminiert 
würde. Dies entspricht weder dem Sinn und Zweck der Regelung das ·.zeit!iche Ab~ 

sinken der Restbuchwerte nachzubilden~ noch führt es zu einem ·sachgerechten Er-
gebnis. Daher findet kein Einzelabzug statt, wenn beispielsweise aufgrund negativen 

Elgenkapltals im Ausgangsniveau rechnerisch ein negativer Einzelabzug ermittelt 
wird. 

Der Anlage A2 sowie den Anlagen A2.1 und A2.2 lassen sich die Aus"Yirkungen des 
Kapitarkostenabzugs beim Netzbetreiber ohne Berücksichtigung zukünftiger Kapi~ 

talkostenautschläge während der dritten Regulierungsper~ode entnehmen. 

2.3.2. Effizienzwertermittlung nach§§ 12 bis 15 ARegV 

Ein wesentliches Element dar Anreizregulierung ist die Bestimmung der Effizienzwer- 

te der Verteilernetzbetreiber nach Maßgabe der §§ 12.bis 15 ARegV.  

Die Ermittlung des individuellen Effizienzwertes erfolgt für alle Verteilernetzbetreiberf  
die ntcht am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen, auf Grundlage 

des sich aus dem Effizienzvergleich nach §§ 12 bis 14 ARegV L V. m. Anlage 3 zu 

§ 12 ARegV ergebenden Wertes. 
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Die Bundesnetzagentur hat einen bundesweiten Effizienzvergleich mit dem Ziel 

durchgeführt! die untemehmenstndividuellen Effizjenzwerte aller Vertellemetzbetrei-

ber zu bestimmen(§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV}. Der Effizienzvergleich für Verteilernetz-

betreiber wurde durch die Bundesnetzagentur unter Berücksichtigung der in Anlage 3 

zu§ 12 ARegV genannten Vorgaben sowie nach Maßgabe des § 12 Abs. 2 bis 4a 

und der§§ 13 und 14 ARegV durchgeführt. Unter Verwendung der in Anlage 3 zu 

§ 12 ARegV aufgeführten Methoden soll durch eine den Maßgaben des 
. 

§ 13 ARegV 
' 

entsprechende Kombination von Vergleichsparametern die Versorgungsaufgabe des 

Netzbetreibers möglichst gut abgebildet werden. 

Ergeben sich künftig auf Grund rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidungen nach-

trägliche Änderungen des nach § 6 ARegV ermittelten Ausgangsniveaus, so bleibt 

der Effizienzvergleich von diesen nachträglichen Änderungen unberührt 

(§ 12 Abs.1 S. 3 ARegV). 

Das Ergebnis des Effizienzvergleichs ermöglicht es dem Netzbetreiber,. seine relative 

Effizienz im Vergleich zu allen anderen am Effizienzvergleich teilnehmenden Netzbe-

treibern zu erfahren. Aus dem Ergebnis des Effizienzvergteichs kann jedoch nicht 

abgeleitet werden. welche konkreten Faktoren zu einer Veränderung der jeweiligen 

Effizienz führen. Gemäß der ARegV ist es insbesondere nicht Aufgabe der Regulie-
rungsbehörde, den Netzbetreibe_rn diesbezüglich Informationen oder konkrete Hand-

lungsempfehJungen zur Steigerung ihrer individuellen Effizienz aufzuzei.gen. 

2.3.2.1. Methodik des Effizienz:verglelchs 

Der bundesweite Effizienzvergleich wurde von der Bundesnetzagentur nach den me~ 

thodischen Vorgaben der§§ 12 bis 14 i. V. m. Anlage 3 zu § 12 ARegV durchgeführt. 

Die Bundesnetzagentur hat nach Durchführung einer Kostentreiberanalyse ein soge-

nanntes .,doppeltes duates Benchmarking'1 (vgl. § 12 Abs. 4a ARegV) vorgenommen, 

in dem einerseits die Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten 

{Kosten nach §§ 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i. V. m. Abs. 2 ARegV) und andererseits die 

Aufwandsparameter ohne Standardisierung der Kapitalkosten (Kosten nach § 14 

Abs. 1 Nr. 1 und 2 ARegV) jeweils zwei methodisch unterschiedlichen mathemati-

schen Effizienzanalysen, nämfich einer DateneinhüUungsanalyse (Data Envelopment 

Analysis - DEA) und einer stochastischen Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Fron-
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tier AnaJysis - SFA) unterzogen wurden. Die nach§ 13 Abs. 3 und 4 ARegV ermittel„ 

ten Vergleichsparameter blieben dabei jewelfs unverändert. 

Die Robustheit des Effizienzvergleichs wurde unter anderem durch die kompJemen-
täre Nutzung der oben genannten Vergleicosmethoden gewährleistet Es wurden 

somit Insgesamt vier Elnze~effizienzana'lysen durchgeführt Zugunsten des Netzbe-

treibers wurde zudem davon ausgegangen. dass das beste Erge~nis der insgesamt 

vier Einzeleffizienzanalysen die Effizienz des Untemehmens abblldet (vgl. § 12 

Abs. 3 und Abs. 4a S. 3 ARegV). 

Gemäß der Neufassung von Anlage 3 Nr. 3 zu§ 12 ARegV waren bei der Durchfüh-

. rung der DEA konstante Skalenerträge zu unterstellen. Durch diese Annahme wird 

die Effizienz aller.Netzbetreibert unabhängig von ihrer Größe, am effizienten Verhält-

nis von Input zu Output gemessen: Dieses Verhältnis ist für alle Netzbetreiber gleich, 

d.h. konstant. Somit gilt der Effizienzdruck, Kostensenkungspotenziale zu heben, für 

arte Netzbetreiber, unabhängig von ihrer Größe, gleichermaßen (BR-Drs. 296/16, 
S. 50). 

Für Netzbetreiber, die im Effizienzvergleich als effizient ausgewiesen werden, gilt 

gemäß Anlage 3 Nr. 2 zu § 12 ARegV ein Effizienzwert von 100 Prozent~ für alle an~ 

deren Netzbetreiber ein entsprechend niedrigerer Wert. 

Es wurde eine Ausreißeranalyse durchgeführt. Ausreißer mit einer besonders hohen 

Effizienz erhierten den Höchsteffizienzwert von 100 Prozent(§ 1.2 Abs. 1 i. V, m. An-
lage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Ausreißer mit einer niedrigen Effizienz von unter 80 

Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent(§ 12 Abs. 4 S. 1 i. V. m. 
Anfage 3 Nr. 5zu§12 ARegV). wobei diese Regelung nicht zur Anwendung kam. 

Die Effizienzvergleiche werden getrennt für Strom- und Gasverteilemetze durchge-
führt (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Die E:rmittlung der Effizienzwerte erfolgte unter Ein-

beziehung aller Druckstufen oder Netzebenen. Es erfolgte keine Ennittlung von Tei„ 

leffizienzen für die einzelnen Druckstufen (§ 12 Abs. 1 i. V. m. Anlage 3 Nr. 3 zu § 12 
ARegV). 
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Methodische Grundlagen 

Die Bundesnetzagentur hat mit der DEA und der SFA zwei wissenschaftlich aner-

kannte Methoden zur Durchführung eines Effizienzvergleiches verwendet (§ 12 

Abs. 1 i. V. m. Anlage 3 Nr. 1 zu § 12 ARegV). In beiden Analysemethoden orientie-

ren sich alle Unternehmen an den - nach Maßgabe der Ausreißeranalyse - effizien-

testen Unternehmen (sogenannte Frontierunternehmen). 

Die Regelung der· Anlage 3 Nr. 2 zu § 12 ARegV, nach der die Effizienzgrenze von 

den Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis zwischen netzwirtschaftlicher Leis-

tungserbringung und Aufwand gebildet wird, verstößt nicht gegen § 21 Abs. 5 S. 4 

EnWG. Durch die Anwendung des „best-of-four" gemäß § 12 ·Abs. 3 und 4a ARegV 

sowie der durchgeführten Ausreißeranalysen wird in besonderer Weise die Erreich-

barkeit und Übertreffbarkeit der Effizienzvorgabe sichergestellt. 

Die Zumutbarkeit, Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der individuellen Effizienzvor-

gaben (§ 21 a Abs. 5 S. 4 EnWG) wird dadurch gewährleistet, dass den Netzbetrei-

bern ein angemessener mehrjähriger Zeitraum zur Erreichung der Effizienzgrenze 

eingeräumt wird. Zudem ist nach § 12 Abs. 4 ARegV ein Mindesteffizienzwert i. H. v. 

60 Prozent anzusetzen. Nach § 15 Abs. 1. ARegV sind strukturelle Besonderheiten 

der Netzbetreiber gegebenenfalls gesondert zu berücksichtigen. Soweit notwendig, 

kann darüber hinaus in Ausnahmefällen eine individuelie Anpassung der Effizienz-

vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers durch Einräumung eines längeren Zeitraums 

zum Abbau der ermittelten Ineffizienzen erfolgen (§ 16 Abs. 2 ARegV). Diese aus 

dem Verhältnismäßigkeitsprinzip resultierenden Erleichterungen ändern nichts an 

dem gesetzlich vorgegebenen Effizienzmaßstab, der sich nach den im Effizienzver-

gleich ermittelten effizienten Unternehmen bestimmt (BR-Drs. 417/07 S. 54). 

Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment Analysis - DEA) 

Die DEA ist eine nicht-parametrische, deterministische Methode, in der die optimalen 

Kombinationen von Kosten (Input) und Versorgungsaufgabe (Output) aus einer Line-

arkombination der Vergleichsparameter individuell bestimmt werden, ohne einen 

funktionalen Zusammenhang zwischen Kosten und Versorgungsaufgabe zu unter-

stellen. Die 'Bestimmung der Effizienzgrenze erfolgt aus den Daten aller Verteiler-

netzbetreiber. Die individuelle Effizienz des Netzbetreibers wird aus der relativen Po-
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sition des einzelnen Unternehmens gegenüber der gefundenen Effizienzgrenze (Kos-

ten der effizienten Unternehmen) ermittelt. Dabei liegt das Unternehmen näher am 

·effizienten Rand, welches die höchste Relation aus gewichteten Vergleichsparame-

tern und Kosten erzielt. Bei Durchführung der DEA. sind nunmehr konstante Skalen-

erträge. zu unterstellen (§ 12 Abs. 1 Anlage 3 Nr. 4 zu § 12 ARegV). 

Stochastische Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier Analysis - SFA) 

Die SFA ist eine parametrische, stochastische Methode, die einen funktionalen Zu-

sammenhang zwischen Aufwand und Leistung in Form einer Kostenfunktion unter-

stellt. Dabei werden die Abweichungen zwischen den tatsächlichen und den regres-

sionsanalytisch geschätzten Kosten in einen ~ymme.trisch verteilten Störterm und 

eine positiv verteilte Restkomponente zerlegt. Die Restkomponente ist Ausdruck von 

Ineffizienz. Es wird somit von einer schiefen Verteilung der Restkomponente ausge-

gangen. Die Effizienzgrenze wird von den Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis 

zwischen netzwirtschaftlicher Leistungserbringung und Aufwand gebildet. 

Die A~wendung der Methode SFA impliziert, dass der maximale rechnerische Effizi-

enzwert - anders als bei der DEA - nicht exakt 100% betragen kann, sondern sich 

immer im Bereich knapp darunter, um 99 %, bewegt. Dies ist in Wissenschaft und 

Praxis unbestritten. Da auch die ARegV ohne weitere Vorga~en lediglich die Anwen-

dung der SFA vorgibt, sind die mittels dieser Methode ermittelten Effizienzwerte nicht 

nachzujustieren. Wäre eine Normierung auf 100 % gewollt, hätte der Verordnungs-

geber diese - analog zur ·relativen Referenznetzanalyse (siehe § 22 Abs. 2 S. 5 

ARegV, dort ist eine Normierung auf 100 % explizit vorgesehen) - vorschreiben 

müssen. 

2.3.2.2. Datengrundlage des Effizienzvergleichs 

Im Effizienzvergleich hat die Regulierungsbehörde gemäß § 13 Abs. 1· ARegV Auf-

wandsparameter und Vergleichsparameter zu berücksichtigen. Insgesamt wurden 

Daten von 183 Gasverteilerrietzen in den Effizienzvergleich einbezogen. 
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2.3.2.2.1. Aufwandsparameter nach § 14 ARegV 

Als Aufwandsparameter sind gemäß § 13 Abs. 2 ARegV die nach § 14 ARegV ermit-

telten Kosten anzusetzen (Anlage V). Dabei wird zwischen den Aufwandsparame-

tern mit und ohne Standardisierung der Kapitalkosten unterschieden. 

Bei der Ermittlung der Aufwandsparameter ·ist gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV zu-

nächst von den Gesamtkosten des Net~betreibers nach Maßgabe der zur Bestim-

mung des Ausgangsniveaus anzuwendenden Kostenprüfung nach § 6 Abs. 1, 2 

ARegV auszugehen. Von den so ermittelten Gesamtkosten sind gemäß § 14 Abs. 1 

Nr. 2 ARegV die· dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile . nach § 11 Abs. 2 

ARegV abzuziehen. 

Zur Ermittlung der Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten wurde 

gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV neben der Ermittlung der dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile eine Vergleichbarkeitsrechhung durchgeführt. Die 

Vergleichbarkeitsrechnung dient dazu, die Kapitalkosten so zu bestimmen, dass ihre 

Vergleichbarkeit möglichst gewährleistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, 

wie sie insbesondere durch unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen und Ab-

schreibungspraktiken entstehen können. 

2.3.2.2.1.1. 	 Überleitungsrechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ARegV 

Die Ermittlung der Gesamtkosten im Rahmen des Effizienzvergleichs der Anreizregu-

lierung gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV erfordert die Überleitung der Kostenwerte 

nach § 6 Abs. 1 ARegV zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach 

§ 11 Abs. 2 ARegV. In Anlage IV und V ist die Ermittlung der Aufwandsparameter 

inklusive der vorgenommenen Umbuchungen und etwaiger Korrekturen der Bundes-

netzagentur dargestellt. 

2.3.2.2.1.2. 	 Vergleichbarkeitsrechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 und 

Abs. 2 ARegV 

Die Kapitalkosten sollen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 ARegV zur Durchführung des Effi-

zienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst gewähr-

leistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, wie sie insbesondere durch un-
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terschiedliche Altersstrukturen der Anlagen und Abschreibungspraktiken entstehen 

können. Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist gemäß § 14 

Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 2 ARegV eine Vergleiehbarkeitsrechnung zur Ermittlung 

von Kapitalkostenannuitäten durchzuführen. 

Die Kapitalkosten umfassen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3, 3. HS ARegV die Fremdkapi-

talzinsen gemäß § 5 Abs. 2 GasNEV, die kalkulatorischen Abschreibungen gemäß 

§ 6 GasNEV und die kalkulatorische EigenkapltalvetZinsung gemäß§ 7 GasNEV. 

Weiterhin ist die kalkulatorische Gewerbesteuer gemäß § 8 GasNEV als Kapitalkos-

tenbestandteil hier zu berücksichtigen. Die Bestimmung der Kapitalkosten für den 

Netzbetreiber nach Durchführung der Vergleichbarkeitsrechnung ist in Anlage 111 

dargestellt. 

2.32.2.2. Vergleichsparameter nach t 13 ARegY 

Die Ermittlung der Vergleichsparameter erfotgt nach Maßgabe des § 13 Abs. 3 

ARegV. Vergleichsparameter im Sinne des § 13 Abs. 1 ARegV sind gemäß § 13 

Abs. 3 S. 1 ARegV Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und der 

Gebietseigenschaften, .insbesondere die geografischen, geologischen oder topogra-

ftSchen Merkmale und strukturellen Besonderheiten der. Versorgungsaufgabe auf 

Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes. 

Die Parameter müssen gemäß§ 13Abs. 3 S. 2 ARegV geeignet sein, die Belastbar-

keit des Effizienzvergleichs zu stützen. Heranzuziehen sind somit Vergleichsparame-

ter, die einen signifikanten Einfluss auf die Kostenentwicklung haben. Dies ist gemäß 

§ 13 Abs. 3 S. 3 ARegV insbesondere dann anzunehmen, wenn sie messbar oder 

mengenmäßig erfassbar, nicht durch Entscheidungen des Netzbetreibers bestimm-

bar, nicht in ihrer Wirkung ganz oder teilweise wiederholend sind und insbesondere 

nicht bereits durch andere Parameter abgebildet werden: 

Vergleichsparameter können gemäß § 13 Abs. 3 S. 4 ARegV insbesondere sein: 

1. 	 die Anzahl der Ausspeisepunkte oder der Messstellen in Gasversorgungsnet-

zen, 

2. 	 die Fläche des versorgten Gebietes, 

3. 	 die Leitungslänge oder das Rohrvolumen, 
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4. die Jahresarbeit, 

5. die zeitgleiche Jahreshöchstlast. 

Durch die Erweiterung der möglichen Vergleichsparameter um die Parameter, die 

sich in den Effizienzvergleichen der ersten beiden Regulierungsperioden als sinnvoll 

erwiesen haben, wird sichergestellt, dass die Erkenntnisse der vorherigen Effizienz-

vergleiche auch in künftige Vergleiche einfließen, wodurch die Konstanz bei der 

Durchführung des Effizienzvergleichs erhöht wird. Dies beschneidet die Bundesnetz-

agentur nicht bei der Auswahl der Vergleichsparameter aufgrund qualitativer, analyti-

scher oder statistischer Methoden und vermindert gleichzeitig die Unsicherheit über 

künftige Vergleichsmaßstäbe auf Seiten der Netzbetreiber (vgl. BR Drs. 296/16, 

S. 39). 

Bei der Bestimmung von Parametern zur Beschreibung geografischer, geologischer 

oder topografischer Merkmale und struktureller Besonderheiten der Versorgungsauf-

gabe auf Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes können gemäß 

§ 13 Abs. 3 S. 5 ARegV flächenbezogene Durchschnittswerte gebildet werden. . 

Die Vergleichsparameter können gemäß § 13 Abs. 3 S. 6 ARegV bezogen auf die 

verschiedenen Netzebenen von Gasversorgungsnetzen verwendet werden; ein Ver-

gleich einzelner Netzebenen findet dabei nicht statt. Die von den Netzbetreibern 

übermittelten Strukturparameter wurden hierzu von der Bundesnetzagentur teilweise 

aggregiert. Die Variablen wurden über Netzebenen, Druckstufen und Materialien ad-

diert. 

Die Auswahl der Vergleichsparameter hat gemäß § 13 Abs. 3 S. 7 ARegV mit quali„ 

tativen, analytischen oder statistischen Methoden zu erfolgen, die dem Stand der 

Wissenschaft entsprechen. Auf Basis der vorliegenden Daten wurden mittels wissen-

schaftlich anerkannter analytischer und statistischer Methoden, die geeignet sind, die 

Bedeutung der Parameter empirisch zu belegen, die Vergleichsparameter aus den 

analysierten möglichen Vergleichsparametern ausgewählt. Durch die Auswahl der 

Vergleichsparameter soll gemäß § 13 Abs. 3 S. 8 ARegV die strukturelle Vergleich-

barkeit möglichst weitgehend gewährleistet sein und die Heterogenität der Aufgaben 

der Netzbetreiber möglichst weitgehend abgebildet werden. Dabei sind gemäß § 13 

Abs. 3 S. 9 ARegV die Unterschiede zwischen Strom- und Gasversorgungsnetz<?n zu 
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berücksichtigen, insbesondere der unterschiedliche Erschließungs- und Anschluss-

grad von Gasversorgungsnetzen. 

Bei der Auswahl der Vergleichsparameter sind zwingend für die SFA sowie für die 

DEA die identischen Vergleichsparameter gemäß der durchgeführten Kostentreiber-

analyse anzusetzen. Die Anforderungen von § 13 Abs. 3 ARegV an die Auswahl von 

Vergleichsparametern ·können jedoch. nur einheitlich erfüllt werden, das heißt eine 

Kostentreiberanalyse gemäß dem Stand der Wissenschaft in Verbindung mit .den in § 

13 Abs. 3 ARegV genannten Anforderungen führt zu einem Satz von Vergleichspa-

rametern. Hierbei sind gemäß § 13 Abs. 3 S. 9 ARegV explizit die Unterschiede zwi-

schen den Strom- und Gasversorgungsnetzen. zu berücksichtigen. Eine entspre-

chende Berücksichtigung methodischer Aspekte der DEA und SFA müsste vom Ver-

ordnungsgeber angeordnet werden. Andernfalls müssten entgegen des Wortla~ts 

von § 13 Abs. 3 ARegV zwei unterschiedliche Kostentreiberanalysen mit zwei unter-

schiedlichen Ergebnissen durchgeführt werden. Es kann sich jedoch nicht dem Stand 

der Wissenschaft und § 13 Abs. 3 ARegV entsprechend ein in sich widersprüchliches 

Ergebnis bei der Kostentreiberauswahl einstellen. Vielmehr wurde eine einheitliche 

Kostentreiberanalyse mit einer Auswahl von Vergleichsparametern durchgeführt, die 

gemäß § 13 Abs: 3 S. 2 ARegV die Belastbarkeit des Effizienzvergleichs stützen, 

wobei hier unter dem Effizienzvergleich der gesamte Prozess einschließlich der Be-

stabrechnung zwischen den Methoden DEA und SFA zu verstehen ist. 

Um die Vergleichsparameter nach § 13 Abs. 4 ARegV zu erheben und die Ermittlung 

weiterer Vergleichsparameter gemäß § 13 Ab~. 3 ARegV durchführen zu können, 

wurde eine Strukturdatenabfrage bei den Netzbetreibern durchgeführt. 

Die erhobenen Strukturdaten wurden, wie unter 1.3. beschrieben, von der Bundes-

netzagentur zunächst einer umfassenden Plausibilitätskontrolle unterzogen. Unplau-

sible Daten wurden den Netzbetreibern mitgeteilt und von diesen korrigiert. Alsdann 

wurden in einem zweiten Schritt aus diesen plausiblen Strukturdaten weitere poten-

zielle Vergleichsparameter ermittelt. Im Rahmen des Verfahrens wurden den Netzbe-

treibern, wie unter 1.3. beschrieben, zeitlich gestaffelt mehrere Datenquittungen über-

sandt, die von den Netzbetreibern zu bestätigen waren. 
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Bei der Auswahl der finalen Vergleichsparameter wurden gemäß§ 13 Abs. 3 S. 10. 

ARegV Vertreter der betroffenen Wirtschaftskreise und der Verbraucher rechtzeitig 

gehört. 

Vor der Durchführung des Effizienzvergleichs wurde gemäß§ 13 Abs. 3 S. 7 ARegV 

eine Kostentreiberanalyse durchgeführt. Dabei wurde anhand von statistischen sowie 

ingenieu1Wissenschaftlichen Analysen aus der umfangreichen ·uste möglicher·Para-

meter ein Modell bestimmt, das alle relevanten Kostentreiber beinhaltet. Im Rahmen 

der statistischen Analysen war zusätzlich eine funktionale Formfür die Regressions-

analysen zu bestimmen. Die Kostentreiberamalyse ist im Einzelnen in dem im Inter-

net abrufbaren beigefügten Gutachten des Beraterkonsortiums beschrieben1
. Das 

Gutachten wird zum Inhalt dieses Beschlusses gemacht. 

Die Bundesnetzagentur hat gemäß § 13 Abs. 4 ARegV und auf Grundlage der Kos-

tentreiberanalyse folgende Vergleichsparameter in den Effizienzvergleich einbezo-

gen: 

1. 	 Anzahl der Ausspeisepunkte der Netz.ebenen HD2, HD3 und HD4 

2. 	 Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen 

3. 	 Rohrvolumen 

4. 	 Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Bodenklassen 4, 5 und 6 (Tie-

fenstufe 0-1 m) mit der Netzlänge 

5. 	 Anzahl der Messstellen bei Letztverbrauchem/Netzkopplungspunkten 

Eine Übersicht der· Vergleichsparameterwerte des Netzbetreibers findet .sich in Anla-

ge A3. Effizienzvergleich. Die Beschreibung bzw. Definition der einzelnen Parame-

ter findet sich im Gutachten des Beraterkonsortiums2
• 

httos://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen lnstit 
utio-
nen/Netzentgelte/Gas/EffizienzvergleichVerteilernetzbetreiber/3Regulierungsoeriode/3regulie 
rungsperiode node.html 
2 

httos://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Untemehmen lnstit 
utio-
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2.3.2~2.3. Ausreißeranalyse 

Die Bundesnetzagentur hat für die parametrische (SFA) und für die nicht-

parametrische (DEA) Methode Analysen zur Identifikation von extremen Effizienz-

werten (Ausreißern) durchgeführt, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen 

(§ 12 Abs. 1 i. V. m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Für Ausreißer mit besonders hoher Effizienz wurde ein Effizienzwert von 100 Prozent 

festgesetzt (§ 12 Abs. 1 A_RegV i. V. m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Ausreißer 

mit einer Effizienz unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Pro-

zent (§ 12 Abs .. 4 S. 1 ARegV). 

DEA 

Bei der nicht~parametrischen Methode (DEA) gilt ein Wert als Ausre.ißer, wenn er für 

einen überwiegenden Teil des Datensatzes als Effizienzmaßstab gelten würde (§ 12 

Abs. 1 i. V. m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Durch die Identifikation der Ausreißer 

wird sichergestellt, dass ein einzelner Netzbetreiber keinen unnatürlich großen Ein-

fluss auf die Effizienz eines anderen Netzbetreibers hat (Dominanzanalyse ). Die 

Netzbetreiber die einen kritischen Wert überschreiten, werden aus dem Datensatz 

entfernt. Im Rahmen der Dominanzanalyse wurde bei nicht standardisierten Ko~ten 

ein Unternehmen und bei standardisierten Kosten kein Unternehmen als Ausreißer 

identifiziert. 

Ergänzend wurde e·ine Analyse der Supereffizienzwerte durchgeführt. Dabei waren 

diejenigen Unternehmen aus dem Datensatz zu entfernen, deren Effizienzwerte den 

oberen Quartilswert um mehr als den 1,5fachen Quartilsabstand übersteigen. Der 

Quartilsabstand ist dabei definiert als die Spannweite der zentralen 50 Prozent eines 

Datensatzes (§ 12 Abs. 1 ARegV i. V. m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). 

Bei der Effizienzwertanalyse unter Berücksichtigung standardisierter Aufwandspara-

meter wurden sechs Unternehmen als supereffizienter Ausreißer bewertet. Bei der 

nen/Netzentgelte/Gas/EffizienzvergleichVerteilernetzbetreiber/3Regulierungsperiode/3regulie 
rungsperiode node.html 

Seite 41 von 64 



- NICHT VERTRAULICHES DOKUMENT -
Version enthält keine Betriebs- u. Geschäftsgeheimnisse 

enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Effizienzwertanalyse unter Berücksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparame-

ter wurden ebenfalls drei Unternehmen als supereffiziente Ausreißer bewertet. 

SFA 

Bei der parametrischen Methode (SFA) gilt ein Wert dann als Ausreißer, wenn er die 

Lage der ermittelten Regressionsgerade zu einem erheblichen Maß beeinflusst (§ 12 

Abs. 1 i. V. m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). 

Zur Ermittlung des erheblichen Einflusses wurden statistische Tests durchgeführt, mit 

denen ein numerischer Wert für den Einfluss ermittelt wurde. Liegt der ermittelte 

Wert über einem methodisch angemessenen kritischen Wert, so ist der Ausreißer 

aus dem Datensatz zu entfernen. Als Testverfahren kam die Cook's Distance zur 

Anwendung (§ 12 Abs. 1 ARegV i. V. m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Es wurden 

auf Basis der nicht standardisierten Kosten 14 Unternehmen und auf Basis der stan-

dardisierten Kosten 15 Unternehmen als Ausreißer identifiziert. 

2.3.2.2.4. Gutachten und darauf aufbauende Korrekturen 

Zu der konkreten Ausgestaltung des Effizienzvergleichs einschließlich einer ausführ-

lichen Stellungnahme zu den Einwänden der Netzbetreiber wird auf den Bericht des 

Beraterkonsortiums verwiesen3. Dieser Bericht ist Bestandteil dieses Beschlusses. 

Hinsichtlich der bei einem Gasnetzbetreiber nach dem verwaltungsintern gesetzten 

Stichtag (31.08.2018) festgestellten Fehlangabe eines Vergleichsparameterwertes, 

durch den der Netzbetreiber fälschlicherweise Benchmarkführer geworden war, sah 

sich die Beschlusskammer im Rahmen ihrer Ermessensentscheidung nach Würdi-

gun,g der Gesamtumstände und Abwägung der Handlungsoptionen veranlasst, eine 

Korrektur di.eses Datenfehlers durchzuführen, in deren Folge der Großteil der Anfang 

2019 angehörten Effizienzwerte für die Festlegung der Erlösobergrenzen 2018ff. für 

die Gasverteilernetze abgeändert werden musste. 

3 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen lnstit 
utio-
ne n/Netzentge lte/Ga s/Effizie nzverg le ich Verteile rnetzbetrei ber/3 Reg u l ie ru ng s periode/3reg u l ie 
rungsperiode node.html 
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Die Notwend~gkeit der Korrektur ergab sich aus der sehr hohen negativen .Auswir-

kung dieser Korrektur auf den Effizienzwert des Netzbetreibers, der den fehlerhaften 

Wert angegeben hatte, aus der in Einzelfällen nicht mehr unwesentlichen positiven 

Auswirkung-dieser Korrektur auf die Effizienzwerte anderer Netzbetreiber sowie der 

durch diese Korrektur von direkt induzierten DEA-We~änderungen betroffenen ho-

hen Anzahl von Netzbetreibern. In die Entscheidungsfindung ging auch die Tatsache 

ein, dass bisher keine Festlegungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die 

dritte Regulierungsperiode Gas ergangen waren. 

Der verwaltungsintern gesetzte Stichtag 31.08.2018 wurde für Zwecke der Modellfin-

dung aufrechterhalten. Durch die Korrektur des Vergleichsparameterwertes ergeben 

sich für die ursprüngliche Spezifikation des OLS/SFA-Modells nur geringfügige Ände-

rungen der Gütekriterien und der Regressionskoeffizienten. Es gibt daher für die Be-

schlusskammer keine Anhaltspunkte, eine Änderung des Modells zu veranlassen. 

2.3.3. Effizienzwert des Netzbetreibers 

Die· Ermittlung des unternehmensindividuellen Effizienzwertes erfolgt auf Grundlage 

der §§ 12 bis 15 ARegV. Ein Aufschlag auf den sich aL:JS der Effizienzanalyse erge-

benden Effizienzwert ist nach Maßgabe des § 15 Abs. 1 ARegV grundsätzlich mög-

lich. 

Der sich aus den _Effizienzvergleichen ergebende Effizienzwert des Netzbetreibers ist 

als Anteil der Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos-

tenanteile in Prozent auszuweisen (§ 12 Abs. 2 ARegV). Die für den Netzbetreiber in 

den durchgeführten Effizienzvergleichen ermittelten individuellen Effizienzwerte er-

geben sich aus Anlage A3. Diese Werte sind nicht identisch mit den im Gutachten in 

der Tabelle G.2 auf S. 244ff. aufgeführten Werten, da diese noch ohne Berücksichti-

gung der Datenkorrektur erstellt wurden, die wegen des fehlerhaft ermittelten 

Benchmarkführers vorgenommen werden musste. 

2.3.4. Effizienzbonus gern.§ 12a ARegV 

Nach § 12a ARegV ermittelt die Regulierungsbehörde für im Effizienzvergleich als 

effizient ausgewiesenen Netzbetreiber einen Aufschlag auf die Erlösobergrenze auf 
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Grundlage der im Rahmen der Effizienzwertermittlung bereits durchgeführten Su-

pereffizienzanalyse nach. Anlage 3 der ARegV. Bei diesem Aufschlag handelt es sich 

um den Effizienzbonus. 

Zur Ermittlung eines etwaigen Effizienzbonus ist zunächst der Supereffizienzwert des 

Netzbetreibers zu bestimmen. Der Supereffizienzwert eines Netzbetreibers entspricht 

nach § 12a Abs. 1 S. 3 ARegV der Differenz aus den individuellen Effizienzwerten 

au~ der Supereffizienzanalyse abzüglich der individuellen Effizienzwerte aus der 

nicht-parametrischen Methode· nach Anlage 3. Es werden somit in einem ersten 

Schritt zwei Supereffizienzwerte aus der Supereffizienzanalyse ""'" einer auf Basis der 

tatsächlichen Kosten und einer auf Basis der standardisierten Kosten - betrachtet, 

die in einem zweiten Schritt durch die Differenzbildung zu einem der Effizienzbonus-

. berechnung zugrunde zulegenden Supereffizienzwert zusammengefasst werden. Hat 

die Supereffizienzanalyse für den Netzbetreiber dabei für einen der beiden oder für 

beide Werte aus der Supereffizienzanalyse einen Supereffizienzwert von über fünf 

Prozent ergeben, so ist der jeweilige über fünf Prozent liegende Supereffizienzwert 

gern. § 12a Abs. 2 ARegV mit fünf Prozent anzusetzen. Sollten die nach § 12a 

Abs. 1 und 2 ARegV ermittelten Supereffizienzwerte voneinander abweichen, ist das 

arithmetische Mittel beider Supereffizienzwerte zu.verwenden, § 12a Abs. 3 ARegV. 

Der individuelle Effizienzbonus des Netzbetreibers ergibt sich schließlich aus der 

Multiplikation des individuellen .Supereffizienzwertes nach § 12a Abs. 3 ARegV mit 

den vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 3 S. 1 

ARegV; er ist gern. § 12a Abs. 5 ARegV gleichmäßig über die Regulierungsperiode 

zu verteilen. Wenn die ggf. nach § 12a Abs. 3 ARegV durchzuführende Mittelwertbil-

dung dazu führt, dass der Netzbetreiber einen insgesamt negativen Supereffizienz-

wert erhielte, so ist der Supereffizienzwert mit Null anzusetzen. Andernfalls würde 

der Netzbetreiber bei der Berechnung des Effizienzbonus durch Zugrundelegung 

eines negativen Supereffizienzwerts mit einem Malus belastet. Schon begrifflich, 

aber auch nach Sinn und Zweck des § 12a ARegV kann ein Effizienzbonus jedoch 

nicht zu einem Malus führen. 

Der Netzbetreiber wurde im Effizienzvergleich nicht als effizient ausgewiesen. Ein 

Effizienzbonus kommt nicht in Betracht. 
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2.4. Ennitttung der beeinflussbaren Kostenanteile 

nach§ ·11 Abs. 4 ARegV 

2A.t. Beeinflussbare Kostenantei:le im Basisjahr 

Als beeinflussbare Kostenanteile des jeweiligen Jahres der Regulierungsperiode geJ- . 
ten gern. § 11 Abs. 4 S. 1 ARegV die Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile des Ausgangsniveaus, nach Abzug des Kapitalkos-

ienabzugs des jeweiligen Jahres der Regülierungspariode und nach Abzug der vo-

rübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile des jeweiligen Jahres de~ Regulie-

rungsperiode. Daraus folgt: 

Die Höhe der beeinflussbaren Kostenanteile 'ist Anlage A 1. Kalenderjährliche ·Er-

lösobergrenzen zu entnehmen. 

2.4.2. . Individuelle Effizienzvorgabe nach§ 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat gemäß 

§ 16 Abs. 1 ARegV so zu erfolgen, dass die nach den§§ 12 bis 15 ARegV ermittel-

ten, monetär bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil, KAb,o) unter 

Anwendung eines Verteilungsfaktors (V1) rechnerisch innerhalb der Regulierungspe-

riode gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe). 

Eine Regulierungsperiode dauert gemäß § _3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der 

Abbau der ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen in der dritten Regulierungs-

periode innerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungs-

faktor (Vt) von 0 ,2 • t. 

Jahr t Vt 
2018 1 0,2 
2019 2 0,4 
2D20 3 0,6 
2021 4 0,8 
2022 5 1,0 
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Die Höhe der nicht abgebauten beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 

ARegV des jeweiligen Kalenderjahres ergibt sich aus Anlage A 1. Kal_enderjährliche 

Erlösobergrenzen. 

2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach§ 8 ARegV 

Gemäß § 8 ARegV ergibt .sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtin-

dex (VPI). Für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird 

der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, 

verwendet (VPlt). Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum Vf>I für das Basisjahr (VPlo). 

Basisjahr ist gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2015. Gemäß Statistischem Bun-

desamt beträgt der VPI für das Jahr 2015 100,00, für das Jahr 2016 100,50, für das 

Jahr 2017 102,00, und für das Jahr 2018 103,80 (abrufbar im Internet unter: 

https://www-genesis.destatis.de/genesis[online > Suche nach: 61111-0001 ). Da je-

doch den Netzbetreibern im Herbst 2017 bzw. im Herbst 2018 für die Kalkulation der 

Netzentgelte 2018 bzw. 2019 lediglich die Indexreihe auf Basis des Jahres 2010 zur 

Verfügung stand, geht die Beschlusskammer für 2016 bzw. 2017 von einem Index-

faktor aus, der sich aus der Division der Indexwerte 107,40 und 106,90 bzw. 109,30 

und 106,90 multipliziert mit dem Wert 100,00 ergibt. Dies sind die Indexwerte für 

2016 und 2015 bzw. 2017 und 2015 mit dem Basisjahr 2010 multipliziert mit dem 

Indexwert für 2015 mit dem Basisj~hr 2015. 

Für die Folgejahre der dritten Regulierungsperiode (2021 und 2022) hat die Be-

schlusskammer die relative prozentuale Veränderung des VPI des Jahres 2018 

(103,80) gegenüber 2017 (102,00) fortgeschrieben, da im Zeitpunkt der Beschluss-

fassung noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2019 und 

2020 vorliegen konnten, diese indes bei der Ermittlung des VPI der verschiedenen · 

Jahre der Regulierungsperiode zugrunde zu legen sind. Das Vorgehen der Be-

schlusskammer ist zweckmäßig, da der Netzbetreiber einerseits gemäß § 4 Abs. 3 

S. 1 ARegV bei einer Änderung des Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV 

zur Anpassung der Erlösobergrenze verpflichtet ist und so andererseits eine mög-

lichst sachgerechte Abschätzung der zukünftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann. 
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Es wurden somit folgende VPl-Werte angesetzt, die in nachstehender-Tabelle als 

zweistellig gerundete Werte dargestellt werden: 

Die Beschlusskammer hat bei der Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergren-

zen der Jahre 2018 bis 2022 diesen auf zwei Nachkommastellen gerundeten Ver-

braucherpreisgesamtindex berücksichtigt (Anlage A1. Kalenderjiihrftehe Erlös-
obergrenzen). 

Entsprechend des Terms VPltNPlo der in Anlage 1 zu § 7 ARegV aufgeführten Re-

gulierungsfonnel ergibt das Verhältnis des VPI für da~ Jahr 2016 zum VPI für das 

Jahr 20t5 für das erste Jahr der dritten Regulierungsperiode (2018) einen Inflations-

faktor in Höhe von 1,0047. Für das zweite Jahr der dritten Regulierungsperiode 

(2019) ergibt sich ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0225. Für das Jahr 2020 ergibt 

sich ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0380. Für das vierte Jahr der dritten Regulie-

rungsperiode (2021) wurde demgemäß ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0563 und 

für das fünfte Jahr der dritten Re.gulierungsperiode (2022) ein Inflationsfaktor ih Höhe 

von 1,0750 zugrunde gelegt. Die Inflationsfaktoren für die jeweiligen Jahre in Bezug 

auf das Basisjahr - d. h. die relative prozentuale Änderung des VPI des jeweiligen 

Jahres .gegenüber dem VPI des Basisjahres 2015 - ist in nachstehender Tabelle als 

zweistellig gerundeter Prozentwert dargestellt: 

Jahr VPltNPI.> 
2018 0,47% 
2019 2,25% 
2020 3,80% 
2021 5,63% 
2022 7,50% 
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Die Beschlusskammer hat diese Werte ohne Rundung bei der Festlegung der kalen-

derjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 2022 berücksichtigt (Anlage A1. 

Kalenderjährliche Erlösobergrenzen). 

2.6. Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV 

Im Rahmen der Anrei'zr.egulierung ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu 

berücksichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von 

der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro-

duktivitätsfaktor (PFt). 

Gemäß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirtschaft-

lichen Produktivitätsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent-

wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

Gemäß § 9 Abs. 3 ARegV hat die Bundesnetzagentur ab der dritten Regulierungspe- 

riode den generellen sektoralen Produktivitätsfaktor für Gas- und Stromnetzbetreiber  

. für die gesamte· Regulierungsperiode zu ermitteln. Mit Beschluss vom 21.02.2018,  

Az. BK4-17-093, hat die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur den generellen  

sektoralen Produktivitätsfaktor für Gasnetzbetreiber für die dritte Regulierungsperio- 

de festgelegt. Für Gasversorgungsnetze beträgt dieser 0,49 %. 

In Anlage 1 zu§ 7 ARegV wird die Variable PFt als der generelle sektorale Produkti-

vitätsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert; der die Veränderungen des ge-

nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungs-

periode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver-

änderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweili-

gen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode 

(PFt) ergeben sich demgemäß mittels der folgenden Formel: PFt = (1 + 0,0049)t -1 

(Anlage A1. Kalenderjährliche Erlösobergrenzen). 

2.7. Kapitalkostenaufschlag nach § 1Oa ARegV 

Sofern der Netzbetreiber gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender-

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Kapital~ostenaufschlags (KKAt) nach 
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§ 1Oa ARegV beantragt hat, wird über diesen Antrag in einem gesonderten Be-

schluss entschieden. 

2.8. Qualitätselement nach § 19 ARegV 

Auf die Erlösobergrenzen _können gemäß § 19 Abs. 1 ARegV Zu- oder Abschläge 

vorgenommen werden, wenn Netzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit oder 

der Netzleistungsfähigkeit von Kennzahlenvorgaben abweichen (01). Über den Be-

ginn der Anwendung des Qualitätselements bei Gasversorgungsnetzen entscheidet 

die Regulierungsbehörde. Das Qualitätselement kann gemäß § 19. Abs. 2 S. 3 

ARegV im La.ufe der zweiten oder einer späteren Regulierungsperiode angewendet 

werden, soweit der Regulierungsbehörde hinreichend belastbare Datenreihen vorlie-

gen. In der dritten Regulierungsperiode wird indes kein Qualitätselement angewen-

det. 

2.9. Volatile Kostenanteile nach § 11 Abs. 5 ARegV 

Als volatile Kostenanteile gelten gemäß § 11 Abs. 5 S. 1 ARegV Kosten für die Be-

schaffung von Treibenergie. Andere beeinflussbare oder vorübergehend nicht beein-

. flussbare Kostenanteile, insbesondere Kosten für die Beschaffung von Verlustener-

gie, deren Höhe sich in einem Kalenderjahr erheblich von der Höhe des jeweiligen 

Kostenanteils im vorhergehenden Kalenderjahr unterscheiden kann, gelten nur dann 

als volatile Kostenanteile, soweit die Regulierungsbehörde dies nach § 32 Abs. 1 

Nr. 4a AR~gV festgelegt hat. Kapitalkosten oder Fremdkapitalkosten gelten nicht als 

volatile Kostenanteile. Gemäß Festlegung der Beschlusskammer 9 vom 15.05.2014 

(BK9-14/606) gelten Kosten für Lastflusszusagen als volatile Kostenanteile i.S.d. 

§ 11 Abs. 5 ARegV. Für Verteilernetzbetreiber hat dies jedoch keine Relevanz. 

2.10. Saldo des Regulierungskontos nach§ 5 ARegV 

Der Saldo des Regulierungskontos nach § 5 ARegV wird jährlich vom Netzbetreiber 

ermittelt und von der Beschlusskammer gemeinsam mit dessen Verteilung in einem 

gesonderten Verfahren genehmigt. Der Netzbetreiber ist gemäß § 4 Abs. 4 S. 3 

ARegV verpflichtet, einmal jahrlich einen Antrag auf Anpassung der Erlösobergrenze 
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nach Maßgabe des § 5 ARegV zu stellen. § 5 Abs. 3 S. 2 AR~gV bestimmt, dass der 

ermittelte und verzinste Saldo des Regulierungskontos durch Zu- oder Abschläge auf 

die Erlösobergrenzen verteilt werden muss. Der Saldo des Regulierungskontos wird 

im R~hrnen des gesonderten Vertahrens ausgeglichen; bei der Festlegung der ka-

lenderjährlichen Erlösobergrenzen durch diesen Beschluss werden insoweit keine 

Beträge berücksichtigt . 

2.11. .Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen auf-

grund eines öffentlich-rechtlichen Vergleichsvertrages 

Im Hinblick auf den öffentlich-rechtlichen Vergleichsvertrag vom 

19.04.2018/23.04.2018 zur Anpassung der Erlösobergrenzen für die zweite Regulie-

rungsperiode (Az. BKB-11/8193) ist die Erlösobergrenze des Kalenderjahres 2019 

um den in Anlage A4. Sondersachverhalte genannten Betrag zu erhöhen. 

3. 	 Rückwirkende Festlegung der kalenderjährlichen Erlös-

obergrenzen 

Die rückwirkende Festlegung der Erlösobergrenzen steht in Einklang mit dem in 

. § 2 ta Abs. 5 S. 4 EnWG statuierten Gebot der Erreichbarkeit. Die Effizienzvorgaben 

für das Jahr 2018 können auch rückwirkend festgelegt werden. Zwar gilt im Grund-

satz, dass die Systematik der ARegV einen erlösobergrenzenfreien Zeitraum nicht 

vorsieht und die Festlegung der Erlösobergrenzen für die dritte Regulierungsperiode 

grundsätzli~h im Jahr 2017 hätte erfolgen sollen, um den Netzbetreiber zu Beginn 

der Regulierungsperiode in Kenntnis der für ihn maßgeblichen Effizienzvorgaben zu 

setzen. Gleichwohl kommt eine rückwirkende Festiegung in Betracht. So sieht Art. 37 

Abs. 10 der Richtlinie 2009/73/EG vor, dass die Regulierungsbehörden befugt sind, 

vorläufig geltende Übertragungs- und Verteilungstarife festzulegen oder zu .genehmi-

gen und über geeignete Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls sich die Fest-

legung der Tarife verzögert. Entsprechend ist in § 20 Abs. 1 S. 2 EnWG geregelt, 

dass Netzbetreiber verpflichtet sind, zum 15. Oktober eines jeden Jahres für das 

Folgejahr vorläufige Entgelte zu veröffentlichen, wenn die Entgelte für den Netzzu-

gang bis zum 15. Oktober nicht ermittelt worden sind. Wenn aber vorläufige Rege-

lungen im Zusammenhang mit der Festlegung der Erlösobergrenze für ein Kalender-
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jahr zulässig sind, muss auch eine rückwirkende endgültige Festlegung von Erlös-

obergrenzen zulässig sein {\l,QI. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 14. September 

2016, Vl-3 Kart 175/14 (V), Rn. 118 ff., juris). Die Anforderung in§ 21a Abs. 3 S. 3 

EnWG, wonach die Vorgaben (von Obergrenzen für die Höhe der Gesamterlöse .aus 

Netzzugangsentgelten,§ 2ta Abs. 2 S. 1 EnWG) eine Regulierungsperiode unver-

ändert bleiben, sofern nicht Änderungen staatlich veranlasster Mehrbelastungen auf 

. Grund von Abgaben oder der Abnahme- und Vergütungspflichten nach dem Emeu-

erbare-.Energien-Gesetz und dem Kraft-Wänne-Kopplungsgesetz oder anderer, nicht 

vom Netzbetreiber zu ·vertretender, Umstände eintreten, gilt zunächst nur für bereits 

festgelegte Erlösobergrenzen ..Einer rückwirkenden Festlegung ·von Ertösobergren-

zen ,steht die Vorschrift nicht grundsätzlich entgegen .(vgl. OLG Düsseldorf, Be-

schluss vom 15.02.2017, Vl..;3 Karl 155/15 M, Rn. 35 und 37, juris). 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber am 27 .11.2017 vor Beginn der .dritten · 

~ulierungsperiode den für ihn nach damaligem Sachstand gültigen Effizienzwert 

mitgeteilt. Mit Schreiben vom 07.02.2018 wurde dem Netzbetreiber der Effizienzwert 

nach d~r ersten Ko.rrektur der Aufwands- und Vergleichsparameter mitgeteilt. 

Diese liegen um 2,68 Prozentpunkte bzw. 0,12 Prozentpunkte höher als der mit 

Schreiben vom 11.012019 .angehörte Effizienzwert, so dass zwar eine nicht ganz 

unwesentliche Abweichung vorlag. Dem Netzbetreiber war jedoch bewusst und er 

musste damit planen, dass für das Unternehmen nicht unerhebliche Effizienzvorga-

ben für die dritte Regulierungsperiode relevant sein werden. Die nach der Anhörung 

vom 11.012019 durchgeführte Datenfehlerkorrektur bei dern Netzbetreiber, der 

fälschlicherweise die Benchmarkführerschaft erlangt hatte, und die damit verbundene 

Neuermittlung der Effizienzwerte aller Netzbetreiber führte im vorliegenden Fall zu 

einer Verbesserung des schließlich maßgeblichen Effizienzwertes gegenüber der 

Anhörung, somit zur Auferlegung weniger strenger Effizienivorgaben. 

Dabei erachtet die Beschlusskammer grundsätzlich Abweichungen von bis zu einem 

Prozentpunkt in Anlehnung an§ 15 Abs. 1S.1 ARegV noch als nicht wesentlich. Der 

Verordnungsgeber geht selbst beim Vorliegen einer nicht im Effizienzvergleich abge-

bildeten Besonderheit der Versorgungsaufgabe davon aus, dass diese unbeachtlich 

ist, solange die Besonderheit nicht Kosten in. Höhe von 5 % der relevanten Kosten 

ausmacht. Dem Netzbetreiber Wird also i. V. m. dem sich aus § 16 Abs. 1 ARegV 

festzulegenden Abbaupfad zugemutet, jährlich bis zu 1/5 der Kosten der Besonder-. 
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heit, also 1 % der Gesamtkosten, abzubauen. Vor diesem Hintergrund erscheint es 

angemessen, bei rückwirkenden Effizienzvorgaben, die von bisherigen Mitteilungen 

des Effizienzwertes abweichen, jedenfalls Abweichungen von bis zu 1 % noch nicht 

als wesentlich zu erachten, da dies abzubauenden Kosten von jährlich lediglich 0,2 

% bzw. bei vier verbleibenden Jahren .der Regulierungsperiode 0,25 % entspricht, 

also weit weniger, als der Verordnungsgeber als Schwellenwert bei Besonderheiten 

der Versorgungsaufgabe nach § 15 Abs. 1 AReJJV bei einer jahresbezogenen Be-

trachtung vorsieht. 

Hinzu kommt, dass die Effizienzvorgaben rein rechnerisch und losgelöst von der be-

triebswirtschaftlichen Realität etfolgen, mithin der Abbau von Ineffizienzen vor oder 

nach dem Beginn des jeweiligen Kalenderjahres einer Regulierun9speriode erfolgen 

kann (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 14. September 2016, Vl-3 Kart 175/14 

(V), Rn. 121 f., juris). 

Dem Netzbetreiber waren auch die anderen für die Festlegung der Ertösobergrenze 

wesentlichen Elemente bekannt bzw. diese waren aufgrund entsprecl)0nder Mittei-

lung .der Beschlusskammer abschätzbar. Auf dieser Basis war der Netzbetreiber be-

reits Ende 2017 in der Lage, die beeinflussbaren Kosten des Jahres 2018 anzupas-

sen. Auf einen etwaigen Antrag nach§ 15 ARegV kommt.es hierbei nicht an. 

Aufgrund der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf zur rückwirkenden Festlegung 

des Qualitätselements nach§ 19 ARegV sieht sich die Beschlusskammer veranlasst, 

Ermessenserwägungen in Bezug auf die rückwirkende Festlegung de_r Erlösober-

grenzen in diesem konkreten Einzelfall anzustellen. Der Beschlusskammer ist be-

wusst, dass rückwirkende Festlegungen von Erlösobergrenzen die Ausnahme sein 

sollten (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 15.02.2017, Vl-3 Kart 155/15 (V), Rn. 

38, juris ). Im Rahmen des ihr zustehenden Regulierungsermessens hat sich die Be-

schlusskammer entschieden, von einer vorläufigen Festlegung von Erlösobergrenzen 

nach § 72 EnWG abzusehen und die Erlösobergrenzen rückwirkend zum 01.01.2018 

festzulegen. 

Bei der Entscheidung hat die Beschlusskammer neben dem in § 72 EnWG angeleg-

ten bzw. sich aus der rückwirkenden Neubescheidung ergebenden Zweck einer Vor-

gabe von Erlösobergrenzen einschließlic~ Effizienzvorgaben für die gesamte Regu-

lierungsperiode auch das Interesse des Netzbetreibers an Rechtssicherheit und an 
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einer nach § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG angemessenen, wettbewerbsfä~igen und risiko-

angepassten Verzinsung des eingesetzten Kapitals sowie das Interesse der Netznut-

zer an den in § 1 Abs. 1 EnWG genannten Aspekten einer sicheren, preisgünstigen 

und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas berück-

sichtigt. 

Eine vorläufige Festlegung von Erlösobergrenzen nach § 72 EnWG war aus Sicht 

der Beschlusskammer nicht zweckdienlich für das Verfahren zur Festlegung der ka-

lenderjährlichen Erlösobergrenzen sowie die Vereinnahmung von Netzentgelten. 

Zum Jahresende 2017 waren dem Netzbetreiber mit Ausnahme des finalen Effizi-

enzwertes alle. wesentlichen Elemente zur Festlegung der Erlösobergrenze des Jah-

res 2018 nach § 32 Abs. 1 ·Nr. 1 ARegV bekannt bzw. diese waren aufgrund entspre-

chender Mitteilung der Beschlusskammer abschätzbar. Eine vorläufige Festlegung 

hätte also keinen wesentlichen inhaltlichen Mehrwert gehabt, sondern lediglich die 

dem Netzbetreiber bekannten Tatsachen in Form eines vorläufigen Bescheides förm-

lich festgehalten. Im Gegenzug hätte eine vorläufige Festlegung einen Mehraufwand 

sowohl auf Seiten der Behörde und der Netzbetreiber in Form von Erstellung und 

Zustellung der Bescheide sowie kritischer Durchsicht durch die Netzbetreiber bedeu-

tet. Auch Gerichtsverfahren gegen die vorläufigen Festlegungen wären nicht auszu-

sch_ließen gewesen. Die Beschlusskammer sah es als sachdienlich an, sämtliche 

Ressourcen auf die zügige Abwicklung der parallel laufenden Verwaltungsverfahren 

(Verfahren zur Genehmigung des Saldos der Regulierungskonten der Jahre 2012 bis 

2016 nach § 5 ARegV sowie von Kapitalkostenaufschlägen nach § 1Oa ARegV, Er-

weiterungsfaktoren nach § 10 ARegV sowie Verfahren zu Netzübergängen nach § 26 

ARegV) sowie auf die N~uberechnung der Effizienzvergleiche der Gasverteilernetz-

betreiber und Fernleitungsnetzbetreiber zu bündeln, um die endgültige Festlegung 

der Erlösobergrenzen für die dritte Regulierungsperiode und auch deren rechtssiche-

re Anpassung nach § 4 Abs. 3 und 4 ARegV zeitnah zu ermöglichen. 

Eine vorläufige Festlegung der Erlösobergrenzen vor Beginn der dritten Regulie-

rungsperiode hätte auch nur mit dem vorläufigen Effizienzwert erfolgen können, des-

sen korrekte Herleitung nicht zweifelsfrei hätte dargelegt werden können und der 

möglicherweise noch einer Anpassung unterliegen konnte. Die Sachlage stellte sich 

somit abweichend vom Verfahren zur Festlegung des generellen sektoralen Produk-

tivitätsfaktors für Betreiber von Gasversorgungsnetzen für die dritte Regulierungspe-
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dode (BK4-17-093) dar, bei dem am 13.12.2017 und damit noch vor Beginn der Re-

gulierungsperiode der generelle sektorale Produktivitätsfaktor vorläufig in Höhe von 

0,49 % festgelegt werden konnte. 

tn die Abwägung ist auch eingeflossen, dass die zeitliche Vetzögerung nicht mehr als 

unwesentlich bezeichnet werden kann (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 

15.02.2017, v1~3 Kart 155/15 (V), Rn. 47, juris) und nunmehr ein in nicht mehr uner-

heblichem Maße strengerer Eff1Zienzmaßstab gilt, als zuvor dem Netzbetreiber ge-

genüber angekündigt wurde. Jedoch muss dabei auch berücksichtigt werden, dass 

der Netzbetreiber zuvor fälschlicherweise fehlerhafte überhöhte Vergleichsparameter 

zu seinen Gunsten .gemeldet und somit zur ·verfahrensverzögerung zumindest beige-

tragen hat. 

Ebenfalls in die Abwägung eingeflossen ist, dass auf Selteri des Netzbetreibers das 

festgestellte Ausgangsniveau durch Mitteilung vom 22.08.2017 sowie das Ergebnis 

der ·.Oberleitungsrechnung durch Mitteilung vom 22.08.2017 bekannt waren. Daneben 

standen alle wesentlichen Elemente zur Bestimmung der festzulegenden Erlösober-

grenzen einschließlich des vorläufig (wie endgültig) mit 0,49 % festgelegten generel-

len sektoralen Produktivitätsfaktors nach § 9 ARegV fest, so dass die Ertösober:gren-

ze des Jahres 2018 dureh S-chätzungen vom Netzbetreiber bestimmt werden konnte. 

In Bezug auf den Effiiienzwert konnte der Netzbetreiber den mit Schreiben vom 

27.11.2017 mitgeteilten Wert ansetzen. Dieser Wert liegt um 2,64 Proze_ntpunkte hö-

her als der schließlich maßgebliche Effiiienzwert. Lediglich der Wert des Kapitalkos-

tenabzugs nach § 6 Abs. 3 ARegV musste vom ~etzbetreiber geschätzt werden. 

Hierzu war eine Berechnung nach den Vorgaben der ARegV erforderlich. Entspre-

chende Schätzvorgaben wurden dem Netzbetreiber indes über die im September 

2017 im Internet veröffentlichten 11Hinweise der Beschlusskammer 9 für Gasnetzbe-

treiber in Zuständigkeit bzw. in Qrganleihe der Bundesnetzagentur zur Veröffentli-

chung von Entgelten gemäß§ 20 Abs. 1 S. 2 EnWG zum 15.10.2017" sowie in ei-

nem Schreiben vom 05 .12.2017 zu den Mitteilungspflichten gemäß § 28 ARegV zum 

01.01.2018 gemacht. 

In die Abwägung sind auch die weiteren Umstände bzw. Verfahrensabläufe im Jahr 

2018 eingeflossen. Noch bevor - basierend auf dem damaligen Datenstand der Auf-

wands- und Vergleichsparameter - der Effizienzvergleich abgeschlossen werden 

konnte (abgeschlossen ist dieser frühestens 1 nachdem der Berichtsentwurf des Bera-
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terkonsortiums samt den Erwägungen der Bundesnetzagentur mit den betroffenen 

Netzbetreibern sowie Vertretern der betroffenen Wirtschaftskreise und Verbraucher 

konsultiert wurde und nach Auswertung sowie eingehender Prüfung der Stellung-

nahmen keine Änderungen am Modell vorgenommen werden sollen), ergaben sich 

aus der mündlichen Verhandlung am Bundesgerichtshof vom 10.04.2018 in den Ver-

fahren EnVR 43/16, EnVR 53/16 und EnVR 54/17 Hinweise, nach denen nicht aus-

geschlossen war, dass der Effizienzvergleich der Gasverteilernetzbetreiber für die 

dritte Regulierungsperiode betreffend die Schätzung der versorgten Fläche sowie 

weiterer flächenbezogener Parameter stellenweise zu überarbeiten sein könnte. Eine 

(auch vorläufige) Festlegung von Erlösobergrenzen gegebenenfalls einschließlich 

entsprechender Effizienzvorgaben in Kenntnis der Tatsache, dass die Herleitung der 

Effizienzvorgaben möglicherweise nicht den Besonderheit~n bestimmter beteiligter 

Unternehmen in angemessener Weise Rechnung trägt, wäre nicht zweckdienlich 

gewesen. Während die Beschlusskammer angesichts des Obsiegens der Regulie-

rungsbehörden in den Verfahren vor dem 3. und 5. Kartellsenat des OLG Düsseldorf 

·entsprechend der insoweit bestätifjteri Methodik durchaus Effizienzvorgaben festge-

legt hätte (ein grundsätzliches Abwarten aller letztinstan~lichen Entscheidungen be-

treffend die vorherige Regulierungsperiode vor Festlegung der Erlösobergrenzen für 

die nächste Regulierungsperiode ist zeitlich grundsätzlich nicht möglich), erschien ihr 

das vor dem Hintergrund der mündlichen Verhandlungen beim Bundesgerichtshof 

vom 10.04.2018 nunmehr nicht mehr ohne weiteres opportun. Dass es richtig war, 

die Entscheidung des Bundesgerichtshofs abzuwarten, hat sich mit der am 

12.06.2018 verkündeten Urteilsformel und mit den am 16.07.2018 zugestellten Ent-

scheidungsgründen in den genannten Verfahren bestätigt. 

Maßgeblich für die Abwägung war sodann auch der Umstand, dass aufgrund der 

Komplexität des Effizienzvergleichs und der nunmehr offenen Fragestellungen zum 

Umgang mit Gasverteilernetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag im Effizienzver-

gleich einerseits konzeptionell zunächst geklärt werden musste, welche grundsätzli-

chen Lösungsmöglichkeiten bestehen und sodann basierend auf diesen Lösungs-

möglichkeiten eine erneute Kostentreiberanalyse durch das Beraterkonsortium vor-

zunehmen war. Dies ist insofern für die Abwägungsentscheidung relevant, als es 

sich hierbei um eine verfahrensimmanente, notwendige Verzögerung zur Ermittlung 
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belastbarer Effizienzwerte handelt, die zum damaligen Zeitpunkt nicht hätte verhin~ 

de·rt werden können. 

Angesichts der Dauer der Verzögerung, die zwar einerseits nicht mehr als unwesent-

lich bezeichnet werden kann, die aber andererseits nicht einmal ein Drittel der Regu-

lierungsperiode beträgt, des mit Schreiben·vom 22.11.2018 mitgeteilten Effizienzwer-

tes, der für den Großteil der Netzbetreiber im Regelverfahren - in Einzelfällen nicht 

unerheblich - unterhalb und einen weitaus kleineren Teil der Netzbetreiber durch-

gängig lediglich marginal oberhalb des schließlich maßgeblichen Effizienzwertes lag, 

mit dem Schre!ben vom 22.11.2018 somit weitestgehend eine Untergrenze der 

schließlich maßgeblichen Effizienzvorgaben defir:iiert wurde, der frühzeitigen Kennt-

nis des Netzbetreibers der wesentlichen für die Berechnung der Erlösobergrenzen 

maßgeblichen Werte - zwar exklusive der nun tatsächlich vorhandenen Effizienzvor-

gaben (wobei für die Abwägung nicht außer Acht gelassen werden sollte, dass der 

Netzbetreiber zuvor eine fehlerhafte Meldung von Vergleichsparametern zu seinen 

Gunsten durchgeführt hat) - sowie der unvermeidbaren Verfahrensbündelung zum 

Jahresende 2017 auf Seiten der Behörde, der Fehler sowohl der Bundesnetzagentur 

bei der Bestimmung der Aufwandsparameter aber auch der Fehler einer Vielzahl von 

Netzbetreibern bei der Meldung der Vergleichspar~meter und der Entscheidungen 

des Bundesgerichtshofs im Jahr 2018 erachtet die Beschlusskammer die rückwir-

kende Festlegung der Erlösobergrenze für das Jahr 2018 und auch für das Jahr 

2019 als vom Ermessen gedeckt. Aus Sicht der Beschlusskammer überwiegt hier 

das Interesse der Netznutzer an der (rückwirkenden) Festlegung von Erlösobergren-

zen ab Beginn der dritten Regulierungsperiode. Die gegen die rückwirkende Festle-

gung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes (soweit ein solches überhaupt 

bestand) hat die Beschlusskammer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig 

bewertet. 

In besonderem Maße für die rückwirkende Festlegung sprechen hier die einen gro-

ßen Teil der Öffentlichkeit betreffenden und nur mit einer materiell richtigen Erlös-

obergrenzenfestlegung nach den Vorgaben des EnWG, der ARegV und der GasNEV 

zu erreichenden Ziele. Rechtmäßig bestimmte Erlösobergrenzen dienen - den in§ 1 

Abs. 1 EnWG genannten Zwecken entsprechend - einer sicheren, preisgünstigen 

und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas. Die Netz-

regulierung dient gemäß § 1 Abs. 2 EnWG daneben den Zielen der Sicherstellung 
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eines wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs bei der Versorgung mit Gas sowie 

der Sicherung eines langfristig angelegten leistungsfähigen zuverlässigen Netzbe-

triebs. Schließlich sind gemäß § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG Entgelte auf der Grundlage 

der Kosten einer Betriebsführung, die denen eines effizienten· und strukturell ver-

gleichbaren Netzbetreibers entsprechen müssen, unter Berücksichtigung u.a. von 

Anreizen für eine effiziente Leistungserbringung zu bilden. Diese Ziele erachtet die · 

Beschlusskammer als besonders wichtig, die Verwirklichung dieser Ziele ist über-

haupt Sinn und Zweck der Netz- und der Entgeltregulierung. Sie dienen der Allge-

meinheit und sind für diese von überragender Bedeutung. Nur mit rechtmäßigen Er-

lösobergrenzen für die gesamte Dauer einer Regulierungsperiode können die ge-

nannten Ziele optimal erreicht werden. 

Relevant für die Abwägungsentscheidung ist auch, dass der Europäische Richtlini-

engeber der Regulierungsbehörde durch die Vorschrift des Art. 37 Abs. 10 der Richt- . 

linie 2009/72/EG grundsätzlich die Möglichkeit vorläufiger Regelungen zugesteht, 

dies jedoch nicht unbegrenzt gelten sollj sondern dies lediglich dann erlaubt sein soll, 

wenn es zu Verzögerungen kommt. Regelfall soll die Festlegung für die Zukunft sein 

(vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 15.02.2017, Vl-3 .Kart 155/15 (V), Rn. 38, ju-

ris). Da es sich vorliegend um eine begründete, anlassbezogene Verzögerung han-

delt, erachtet die Beschlusskammer die Rückwirkung als mit diesem Kriterium ver-

einbar. 

Auch ist es jedenfalls im Ergebnis unerheblich, dass sich die Rückwirkung gerade 

auf Effizien;zvorgaben bezieht. Hierin liegt sachlich kein Unterschied zu einer Rück-

wirkung, bei der aus sonstigen Gründen eine geringere Erlösobergrenze .als vom 

Netzbetreiber antizipiert festgelegt wird. Wie erörtert können nämlich die Effizienz-

vorgaben - seien sie vor der Regulierungsperiode, vorläufig oder nachträglich festge-

legt - rein rechnerisch und losgelöst von der betriebswirtschaftlichen Realität erfol-

gen. Mithin kann (und soll) der Abbau von Ineffizienzen vor oder nach dem Beginn 

des jeweiligen Kalenderjahres einer Regulierungsperiode erfolgen (vgl. OLG Düssel-

dorf, Beschluss vom 14. September 2016, Vl-3 Kart 175/14 (V), Rn. 121 f., juris). 

Dies gilt im System der Anreizregulierung selbst dann, wenn dem Netzbetreiber zu 

keinem Zeitpunkt Effizienzvorgaben gemacht werden oder durch vorherige Mitteilun-

gen höher Effizienzwerte kundgetan wurden. Die Pflicht, die Kosten effizient zu hal-

ten, bestand selbst vor Beginn der der Anreizregulierung nach § 21 Abs. 2 EnWG 
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(vgl. hierzu auch OLG Düsseldorf, Beschluss vom 14.09.2016, Vl-3 Kart 175/14 (V), 

Rn. 134) 

In die Abwägung sind auch die sich aus § 16 Abs. 1 ARegV im Hinblick auf den Ab-

baupfad ergebenden Aspekte eingeflossen. Nach § 16 Abs. 1 ARegV sollen die Er-

lösobergrenzen durch die Regulierungsbehörde so festgelegt werden, dass die ermit-

telten Ineffizienzen unter Anwendung eines Verteilungsfaktors rechnerisch innerhalb 

einer Regulierungsperiode gleichmäßig abgebaut werden. ,Dabei soll der Abbau der 

ermittelten Ineffizienzen jeweils zum Ende der Regulierungsperiode abgeschlossen 

sein. Durch die Streckung des Abbaus der Ineffizienzen über den Zeitraum von meh-

reren Jahren will der Verordnungsgeber vermeiden, dass der Netzbetreiber seine 

Kosten sofort auf ein effizientes Niveau senken muss und so die Zumutbarkeit der 

Vorgaben gewährleisten (BR-Drs. 417/07, S. 60). Diese Vorgabe, dass die ermittel-

ten Ineffizienzen rechnerisch gleichmäßig innerhalb einer Regulierungsperiode ab-

zubauen sind, wird mit der vorliegenden Festlegung erfüllt, denn bezüglich des maß-

geblichen Effizienzwertes wird ein Verteilungsfaktor von 0,2 angesetzt. Sofern gel-

tend gemacht wird, dass sich aus der Festle.gung im Vergleich zu zuvor mitgeteilten 

Effizienzwerten ein zusätzliches Abbauziel ergibt, ist dem entgegenzuhalten, dass 

diese Vorgabe wie erörtert losgelöst von der betriebswirtschaftlichen Realität erfol-

gen und der Abbau von Ineffizienzen vor oder nach dem Beginn des jeweiligen Ka-

lenderjahres einer Regulierungsperiode erfolgen kann. Entscheidend ist also nicht, 

ob der Netzbetreiber jetzt noch Maßnahmen treffen kann, um Kosten in einen abge-

schlossenen Zeitraum abzubauen, sondern lediglich, ob die gegebenenfalls erhöhten 

Effizienzvorgaben an sich erreichbar sind. Hierbei sind an die Bundesnetzagentur im 

Zuge der Anhörungsverfahren in keinem Fall substantiierte Gründe herangetragen 

worden, dass dies nicht der Fall sein sollte. 

Die EntsGheidung, die Erlösobergrenze für das Jahr 2018 rückwirkend festzulegen, 

ist auch verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem legitimen öffentlichen Zweck, 

entsprechend den Vorgaben des EnWG, der ARegV und der GasNEV für die gesam-

te Dauer einer Regulierungsperiode Erlösobergrenzen festzulegen. Die rückwirkende 

Festlegung ist hierzu geeignet: insbesondere werden dadurch rückwirkende Effizi-

enzvorgaben entsprechend§§ 12 ff. ARegV ermöglicht werden. Sie ist auch erforder-

lich, da zum jetzigen Zeitpunkt ein gleich geeignetes, milderes Mittel nicht mehr zur 

Verfügung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch angemessen. Das ·1nteresse 
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des Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen weiteren Vorgaben 

gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen und insbesondere keine oder geringere 

Ineffizienzen abbauen zu müssen, muss aus Sicht der Beschlusskammer hinter dem 

Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, preisgünstigen und effizienten lei-

tungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas zurückstehe.n. 

Dem Netzbetreiber wurde bereits vor Beginn der dritten Regulierungsperiode in Aus-

sicht gestellt, dass er einen Effizienzwert von wen.iger als 100 % erhalten würde, so 

dass er ohnehin stets gehalten war, ab Beginn der dritten Regulierungsperiode vor-

handene Ineffizienzen abzubauen. Darüber hinaus ist bei der Abwägung nicht ·außer 

Acht gelassen worden, dass der Netzbetreiber zuvor eine fehlerhafte Meldung von 

Vergleichsparametern zu seinen Gunsten durchgeführt hat. 

Schließlich sieht die Anreizregulierungsverordnung in § 16 Abs. 2 ARegV eine Härte-

fallregelung vor für den Fall, dass die individuelle Effizienzvorgabe unter Nutzung 

aller dem Netzbetreiber möglichen und zumutbaren Maßnahmen nicht erreicht und 

übertroffen werden kann. 

Etwaige Abweichungen zu bislang tatsächlich vereinnahmten Entgelten können ohne 

weiteres über das Regulierungskonto nach § 5 ARegV abgewickelt werden. 

III. Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 2. ergeht auf der Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG 

i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des 

Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze je-

weils zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Ände-

rung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 bis 3 

ARegV und volatilen Kostenanteilen gemäß § 11- Abs. 5 ARegV. Einer erneuten 

Festlegung der Erlösobergrenze bedarf es ausweislich § 4 Abs. 3 S. 2 ARegV in die-

sen Fällen nicht. 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösober-

grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegründung in der Festlegung aufzunehmen 

(BR-Drs. 417 / 07, S.44 f. ). Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlösobergrenzen 
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wird daher gemäß § 32 Abs.1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals aus-

drücklich angeordnet. Dies dient der Durchsetzung der Rechtslage, da hiermit die 

Möglichkeit eröffnet wird, die Verpflichtung nach § 94 EnWG durchzusetzen. 

IV. 	 Netzübergänge 

Die Anordnung des Tenors zu 3. ergeht auf Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. 

§ 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 S. 1 Nr. 8 ARegV. 

Gemäß § 28 S. 1 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von 

Netzen, Netzzusammenschlüssen und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen; 

die Netzbetreiber haben darüber hinaus unverzüglich den Übergang des Netzbe-

triebs anzuzeigen, soweit sich ein Wechsel des zuständigen Netzbetreibers ergeben 

hat. Nach Maßgabe der §§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann 

die Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach 

den §§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu 

den zulässigen Datenträgern und Übertragungswegen treffen. In Ausübung dieser 

Befugnis ordnet s_ie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zögern den Über-

gang von Netzen, Netzzusammenschlüssen und -aufspaltungen nach § 26 ARegV 

anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah 

von dem Sachverhalt erfährt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26 

ARegV eingehalten werden. Die Anordnung dient der Durchsetzung der Rechtslage, 

da hiermit die Möglichkeit eröffnet wird, die Verpflichtung nach§ 94 EnWG durchzu-

setzen. 

V. 	 Zusicherung hinsichtlich der zur Anwendung gelangten 

Eigenkapitalzinssätze 

Die Beschlusskammer hat bei der Bestimmung der kalkulatorischen Eigenkapitalver-

zinsung im Rahmen der Ermittlung des Ausgangsniveaus die Zinssätze für Alt- und 

Neuanlagen zugrunde gelegt, die in dem Beschluss BK4-16-161 der Beschlusskam-

mer 4 vom 05.10.2016 festgelegt worden sind. Gegen den Beschluss BK4-16-161 

haben zahlreiche Netzbetreiber Beschwerde eingelegt. 
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· Die. unter Ziffer 4 tenorierte Regelung zur Anpassung dieses Beschlusses zur Festle-

gung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die dritte Regulierungsperiode 

hinsichtlich der verwendeten Eigenkapitalzjnssätze für Alt- .und Neuanlagen, dient 

der Vermeidung von Beschwerdevetfahren, die unter dem Gesichtspunkt der Verfah-

rensökonomie nicht sinnvoll sind. Ein Netzbetreiber soll sich nicht veranlasst sehen, 

gegen den vorliegenden Beschluss reehtswahrend Beschwerde einzulegen, nur um 

sieh so die Möglichkeit zu erhalten, von dem Ausgang des Beschwerdeverfahrens 

ge.gen den .Beschluss BK4-tß..;161 auch in diesem Verfahren zur Festlegung der Er-

lösobergrenzen zu profitieren. Die Beschlusskammer möchte mit der in Rede ste-
henden Regelung :somit vermeiden, dass dieser Beschluss von Netzbetreibern allein 

deshalb mit einer Beschwerde an~griffen und so einem gerichtlichen Verfahren zu-
geführt wird, um gegebenenfalls höhere als im ursprünglichen Beschluss BK4-16-

161 festgelegte Eigenkapitalzinssätze zur Grundlage dieses Beschlusses zu ma-

chen. Gleichzeitig wird für den Fall, dass der Net?betreiber diesen Beschluss .nicht 
nurwegen der·verwendeten Eigenkapitalzinssätze sondern auch wegen anderer Be-

schwerdepunkte angre·ift, sichergestellt, dass über die insoweit eingelegte Be-
schwerde entschieden werden kann und das Abwarten einer abschließenden gericht-

lichen Entscheidung und einer eventuellen Neufestlegung zu den mit Beschluss BK4-

t6-161 festgelegten Eigenkapltalzinssätzen nicht erforderlich ·ist. 

Dabei soll der Netzbetreiber durch die unter Tenorziffer 4 getroffene Regelung so 

gestellt werden, wie er stünde, wenn er diesen Beschluss zur Festlegung der Erlös-

obergrenzen mit einer Beschwerde angegriffen, dabei die Anwendung .rechtswidriger 

Eigenkapitalzinssätze für Alt- und Neuanlagen gerügt hätte und es zu einer Neufest-

legung der Eigenkapitalzinssätz.e kommt. Der Netzbetreiber soll insoweit weder-bes-

ser noch schlechter gestellt werden. Dies bedeutet, dass der Netzbetreiber im Falle 

eines für ihn günstigen Ausgangs des Vertahrens gegen den Beschluss BK4-1 ~-

161 auch von höheren Zinssätzen in dieser Festlegung der kalenderjährlichen Erlös-

obergrenzen profitieren soll. Dies bedeutet aber gleichzeitig auch, dass die Be-

schlusskammer - schon im Interesse der Netznutzer - sicherstellt, dass im Falle ei-

nes für den Netzbetreiber ungünstigen Ausgangs seines Beschwerdeverfahrens ge-

gen die Festlegung BK4-16~161 etwaige die Erlösobergrenze reduzierende Effekte 

berücksichtigt werden. Deshalb ist die Regelung so ausgestaltet, dass eine Anpas-

sung sowohl erlösobergrenzenerhöhend als auch -senkend vorgenommen wird. 
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Bei ihrer Entscheidung, die Regelung des Tenors 4 in den Beschluss aufzunehmen, 

hat die Beschlusskammer insbesondere berücksichtigt, dass die Aufnahme der Re-

gelung mit dem ausdrücklichen Einverständnis des Netzbetreibers geschehen ist. 

Dieser hat sich im Anhörungsverfahren nach ausdrücklichem Hinweis für die Auf-

nahme der Regelung ausgesprochen. Dabei wurde er auch darauf hingewiesen, 

dass er aufgrund der Ausgestaltung von Tenorziffer 4 lit. a) („eingelegt und nicht zu-

rückgenommen hat") jederzeit die Möglichkeit hat, durch die Rücknahme der Be-

schwerde gegen die Festlegung BK4-16-161 eine Bedingung des Tenors nicht zu 

erfüllen und so den Zustand herzustellen, in dem er sich ohne die tenorierte Rege-

lung befinden würde. 

VI. 	 Zusicherung hinsichltich des vetwendefen generellen 

seldoralen Pn;xtuktivitätsfatdor 

Die Beschlusskammer hat bei der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösober-

grenzen den mit Beschlußs der Beschlusskammer 4 vom 21.02.2018 unter dem Ak-

tenzeichen BK4-17-093 festgelegten generellen sektoralen ProdUktivitätsfaktor zu-

grunde gelegt. Die Bestimmung des sektoralen Produktivitätsfaktors etfolgte in der 

dritten Regulierungsperiode erstmalig durch die Bundesnetzagentur und ist nicht 

durch Rechtsverordnung vorgegeben. Auch gegen den Beschluss BK4-17-093 ha-

ben .zahlreiche Netzbetreiber Beschwerde eingelegt. 

Die Beschlusskammer trifft hinsichtlich des verwendeten generellen sektoralen Pro-

duktivitätsfaktors die unter Ziffer 5 tenorierte Regelung zur Anpassung dieses Be-

schlusses zur Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die dritte Re-

gulierungsperiode mit dem Ziel, Beschwerdeverfahren zu vermeiden, die unter dem 

Gesichtspunkt der Verfahrensökonomie nicht sinnvoll sind. Die zur Begründung der 

Regelung unter Ziffer V. gemachten Ausführungen gelten entsprechend. 

VII. 	 Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 
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VIII. 	 Anlagenverweis 

Die folgenden Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses: 

• 	 An1age A1, Anlage A2, Anlage A2.1-NB und .A2.2-NB, Anlage A3 sowie 

Anlage.A4, 

• 	 Anlage 1-NB nebst Anlage 1-NB, Anlage 2.1-NB, Anlage 2.2-NB, Anlage 3-

NB, Anlage 3.1~NB, Anlage 3.2-NB, Anlage 4-NB, Anlage 5-NB 

• 	 Anlage l-DL2 nebst Anlage 1-DL2, Anlage 2.1-DL2, Anlage 2.2-DJ.2, Anla-

ge 3-Dl.2, Anlage 3.1-DL2, Anlage 32-DL2, Anlage 4-DL2, Anlage 5-DL2 

• 	 Anlage Rt, Antage IV, Anlage V 

• 	 AnlageikR 

• 	 AnlageVBR 

• 	 Gutachten Effizienzvergleich Verteilnetzbetreiber Gas (abrufbar unier 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unter 

neh-

men_lnstiiutionen/Netzentgelte/Gas/EffizienzvergleichVerteilernetzbetreiber/3 

Regulierungsperiode/3regulierungsperiode_node.html) 

• 	 Gutachaen zur Erstellung gebietsstruktureller Daten Vedeilnetzbetreiber 

Gas (abrufbar unter 

https:/lwww.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unter 

neh-

men_I nstitutionen/Netzentgelte/Gas/Effizienzvergleich Verteilernetzbetreiber/3 

Regulierungsperiode/3regulierungsperiode _ node. himl) 
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RECHTSBEHELFSBELEHRUNG 

Gegen di.esen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde 

erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn einzureichen. 

Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Hanseatis«?f1en Ober-

landesgericht in Bremen (Hausanschrift: Am Wall 198, 28195 Bremen) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde .und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des. Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be-

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, .und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde Stützt, enthalten. Die Beschwerde-

schrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein. 

Die Beschw~rde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs.1 EnWG). 

Bonn, den 27.06.2019 

Beisitzerin als Vorsitzende Beisitzer Beisitzerin 
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Anlage 1-DL2 

Besti1nmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach 

§ 6 Abs. 1 ARegV 

Aufwendungen für die von der swb Abrechnungsservice GmbH (DL2) erbrachte Dienstleis-

tung sind in Höhe von 

anerkennungsfähig. 
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Anlage 1-DL2 

Die Beschlusskammer hat der Prüfung, neben dem nach § 6 Abs. 1 ARegV i. V m. § 28 

GasNEV vorzulegenden Bericht, den Erhebungsbogen zu Grunde gelegt, der vom Netzbe-

treiber über das Energiedatenportal übermittelt wurde. Bei der Übermittlung wurde die Be-

zeichnung der XLSX-Datei mit einem Datum und einem sog. Hashwert versehen, um eine 

eindeutige Kennzeichnung der Datei zu ermöglichen. 

1. Aufwandsgleiche Kosten 

Aufwandsgleiche Kosten sind zu berücksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netzbetrieb 

aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 GasNEV), den Kosten eines effizienten und strukturell vergleich-

baren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 GasNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) · 

und sich bei ei~em im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen 

würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). 

Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug zum 

Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht ursächlich aus dem Betrieb des Netzes entstehen 

oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind folglich nicht zu berücksichtigen. 

Demgemäß sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem Verwendungszweck nach 

dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitäten zuzuordnen sind, grundsätzlich nicht 

auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht berücksichtigungsfähig. 

Der Netzbetreiber ist darlegungs- und beweisverpflichtet für die Tatsache, dass die geltend 

gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden sind. Dies ergibt sich bereits aus der Na-

tur der zu prüfenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswesen des Netzbetreibers 

entstammen. Diese internen Vorgänge sind der Beschlusskammer nicht bekannt, solange 

der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrelevanten Kosten darlegt und diese dezidiert 

nachweist. Dem steht auch nichf der Amtsermittlungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der 

Behörde, den Sachverhalt in eigener Verantwortung aufzuklären (§§ 68 EnWG und 24 

VwVfG) stehen insoweit Obliegenheiten des Netzbetreibers gegenüber; die Mitwirkungslast 

begrenzt die Amtsaufklärungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese braucht entscheidungs-

erhebliche Tatsachen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl. BGH, 

EnVR 79/07, Rn. 21; BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405). Vielmehr ist es erforderlich, 11 

dass die tatsächlich angefallenen Kosten, deren Anfall im Basisjahr sowie deren inhaltlicher 

Bezug auf das Basisjahr dargelegt und belegt werden und die Zuschlüsselung auf das zu 

prüfende Netz plausibel gemacht wird." (OLG Stuttgart, 201 Kart 12/14, S. 7) Nicht nachge-

wiesene Kosten sind nicht anerkennungsfähig (so auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 Kart. 472/06 

(V) und BGH, EnVR 6/08). 

Die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ist gern. § 6 Abs. 2 S. 2 ARegV ausge-

schlossen.§ 6 Abs. 2 S. 2 ARegV regelt, dass§ 3 Abs. 1 S. 4, 2. HS GasNEV bei der Durch-
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führung der Kostenprüfung zur Bestimmung des Ausgangsni~eaüs nach § 6 Abs. 1 ARegV 

keine Anwendung findet. Kosten und Erlöse bzw. Erträge, die auf einer Besonderheit des 

Geschäftsjahres beruhen, sind gern. § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV ebenfalls nicht zu berücksichti-. 

gen. 

Soweit Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres 

beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie gemäß§ 6 Abs. 2 S. 1 ARegV 

bei der Ermittlung des Ausgangsniveaus unberücksichtigt. Eine Besonderheit des Geschäfts-

jahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch im laufe der drit-

ten Regulierungsperiode wiederkehren, sondern ausschließlich einmalig im Basisjahr i. S. d. 

§ 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der Regelung des § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV liegt die Überlegung zu 

Grunde, dass die Heranziehung der Kosten eines bestimmten Geschäftsjahres als Grundla-

ge für die Festlegung der Erlösobergrenzen dann gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur 

in den aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren in der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. 

BGH, EnVR 48/1 O- „EnBW Regional AG"). Mit diesem Konzept wäre nicht vereinbar, wenn 

das Ergebnis der Kostenprüfung 2015 auch insoweit Grundlage für die Festsetzung der Er-

lösobergrenzen bildete, als dort Besonderheiten berücksichtigt sind, die ausschließlich in 

diesem Geschäftsjahr aufgetreten sind. Dies kann der Fall sein, wenn in dem maßgeblichen 

Geschäftsjahr einmalige Effekte zu verzeichnen sind, die das Kostenniveau signifikant ge-

genüber den Kosten der Vorjahre erhöhen. Eine Besonderheit liegt hingegen nicht vor, wenn 

der Netzbetreiber plausibel darlegt, dass erstmals im Basisjahr Kosten zu verzeichnen sind, 

die im laufe der Regulierungsperiode (Wirkungszeitraum) fortlaufend wiederkehren. Dies 

muss, dem Sinn und Zweck der Regelung entsprechend, auch für Erlöse gelten; dies ver-

deutlicht systematisch die Regelung des § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV, die von einer "Kostenprü-

fung" spricht, wobei offensichtlich, wie der dortige Verweis zeigt, die Prüfung von Erlösen 

nach § 9 GasNEV mit einbezogen ist. 

Die durch die Einspeisung von Biogas verursachten Kosten werden gemäß § 20b GasNEV 

bundesweit umgelegt. Der damit verbundene Wälzungsmechanismus ist durch die Vertrags- · 

partner in § 7 und den dazugehörigen Anlagen 6 und 7 der Kooperationsvereinbarung zwi-

schen den Betre{bern von in Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen vom 

30.06.2016 (im Folgenden: KoV) vertraglich festgelegt worden. Eine detaillierte Beschrei-

bung des Wälzungsprozesses erfolgt in dem BDEW I VKU I GEODE-Leitfaden „Kostenwäl-

zung Biogas". Die durch die Einspeisung von Biogas bei den Verteilernetzbetreibern verur-

sachten Kosten werden entsprechend dieser Regelungen an die Fernleitungsnetzbetreiber 

weitergegeben und von diesen als „vorgelagerte Netzkosten" wiederum an alle Netzbetreiber 

im Bundesgebiet weitergegeben. Daher sind die durch die Einspeisung von Biogas verur-

sachten Kosten nicht als Netzkosten zu berücksichtigen. 
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Kosten, die gemäß § t9a EnWG aufgrund der Umstellung der Gasqualität entstehen, werden 

auf alle Gasversorgungsnetze innerhalb des Marktgebiets umgelegt; aufgrund der anstehen-

den Novellierung des § 19a EnWG erfolgt ab dem 01.012017 eine bundesweite Umlage. 

Der damit verbundene Wälzungsmechanismus ist durch die Vertragspartner in§ 10 der KoV 

vom 30.06.2016 vertraglich festgelegt worden. Eine detaillierte Beschreibung des Wälzungs-

prozesses erfolgt in dem BDEWNKU/GEODE-Leitfaden 11Marktraumumstellung". Die durch 

die Marktrau.mumstellung bei den Verteilemetzbetreibem verursachten Kosten werden .ent-

sprechend dieser Regelungen an die Femleltungsnetzbetreiber weitergegeben und von die-

sen als .•,.vorgelagerte Netzkosten" wiederum ab 1.1.2017 an alle Netzbetreiber bundesweit 

weitergegeben. Daher sind die durch die Marktraumumstellung verursachten Kosten nicht 

als Netzkosten zu berücksichtigen. 

1.1. 	 Aufwendungen für sonstige betriebliche Kosten, ·davon Sponsoring, Werbung 

und Spenden (Ziffer 1.5.11 ~> sowie Aufwendung für Bewirtung und Geschenke 
(Ziffer 1.5. 13.) 

Die Aufwendungen für Sponsoring, Werbung und Spenden sind nicht zu berücksichtigen. Es 

handelt sich bei den geltend gemachten Aufwendungen für Sponsoring, Werbung .und Spen-

den generell um Kosten, die keinerlei Bezug zum Netzbetrieb aufweisen (vgl. § 3 Abs. 1 S. 1 

GasNEV). Sponsoring, Werbung .und Spenden sind, soweit sie als Kundenbindungsinstru-

mente eingesetzt werden, in der Netzentgeltkalkulafion nicht berücksichtigungsfähig. Aus der 

natürlichen Monopolstellung des Netzbetreibers ergibt sich, dass solche Aufwendungen ih-

ren im wettbewerblichen Umfeld bestehenden Zweck in der Monopolsituation von vorneher-

ein nicht erreichen können, da die Netznutzer regetmäßig keine Wahlmöglichkeit ,zwischen 

konkurrierenden Netzbetreibern haben. Der mit Werbeaktivitäten verbundene Imagegewinn 

ist - bedingt durch das Monopol eines Netzbetreibers - für den Gasnetzbetrieb nicht erfor-

derlich. Die Vorteile, sofern sie nicht ohnehin ideeller Natur sind, liegen eher beim assoziier-

ten Vertrieb. Ein entsprechender Nachweis der Betriebsbezogenheit der geltend gemachten 

Kosten ist überdies nicht erfolgt. Gleiches gilt für die in der Kostenposition 1.5.13. ausgewie-

senen Geschenke in Höhe von 100 €. Der Netzbetreiber hat den Nachweis der Betriebsbe-

zogenheit insoweit nicht erbracht. 

2. 	 Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens sowie Ermittlung 

der kalkulatorischen Abschreibungen 

Zur Gewährleistung eines langfristig angelegten, leistungsfähigen und zuverlässigen Netzbe-

triebs ist die Wertminderung der betriebsnotwendigen Anlagegüter als Kostenposition bei der 

Ermittlung der Netzkosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs. 1 S. 1 GasNEV). Für die Ermittlung 

der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung ist die 
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Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des.Sachanlagevermögens erforderlich. Bei der 

Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen ist gemäß § 6 Abs. 1 S. 3 GasNEV zu un-

terscheiden nach Anlagegütern, die vor dem 01.012006 aktiviert wurden (Altanlage), und 

Anlagegütern, die ab dem 01.01.2006 .aktiviert wurden (Neuanlage). 

Bei Altanlagen werden für den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermögens (maximal 

40 %) Tagesneuwerte als Basis für die weiteren Berechnungen herangezogen (§ 6 Abs. 2 

S. 2 Nr. 1 GasNEV). Die Tagesneuwarte \werden mittels Indexierung der historischen An-

schaffungs- und Hers1ellungSkosten ermittelt. :Für den fremdfinanzierten Anteil des Anlage-

vermögens bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten den 

Ausgangspunktfür die weitere Wertermitttuna (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV). 

Die kalkulatorischen·Abschreibungen·der Neuanlagen sind gern.§ 6 Abs. 4 GasNEV ausge-

hend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach .der linea-

ren Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 S. 3 und 4 GasNEV) zu ermittetn. 

Gemäß § 6 Abs. 5 GasNEV sind seit dem. 1.t.2004 die kalkulatorischen Abschreibungen für 

jede Anlage jährlich auf Grundlage ,der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern 

nach Anlage 1 (zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV) vorzunehmen; hierdurch konnte es ggf. zu ei-

nem Wechsel der Nutzurigsdauer kommen. 

2.1. Netzkauf und vergleichbare FaHgestal:ungen 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschrei-

bungen für den fremdfinanzierten Anteil der Altanlagen und gern. § 6 Abs. 4 GasNEV bei den 
Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten {„historische Anschaffungs- und Herstellungskosten") auszu-

gehen. § 6 Abs. 6 GasNEV untersag1 eine Abschreibung unter Null aufgrund des Wiederauf-

lebens kalkulatorischer Restwerte, insbesondere auch im Falle einer Veränderung der ur-

sprünglichen .Abschreibungsdauer. Nach der ausdrücklichen Regelung des § 6 Abs. 7 Gas-

NEV gilt das Verbot der Abschreibung unter Null ungeachtet einer Änderung der Eigentums-

verhältnisse oder der Begründung von Schuldverhältnissen. In den genannten Vorschriften 

kommt die eindeutige gesetzliche Vorgabe zum Ausdruck, dass ein Netzkauf oder vergleich-

bare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhöhung der berücksichtigungsfähigen Netzkosten 

führen darf. Insoweit hat der Gesetzgeber den Interessen der Netznutzer an möglichst gerin-

gen Netzkosten den Vorrang eingeräumt. Ihre sachliche Grundlage findet diese gesetzgebe-

rische Entscheidung in dem Charakter der Energieversorgungsnetze als natürliche Monop.o-

le, die den Netznutzern regelmäßig keine wettbewerblichen Ausweichmöglichkeiten lassen. 

Für den Fall von Netzkäufen ist dementsprechend festzuhalten, dass ein Anspruch eines 

Netzbetreibers, bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte den Kaufpreis für erworbe-

Seite 5 von 25 



- NICHT VERTRAULICHES DOKUMENT -
Version enthält keine Betriebs- u. Geschäftsgeheimnisse  

Anlage l-DL2 

ne Netze zugrunde zu legen, nicht besteht (BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W., 

Rn. 47 ff.). Nach § 6 Abs. 6 GasNEV dürfen die Abschreibungsgrundlagen nicht verändert 

werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt nur einmal und ohne Erhöhung der 

Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden kann. Die Regelung des § 6 Abs. T GasNEV 

stellt überdies ausdrücklich klar, dass das Verbot einer Abschreibung unter Null auch im Fal-

le eines Eigentümerwechsels gilt. Damit wird bei einem Verkauf eine Veränderung der Ab-

schreibungsgrundlage explizit ausgeschlossen. Auch aus der vielfach herangezogenen 

„Kaufering"-Entscheidung des BGH (BGH, KZR 12/97) folgt nichts anderes (so explizit für die 

wortgleiche StromNEV: BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a. d. W., Rn. 47 ff.) 

Der Netzbetreiber hat keine Angaben zu etwaigen Netzkäufen gemacht. Die Beschlusskam-

mer geht daher davon aus, dass Netzkäufe durch den Netzbetreiber nicht erfolgt sind. Sie 

behält sich eine Rücknahme oder einen Widerruf der Festlegung der Erlösobergrenzen für 

den Fall vor, dass der Netzbetreiber in der Vergangenheit einen Netzkauf getätigt haben 

sollte. 

2.2. Tagesneuwerte 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 GasNEV ist für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschrei-

bungen des eigenfinanzierten Anteils der Altanlagen - ausgehend von dem jeweiligen Ta-

gesneuwert nach § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 GasNEV - die Summe aller anlag_enspezifisch ermit-

telten Abschreibungsbeträge zu Grunde zu legen. Nach § 6 Abs. 3 S. 1 GasNEV ist der Ta-

gesneuwert der unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung maßgebliche Anschaf-

·fungswert zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt. Die Umrechnung der historischen Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten der betriebsnotwendigen Anlagegüter auf Tagesneuwerte hat 

unter Verwendung von Indexreihen des Statistischen Bundesamtes nach §§ 6 Abs. 3 S. 2, 

6a GasNEV zu erfolgen). 

Gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 i. V. m. § 6a Abs. 1 GasNEV sind folgende Indexreihen des Statisti-

schen Bundesamtes heranzuziehen: 

1. 	 für die Anlagengruppen 1.2 Grundstücksanlagen, 1.3 Betriebsgebäude, 1.4 Verwal-

tungsgebäude, 111.8 Gebäude, Verkehrswege und V.9 Gebäude (Mess-, Regel- und 

Zähleranlagen) der Anlage 1 die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude, Bauleis-

tungen am Bauwerk ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 

Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

2. 	 für die Anlagengruppen Rohrleitungen und Hausanschlussleitungen IV.1.1 Stahllei-

tungen PE ummantelt, IV.1.2 Stahlleitungen kathodisch geschützt, IV.1.3 Stahlleitun-

gen bitumiert, IV.2 Grauguss (> ON 150), IV.3 Duktiler Guss, IV.4 Polyethylen (PE-

HD) und IV.5 Polyvinylchlorid (PVC) der Anlage 1 die Indexreihe Ortskanäle, Bauleis-
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tungen am Bauwerk {Tiefbau), ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fach-

serie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

3. 	 für die· Anlagengruppen IV.1.1 Stahlleitungen PE ummantelt, IV.1.2 Stahlleitungen 

kathodisch geschützt und IV.1.3 Stahlleitungen bitumiert, der Anlage 1, die für den 

Gastransport mit einem Druck größer als 16 bar ausgelegt sind, a) die Indexreihe 

Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke aus Eisen und 

Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerbli-

cher Produkte) mit einem Anteil von 40 Prozent und b) die Indexreihe Ortskanäle, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, 

Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 60 Prozent; 

4. 	 für alle übrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe L 1 Grundstücke 

der Anlage 1, der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mi-

neralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeuger-

preise gewerblicher Produkte). 

§ 6a Abs. 2 GasNEV bestimmt, dass, sofern die in Absatz 1 genannten Indexreihen des Sta-

tistischen Bundesamtes nicht für den notwendigen Zeitraum der Vergangenheit verfügbar 

sind, der Ermittlung der Tagesneuwerte Ersatzindexreihen zu Grunde zu legen sind, die mit 

den in Absatz 1 genannten· Indexreihen zu verketten sind. Absatz 2 regelt neben den zu ver-

wendenden Ersatzreihen die Verkettungsmethodik. Hierbei werden Verkettungsfaktoren be-

stimmt, die sich jeweils aus der Division des am weitesten in der Vergangenheit liegenden 

Indexwertes der Indexreihe gemäß Absatz 1 durch den Indexwert der Ersatzindexreihe für 

dasselbe Beobachtungsjahr ergeben. Die Ersatzindexreihe wird jeweils mit dem Verket-

tungsfaktor multipliziert und dadurch umbasiert. Dies führt dazu, dass die Preisänderung 

unverändert bleibt. Die Verkettungsmethodik entspricht der Verkettungsmethodik in den Er-

läuterungen des Statistischen Bundesamtes zur Fachserie 16 und 17. 

Es sind folgende Ersatzindexreihen heranzuziehen: 

1. 	 für die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude, Bauleistungen am Bauwerk, ohne 

Umsatzsteuer a) für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Gewerbliche Be-

triebsgebäude, Bauleistungen am Bauwerk, mit Umsatzsteuer (statistisches Bundes-

amt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und b) für den Zeitraum vor 

. 1958 die Indexreihe Wiederherstellungswerte für 1913/1914 erstellte Wohngebäude 

(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

2. 	 für die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk {Tiefbau), ohne Umsatz-

steuer a) für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistun-

gen am Bauwerk {Tiefbau), mit Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt. Fachserie 

17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und b) für den Zeitraum vor 1958 die lndexrei-
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he Wiederherstellungswerte .für 1913/1914 erstellte Wohngebäude (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

3. 	 für die Indexreihe Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohverbindungsstü-

cke aus Eisen und Stahl a) für den Zeitraum von 2000 bis 2004 die Indexreihe Rohre 

aus Eisen oder Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index Erzeugerpreise 
. .  
gewerblicher Produkte), b) für den Zeitraum von 1968 bis 1999 die Indexreihe Präzi-

sionsstahlrohre, nahtlos und geschweißt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, In-

dex der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) und c) für den Zeitraum vor 1968 die 

Indexreihe Eisen und Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Er-

zeugerpreise gewerblicher Produkte); 

4. 	 für die Indexreihe der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mineral-

ölerzeugnisse) für den Zeitraum vor 1976 die Indexreihe der Erzeugerpreise gewerb-

licher Produkte gesamt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeuger-

preise gewerblicher Produkte). 

Aus den in Absatz 1 und 2 genannten Indexreihen. werden gemäß § 6a Abs. 3 GasNEV In-

dexfaktoren bestimmt. Der Tagesneuwert im Basisjahr eines im Jahr t angeschafften Anla-

gegutes ergibt sich durch die Multiplikation des Indexfaktors des Jahres t mit den histori-

schen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Der Indexfaktor des Jahres t ergibt sich aus 

dem Quotienten des Indexwertes des Basisjahres und dem Indexwert des Jahres t und ist 

auf vier Nachkommastellen zu runden. 

Gilt das Basisjahr 2015, ergibt sich der Indexfaktor des Jahres t aus dem Quotienten des 

Indexwertes des Jahres 2015 und dem Indexwert des Jahres t. Multipliziert man somit den 

Indexfaktor des Jahres t mit dem Indexwert des Jahres t, ergibt sich der Indexwert des Jah-

res 2015. Der Indexfaktor für das Basisjahr (hier: 2015) beträgt somit 1. Bei Anlagegütern, 

welche im Jahr 2006 bis 2015 angeschafft wurden, handelt es sich um Neuanlagen, so dass 

hierbei gemäß§ 6 Absatz 4 der GasNEV keine Berücksichtigung zu Tagesneuwerten erfolgt 

und ein Faktorwert für diese Jahre nicht benötigt wird. 

§ 6 GasNEV sieht vor, dass für die Rohrleitungen aus Stahl (Anlagengruppe IV.1.1-IV.1.3 

der Anlage 1 der GasNEV) Indexreihen zu verwenden sind, die vom jeweiligen Druck der 

Leitung abhängen. Für Rohrleitungen aus Stahl von höchstens 16 bar, ist hiernach am aktu-

ellen Rand die Indexreihe „Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatz-

steuer" (vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) an-

zuwenden. Für die Stahlrohrleitungen, die für den Gastransport mit einem Druck größer als 

16 bar ausgelegt sind, ist ein Mischindex anzuwenden, der sich zu 40 % aus der Indexreihe 

„Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke aus Eisen und Stahl" 
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(vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produk-

te) und zu 60 % aus der Indexreihe „Ortskanäle" zusammensetzt. 

Die zur Bestimmung von Tagesneuwerten auf Basis des Jahres 2015 relevanten Preisindi-

zes sind erläutert unter www.bundesnetzagentur.de > Beschlusskammern > Beschlusskam-

mer 9 >Hinweise und Leitfäden> Preisindizes. 

2.3. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung . 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der Einzelab-

schreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem 01.01.2006 akti-

viert) und Neuanlagen (ab dem 01.01.2006 aktiviert) zu unterscheiden. Alt- und Neuanlagen 

unterscheiden sich dadurch, dass für eigenfinanzierte Altanlagen - im Gegensatz zu den 

Neuanlagen - eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemäß § 6 Abs. 2, 3 und 4 

GasNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreibungen sind gern. § 6 Abs. 5 S. 3 

GasNEV jahresbezogen zu ermitteln. Dafür ist nach§ 6 Abs. 5 S. 4 GasNEV jeweils ein Zu-

gang des Anlagegutes zum 1. Januar des Anschaffungsjahres zugrunde zu legen. 

Grundstücke dürfen nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV folgt, dass 

Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen An-

schaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 

HGB nur für solche Vermögensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, 

wobei sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegen-

standes ergeben muss, was bei Grundstücken gerade· nicht der Fall ist. In der Konsequenz 

sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV für Grundstücke keine begrenzte Nutzungs-

dauer vor. Soweit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. B. Bauten, Grund-

stücksanteile enthalten sind, müssen diese Positionen um die Grundstücksanteile gekürzt 

werden. 

2.3.1. Kalkulatorische Jahresabschreibung für Altanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Berücksichtigung der Eigen- 

kapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6. Abs. 2 S. 1 Gas- 

NEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu Grunde zu legende  

Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapitalquote und geteilt durch die  

anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen  

ergibt sich aus den relevanten Restwerten -zu historischen Anschaffungs- und Herstellu~gs-

. kosten multipliziert mit der Fremdkapitalquote und geteilt durch die anwendbare Restnut- 

zungsdauer (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 i. V. m. § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 GasNEV; § 6 Abs. 2 S. 2  

Nr. 2 GasNEV). 
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Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach GasNEV 

durch § 6 Abs. 2, 5 i. V. m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 GasNEV geregelt. Der kalkulato-

rische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender Formel zu ermitteln: 

:R.estwertrnw. RestwertAKtHK.Kalk. Jahresabsdrreibungi = · · . '1 x EKQuote + . · ·. ~ x FKQuote 
Restnutzungsdaue~ Restnutz~sdauer; 

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdaueri) gleich der Diffe„ 

renz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § ß Abs. 5 S. 1 GasNEV und der Anzahl der 

.vergangenen Jahre.seitErrichtung des.Anlagegutes. In der Formel beschreiben der Restwert 

TNW,i den kalkulatorischen .Restwert der Anlage ·i zu .Tagesneuwerten und der Restwert 

AKIHK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Anschaffungs- und Her-

stellungskosten. 

2.3.2. Kalkulatorische Jahresabschreibung für Neuanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den jeweiligen 

historischen Anschaffungs- .und Herstellungskosten nach der linearen Abschreibungsmetho-

de zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt sich demnach aus dem Quo-

tienten der historischen Anschaffungs- und Hersrellungskosten und der nach Anlage 1 zu § 6 

Abs. 5 S. 1 GasNEV gewählten Nutzungsdauer. Eine Bewertung auf Basis der Tagesneu-

werte entfällt für Neuanlagen ,gemäß § 6 Abs. 4 GasNEV: 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach GasNEV 

durch§ 6 Abs. 4, 5 und ß S. 5 GasNEV geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag 

einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel zu ermitteln: 

AKJHK.. 
Kalk.Jahresabschreibungi = 1 

NDi 

2.4. Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31.12.2015 ermitteln sich auf Basis der historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 

2015 .entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen. 

Grundlage für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen ist § 6 i. V. m. § 32 Abs. 3 

GasNEV. Grundsätzlich gilt, dass jährlich auf Grundlage derjeweiligen betriebsgewöhnlichen 

Nutzungsdauern nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV linear abzuschreiben ist und die 

jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für die 

Restdauer ihrer kalkulatorischen Abschreibung unverändert zu lassen ist(§ 6 Abs. 2 und 5 

GasNEV). 
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Es werden die vom Netzbetreiber angegebenen Nutzungsdauern zu Grunde gelegt, sofern 

sich diese innerhalb der Spanne der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV befinden. Liegt die 

gewählte Nutzungsdauer unterhalb des unteren Wertes der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 

GasNEV, wird der untere Wert der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV zu Grunde gelegt. 

Liegt die gewählte Nutzungsdauer oberhalb des oberen Wertes der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 

S. 1 GasNEV. wird der obere Wert der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV zu Grunde ge-

legt. 

2.5. 	 Berücksichtigungsfähige kalkulatorische Restwerte und kalkulatorische Ab-

schreibungen des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens ergeben sich aus Anlage 

5-DL2 bzw. Anlage 2.1-DL2. wobei die kalkulatorischen Abschreibungen zu Anschaffungs-

und Herstellungskosten (für Neuanlagen) und die kalkulatorischen Restwerte zu Tagesneu-

werten (für Altanlagen)- jeweils gesondert für den Anteil, der auf die FK- und EK-Quote ent-

fällt und ebenfalls gegliedert nac~ Anlagengruppen.;... separat ausgewiesen werden. 

Die Anfangs- und Endbestände der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben sich - geglie-

dert nach Anlagengruppen - aus Anlage 5-DL2 bzw. Anlage 2.2-DL2, wobei nach Neuanla-

gen (Bewertung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten und Altanlagen (Bewertung 

nach Tagesneuwerten) differenziert wird. Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte 

(originäre Anschaffungs- und Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdau-

ern) und die durchg~führten Berechnungen zur Ermittlung der berücksichtigungsfähigen kal-

kulatorischen Restwerte und kalkulatorische Abschreibungen des Sachanlagevermögens 

ergeben sich aus Anlage 5-DL2. 

3. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gern. § 7 Abs. 1 

GasNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grundlage des be-

triebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital ergibt sich gern. § 7 

Abs. 1 GasNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 GasNEV aus 

der Summe der 

1. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Alt-

anlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und multipli-

ziert mit der Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 GasNEV 
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2. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Alt-

anlagen bewertet zu Tagesneuwerten . und multipliziert mit der Eigenkapitalquote 

nach § 6 Abs. 2 GasNEV 

3. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen 

Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und 

4. 	 Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des betriebs-

notwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der Sonderposten mit 

Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapltalverzinsun_g hat somit eine Ermittlung der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 GasNEV zu erfolgen. Bei Altanlqgen sind 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens:gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 

2 GasNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf Basis der Anschaffungs- und Her- · 

stellungskosten zu bestimmen. Für Neuanlagen erfolgt die Restwertbestimmung gemäß § 7 

Abs.1 S . .2 Nr. 3 GasNEV ausschließlich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskos-

ten. Grundstücke sind hierbei gemäß § 7 Abs.1 S. 3 GasNEV immer zu historischen An-

schaffungs-. und Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß§ 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten des Sach-

anlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen Finanzanlage-

und .Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand 

anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlage-

vermögens bei Altahlagen wird hierbei durch Addition der Restwerte des Sachanlagevermö-

gens zum Jahresende 2015 und der Jahresabschreibung 2015 errechnet. 

Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wurden die Anschaffungs- und Herstel-

lungskosten von Neuanlagen, die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, im 

Jahresanfangsbestand berücksichtigt(Vgl. BGH, Beschluss v. 10.11.2015, EnVR 42/14.). 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind bei der Ermittlung der kaH<ulatorischen Eigenka-

pitalverzinsung nicht zu berücksichtigen (BGH, Beschluss vom 14.08.2008, Az. KVR 39/07). 

Sie unterfallen weder dem Wortlaut des§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 GasNEV noch stellen sie 

nach dem Normzweck anzusetzendes Eigenkapital dar. 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige Eigen-

kapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 GasNEV). Die Berechnung der 

Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der GasNEV in fünf Schritten zu 

erfolgen: 

(1.) 	 Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote(§ 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV), 
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(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals(§ 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV),. 

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden Eigenkapi-

talanteils{§ 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV), 

{ 4.) Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Eigenkapi-

tal (§ 7 Abs. 3 GasNEV) und 

(5.) Ermittlung der Zinsen, die auf die 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 GasNEV). 

beiden Eigenkapitalanteile entfallen 

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 3-DL2 aufgeführten 

Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über die Berech-

nung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich in Anlage 4-DL2. 

3.1. Kalkulatorischen Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV 

3.1.1. Grundsätze 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV ergibt siGh die kalkulatorische Eigenkapitalquote rechne-

risch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK /) und den kalkulato-

risch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten (BNV /). Dabei wird auch das betriebsnotwendige Eigenkapi-

tal auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen Anschaffungs-

und Herstellungskosten errechnet. 

Die kalkulatorische Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV berechnet sich dem-

. nach aus den folgenden Positionen: 

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens 

zu historischen AK/HK 

+ Betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

+ Grundstücke zu historischen AK/HK 

= Betriebsnotwendiges Vermögen 1 (BNV 1) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil  

Abzugskapital  

Verzinsliches Fremdkapital  

= Betriebsnotwendiges Eigenkapital 1(BNEK1) 
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Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berechnung des 

betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand zu Grui:ide zu legen. Die kalkulatorische Eigenkapitalquote ist dann der 

Quotient aus dem so definierten BNEK Jund dem BNV /. 

3.1.2. 	 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen An· 

schaffungs- und Herstellungskosten 

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu histori-

schen Anschaffungs- und Hersteliungskosten sind die Anlagegüter des Sachanlagevermö-

gens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestimmung der kalkulatori-

schen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei der Berechnung der 

Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des Sacha,nlagevermögens, soweit deren Be-

triebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berücksichtigung, z. 8. immaterielle Vermögens-

gegenstände des Anlagevermögens sowie geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlage-

vermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altanlagen und die 

Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu. historischen An-

schaffungs- und Herstellungskosten für Neuanlagen ergeben sich aus Anlage 3·DL2. 

Der Netzbetreiber weist in den immateriellen Vermögensgegenständen 677 € (Mittelwert) für 

„Firmenlogo metaCountu aus. Dieser Betrag war mangels Betriebsnotwendigkeit des immate-

riellen Vermögens nicht anerkennungsfähig. Gemäß den Regelungen der GasNEV ist er-

worbenes Sachanlagevermögen lediglich gemäß der Buchwerte auf Basis der historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten zu berücksichtigen. 

3.1.3. 	 Finanzanlagen, Umlaufvermögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist gern. § 7 

Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GasNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. für die Durchführung des 

Netzbetriebes erforderlich sind. Das heißt, bei der i. S. d. §§ 4 ff. GasNEV zu erstellenden 

kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebsnotwendigkeit maßgeblich. 

Dies gilt ebenso bei der Überprüfung der beim Dienstleister angesetzten Kosten. Hierbei ist 

das anerkennungsfähige Umlaufvermögen für das dienstleistende Unternehmen separat 

nach den Maßstäben der GasNEV zu ermitteln (für Verpächterunternehmen: Vgl. OLG Düs-

seldorf, Beschluss v. 11.11.2015, Vl-3 Kart 94/14, S. 20ff; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 

11.11.2015, Vl-3Kart16/13, S. 26ff.). 
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Die Betriebsnotwendigkeit ·des Umlaufvermögens kann nicht mit dessen bilanzieller Berück-

sichtigung i. R. d. nach § 6b Abs. 1 S. 1 EnWG aufzustellenden Jahresabschlusses begrün-

det werden; Kürzungen bei Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen haben keine Kürzung 

des abschließend in § 7 Abs. 2 GasNEV definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings 

kann ein höheres Abzugskapitals ein höheres Umlaufvermögen rechtfertigen. Dies ist vom 

Netzbetreiber darzulegen (vgl. BGH, Beschluss vom 3. März 2009, Az'.: EnVR 79/07 =ZNER 

2009, 252 ff.)). 

Bilanzrechtliche Ausgleichsbuchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten 

sind für die vorliegende Betrachtung ebenfalls nicht maßgebend (vgl. BGH, Beschluss vom 

07.04.2009, Az. EnVR 6/08, juris: Rd.-Nr. 45). Darüber hinaus sind nach § 4 Abs. 1 GasNEV 

i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur 

insoweit anzusetzen, als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren 

Netzbetreibers entsprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmeri-

schen Entscheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermögen er als effizient für seinen 

Betrieb ansi~ht, an einem effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreiber orientieren. 

Des Weiteren sind gern. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche Kostenbestandteile betriebsnot-

wendig, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb eingestellt hätten. 

3.1.3.1. Finanzanlagen 

Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

nicht mit dem in der ßilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen. Finanzanlagen sind 

vielmehr nur berücksichtigungsfähig, wenn diese für den Betrieb des Netzes notwendig sind, 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GasNEV. Der Netzbetreiber hat nachvollziehbar darzulegen, weshalb 

die von ihm in Ansatz gebrachten Finanzanlagen für den Betrieb des Netzes notwendig sind 

(vgl. BGH, Beschluss vom 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 8 ff.). 

Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das Sachanlagevermö-

gen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb nicht ausüben kann. Das 

Vermögen eines Netzbetreibers ist somit grundsätzlich in Form des Sachanlagevermögens 

anzulegen, auf welches die GasNEV eine adäquate Verzinsung vorsieht. 

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als Fi-

nanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 GasNEV unterwor-

fen werden (vgl. hierzu auch BGH, Beschluss vom 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-

Nr. 28). Werden durch den Netzbetreiber keine die Kapitalkosten übersteigenden Zinserträge 

für die ausgewiesenen Finanzanlagen nachgewiesen, zeigt das vielmehr, dass diese im All-

gemeinen für den Betrieb des Netzes nicht notwendig sind. 
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Der Netzbetreiber hat im Verwaltungsverfahren keine überzeugenden Gründe genannt, die 

. eine Berücksichtigung von Finanzanlagen rechtfertigen könnten. 

3.1..3.2. Umlaufvennögen 

Das Umlaufvermögen umfasst kurzfristig gebundene Vermögensgegenstände des Betriebs-

vermögens. Anders als Anlagevermögen, welches dauerhaft.dem Geschäftsbetrteb dient, ist 

Umlaufvermögen kein .dauernd dem Betrieb dienen~er Vermögensgegenstand, sondern ein 

Wirtschaftsgut, das dem sofortigen Verbrauch dient (vgl. die ständige Rechtsprechung des 
BFH: Urteil v. 31.05.2001, Az..: IV R 73/00, juris: Rd.-Nr. tO; Urt-eil v. 28.05.1998, 

Az. XR BOl94, juris: Rd.-Nr. 30). 

Nach der gefsrtigten Rechtspr-echung des Kartellsenats des BGH .„ist eine Korrektur der Bi-

lanzwerte des Umlaufvermögens nach dem Maßstab der Betriebsnotwendrgkeit .vorzuneh-

men. Die Umstände, aus denen sich die Betriebsnotwendigkeit ergibt, hat der Netzbetreiber 

f... ] darzulegen :und zu beweisen''. (BGH, Beschluss \vom 10.11.2015, EnVR 26/14, Rn. 20.) 

Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen .kann davon ausgegangen werden, dass diese 

in der Regel möglichst effizient wirtschaften und .die liquiden Mittel bzw. Forderungs.bestände 

somit effazient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den Betreibern von Gasversor-

gungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im Wettbewerb stehende Unternehmen, so 

dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht hinreichend sein kann,. da die Vorhaltung liqui-

der Mittel in diesen Fällen nicht zwingend im Hinblick auf den Netzbetrieb erfolgt. 

Ein pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ·ist ineffizient. Grundsätzlich verursacht vorgehalte-

nes Umlaufvermögen . Kapitalkosten - eben$o, wie jedes andere Betriebsmittel .auch. Eine 

effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufvermögen in Gestalt von 

Vorräten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erträge erwirtschaftet und auch kurz-

und längerfristige Bankguthaben ebenfalls nur äußerst geringe Erträge· erbringen, die wegen 

der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer Wertvernichtung zu Lasten der Netznutzer 

führen. 

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht dem 

wirtschaftfichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Damit würde, wie 

der Bundesgerichtshof in seiner Ents.cheidung vom 03.03.2009 ausführt, „das mit der Eigen-

kapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 GasNEV festgelegte Ziel verfehlt, das eingesetzte Ei-

genkapital auf höchstens 40 % zu begrenzen, weil sich eine höhere Eigenkapitalquote unter 

Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen würde. Die vom Netzbetreiber häufig beabsichtigte 

Finanzierung seiner Investitionen ausschließlich oder überwiegend durch Eigenkapital würde 

vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, mithin also ein Er-

gebnis entstünde, das sich noch weiter von dem Leitbild des § 21 Abs. 2 EnWG entfernen 
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würde. Hinzu kommt, dass langfristige und erhebliche Investitionen bei einem im Wettbewerb 

stehenden Unternehmen nicht aus dem Umlaufvermögen finanziert werden. Finanzierungs-

quelle sind vielmehr üblicherweise aus dem Umsatzprozess verdiente Abschreibungen sowie 

neue Kreditaufnahmen. Eigenkapital im Blick auf zukünftige Investitionen bildet[... ] ein im 

Wettbewerb stehendes Unternehmen über qas Anlagevermögen" (\.fgl. BGH, Beschluss vom 

03.03.2009, .Az. EnVR 79/07,juris: Rd.-Nr. 26f.). 

Sollte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus verdien-

ten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet sein, kann dieser sich auch kostengüns-

tig Kreditliriien einräumen lassen, mit denen· kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet 

werden kann. Einer kostenintensiven und damit ineffizienten Ansparung .kurz- und mitteffris„ 

tig .liquidierbarer, geldnaher Bestände bedarf es hierfür nicht. Das Vorhalten ·der ve,rdienten 

Abschreibungen im Umlaufvermögen würde dazu führen, dass der ursprüngliche lnvestlti-

onsbetrag 50 Jahre und länger in voller Höhe .zu verzinsen wäre, während die tatsäc~liche 

effiziente Kapitalbindung nur rund 'halb so hoch ist. Die bei einem :solchen Vorgehen resultie-

renden Mehrkosten sind gemäß § 4 Abs. 1 GasNEV nicht zu berücksichtigen; diese Mehr-

fachinanspruchnahme der Netznutzer widerspräche den ·Grundsätzen einer effizienten ~ 

ttiebsführung. Gemäß diesem Grundsatz erstattet der Netznutzer dern Netzbetreiber den 

Werteverzehr des Sachanlagevermögens (Abschreibungen) zuzüglich einer angemessenen 

Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Stellt der Netzbetreiber diese Mittelrückflüsse dage-

gen anteilig oder sogar vollständig in die Veriinsungsbasis ·ein, so kommt es zu einer Dop-

pelverzinsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzers. 

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen iür die verdienten Abschreibungen in Einzelfäl-

len nicht immer fristenkongruent verfügbar sind, kann nicht abgeleitet werden, dass der 

Ne~treiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufvermögen vorhatten muss. In solchen Fällen 

sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnotwendig sind - an die Eigen- bzw. 

Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die Mlttel für rentableres Drittgeschäft als die 

Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufvermögen verwenden können. 

Der Wechsel von ·1nvestltionszyklen, d. h. von Zeitabschnitten mit erhöhten Investitionen, die 

von Zeitabschnitten mit niedrigen Investitionen abgelöst werden, gebietet keinen erhöhten 

Bestand an Umlaufvermögen. Selbst wenn die meisten Anlagegüter lange Abschreibungs-

zeiträume aufweisen, sind diese in der Regel zeitversetzt, so dass aus den verdienten Ab-
schreibungen Mittel für neue Investitionen zur Verfügung stehen. Werden für einen längeren 

Zeitraum keine Investitionen getätigt, ist es aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht effizient, 

. liquide Mittel anzusparen. Das Umlaufvermögen hat keine Sparbuchfunktion. In solchen Fäl-

len sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnotwendig sind - an die Eigen-

bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die Mittel für rentableres Drittgeschäft 

als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufvermögen verwenden können. Die Investitions-

Seite 17 von 25 



- NICHT VERTRAULICHES DOKUMENT -
Version enthält keine Betriebs- u. Geschäftsgeheimnisse 

Anlage l-DL2 

fähigkeit des Unternehmens wird wie bereits erläutert in der Regel durch den Finanzmittelzu-

fluss aus verdienten Abschreibungen gewährleistet. Sollte die Zahlungsfähigkeit des Unter-

nehmens durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibl,mgen hingegen nicht ge-

währleistet sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einräumen lassen, mit denen 

kostengünstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenin-

tensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch eine langfristige 

und damit kostenintensive Kapitalansammlung für Re-Investitionen unter Effizienzgesichts-

punkten nicht akzeptabel. Investitionen sind erst dann zu finanzieren, wenn sie betriebswirt-

schaftlich erforderlich sind. 

Sonstige Forderungen 

Der Dienstleister weist Forderungen in Höhe von insgesamt- (Mittelwert) aus. Da-

bei handelt es sich um Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z. B. Cash-Pooling). 

Ein- und Auszahlungen aus Cash-Pooling werden nicht berücksichtigt. Soweit ein Dienstleis-

ter an einem Cash-Pooling-System partizipiert und in diesem Rahmen liquide Mittel abführt, 

ist dies kein Ausdruck eines Liquiditätsbedarfs, sondern Folge eines Liquiditätsüberschus-

ses. Umgekehrt können Zahlungseingänge aus Cash-Pooling nicht herangezogen werden, 

um das Fehlen eines Liquiditätsbedarfs zu begründen, da sie gerade zur Deckung eines sol-

chen Bedarfs dienen sollen. 

3.1.4. Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 6 GasNEV (BNV /) 

Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos-

ten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des berücksichtigungsfähigen Umlauf-

vermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen nach § 6 GasNEV (BNV /) aus 

An.lage 3-DL2 bzw. Anlage 4-DL2. 

3.1.5. Abzugskapital 

Als Abzugskapital wird nach § 7 Abs. 2 GasNEV der Mittelwert aus Jahresanfangs- und J~h

resendbestand der folgenden Positionen angesetzt: 

Rückstellungen 

erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden 

unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der Anschluss-

nehmer zur Erstattung von Ne~anschlusskosten 
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sonstige Verbindlichkeiten, soweit die Mittel dem Betreiber von Gasversorgungsnet-

zen zinslos zur Verfügung stehen. 

§ 7 Abs. 1 S. 2 2. Hs. GasNEV bestimmt, dass im Rahmen der Ermittlung des betriebsnot-

wendigen Eigenkapitals sowohl das zinslos zur Verfügung stehende Kapital (Abzugskapital) 

als auch das verzinsliche Fremdkapital in Abzug zu bringen ist. Damit sind das betriebsnot-

wendige Abzugskapital und das verzinsliche Fremdkapital in der vollen in der Bilanz ausge-

wiesenen Höhe zu berücksichtigen (vgl. BGH, Beschluss vom 03.03.2009, Az. EnVR 79/07; 

OLG Stuttgart, Beschluss vom 07.04.2016, Az. 201 Kart 12/14). 

3.1.5.1. Baukostenzuschüsse 

Baukostenzuschüsse, die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV hinzugekommen sind, wer-

den im Jahresanfangsbestand in voller Höhe berücksichtigt. Dies entspricht der Behandlung 

von korrespondierenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf der Aktivseite (Vgl. BGH, 

Beschluss v. 10.11.2015, EnVR 42/14.). 

3.1.6. Verzinsliches Fremdkapital 

§ 7 Abs. 1 S. 2 2. Hs. GasNEV bestimmt, dass im Rahmen der Ermittlung des betriebsnot-

wendigen Eigenkapitals sowohl das zinslos zur Verfügung stehende Kapital (Abzugskapital) 

als auch das verzinsliche Fremdkapital in Abzug zu bringen ist. Damit ist das betriebsnot-

wendige verzinsliche Fremdkapital grundsätzlich in der vollen in der Bilanz ausgewiesenen 

Höhe zu berücksichtigen. 

3.1.7. Betriebsnotwendiges Eigenkapital gemäß§ 6 GasNEV (BNEK 1) 

Aus dem betriebsnotwendigen Vermögen abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit · 

Rücklageanteil, des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt Sich das be-

triebsnotwendige Eigenkapital nach § 6 GasNEV (BNEK /) aus Anlage 3-DL2 bzw. Anlage 
4-DL2. 

Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV ergibt sich aus 

Anlage 3-DL2. 

3.2. 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß§ 7 GasNEV (BNV II) und betriebsnot-
wendiges Eigenkapital gemäß§ 7 GasNEV (BNEK II) 

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, wie es in 

§ 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV vorgegeben ist. Im Überblick: 
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Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu historischen AK/HK * Fremdkapitalquote (min. 60 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Neuanlagen 

zu historischen AK/HK 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

+ 	 betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

= 	 Betriebsnotwendiges Vermögen II CBNV II) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital  

Verzinsliches Fremdkapital  

= 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital II (BNEK II) 

Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 GasNEV (BNV //) sind somit 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Alt- und 

Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegüter des Sachanlagevermögens mit den-

jenigen kalkulatorischen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestimmung der kalkula-

torischen Abschreibungen gemäß § 6 GasNEV anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei 

der Berechnung des betriebsnotwendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter des Sachan-

lagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berücksichti-

gung, z. 8. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie geleistete 

Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Grundstücke sind gemäß § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos-

ten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1, 2 i. V. m. § 6 Ab~. 2 S. 4 GasNEV wird auch im Rahmen der 

Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote der Altanlagen 

auf höchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dürfen die kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu Tagesneuwerten maxim·a1 mit 

einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da 

die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 
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Abs. 2 S. 5 GasNEV), müssen die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

der· betriebsnotwendigen Altanlagen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

entsprechend mit mindestens 60 % gewichtet werden. 

Übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote,. die sich aus Anlage 3-DL2 ergibt, ei.nen Anteil 

von 40 % so ist diese gemäß §6 Abs. 2 S. 4 GasNEVauf 40 % zu begrenzen. 

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige Vermö-

gen gemäß§ 7 GasNEV (BNV //) ~us Anlage 3-DL2. Das betriebsnotwendige Eigenkapital 

gemäß§ 7 GasNEV (BNEK II) ergibt sich aus Anlage 3-DL2. 

3.3. Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % überstei-

genden Eigenkapitalanteils 

Nach§ 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote vo~ maximal 40 % 

übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu verzinsen. Soweit das 

nach § 7 Abs. 1 GasNEV berechnete betri.ebsnotwendige Eigenkapital (BNEK //) mehr als 

40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen Vermögens (BNV II) be-

trägt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigenkapital (BNEK II) in zwei Anteile zu zerlegen . 

. Zu bestimmen ist zunächst der Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapital-

quote nicht überschreitet (BNEK 115 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelas-

sene Eigenkapitalquote übersteigt (BNEK II> 40 %). 

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapitalquote 

nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK /15 40%) wie folgt zu erm.itteln: 

BNEK II s 40% =BNV II* 0,4 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne von § 7 . 

Abs. 1 S. 3 GasNEV (BNEK II> 40%) errechnet sich dann nach folgender Formel: 

BNEK II> 40% =BNEK II- BNEK II~ 40% =BNEK II- (BNV II* 0,4) 

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital 

(BNEK //) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen 

Vermögens (BNV II) beträgt, hat demgegenüber keine Aufteilung des BNEK II zu erfolgen. 

Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender Anteil des Eigenkapitals ist in 

diesem Fall nicht gegeben. 

3.4. Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Eigenkapi-

tal 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige Eigen-

kapital (BNEK II) auf Neu- und Altanl~gen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 GasNEV). Die Auftei-
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Jung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in§ 7 Abs. 3 S. 2 und 3 GasNEV vorgegeben ist. 

-Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanlagen zu Ansehaffungs- und Herstel-

lungskosten (Anteil SAVneu) er;gibt sich aus dem Quotienten aus den kalkulatorischen Rest-

werten der Neuanlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten und den kalkulatorischen 

Hestwerten des gesamten Sachanlagevermögens und somit der Summe aus den kalkula1o-

tischen Restwerten (RW) der Alt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu). 

Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AK/HK 

I [ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

Tagesneuwerten·* Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 GasNEV (max. 40 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendig.en Altanlagen zu 

historischen AK/HK * Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 GasNEV (min. 60 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AK/HK ] 

= Anlleil SAVne.u 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus der Diffe-

renz zwischen 100 % .und dem Anteil des Sachanlagevermögens der NeuanJagen (Anteil 

SAVneu). 

Der Anteil der Altanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 4-DL2.  

Der Anteil der Neuanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 4-DL2.  

3.5. 	 Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile 

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 05. to.2016, unter 

dem Aktenzeichen BK4-16/1.61, für die Dauer der dritten Regulierungsperiode den Eigenka-

pitalzinssatz für den Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 

übersteigt, für Neuanlagen auf 6,91 % und für Altanlagen auf 5, 12 % nach Gewerbesteuer  

und vor Körperschaftsteuer festgelegt.  

Die Verzmsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht über- 

steigt, errechnet sich demnach wie folgt: 

BNEK II 5 40% * Anteil SA Vneu * 6, 91 % + BNEK II s 40% "" Anteil SA Valt * 5, 12 % 

Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht über Sachanlagevermögen sind die Bilanzwerte mit 

dem für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird gemäß 

§ 32 Abs. B GasNEVab dem 01.01.2013 nach§ 7 Abs. 7 GasNEV verzinst(§ 7 Abs. 1 S. 5 
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GasNEV). Der Zinssatz bestimmtsich gemäß§ 7 Abs. 7 S. 1 GasNEVals Mittelwert des auf 

die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die Deutsche Bundesbank veröffentlichten .Umlaufsrenditen. Im Einzelnen ergeben sich die-

se Werte aus der „Umlaufsrendite festveriinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten -

Anleihen der öffentlichen Hand", aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere in-

ländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MF1s)1' sowie aus der „Umlaufs-

rendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypdthekenpfandbriefe".1 

Die anzuwvendenden Zinsreihen Sind die Folgenden: 

Diese Reihen können der Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundesbank entnommen 

werden. 
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Es leitet sich für die genannten Papiere im Zeitraum 2006 bis 2015 eine durchschnittliche 

Rendite von 3,03 % ab. 

3.6. Berücksichtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 

Bis zu der zu Grunde zu legenden Eigenkapitalquote von 40 % ergibt sich die Verzinsung auf 

das betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß§ 7 GasNEV (BNEK II) aus Anlage 4„0L2. Für 

das die Quote von 40 % übersteigende betriebsnotwe~dige Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV 

(BNEK II) ergibt sich die Verzinsung aus Anlage 4„0L2. 

Die Eigenkapitalverzinsung für den Netzbetreiber überkompensiert die negative Eigenkapi-

talverzinsung des Dienstleisters. Die negative Eigenkapitalverzinsung stellt somit lediglich 

einen rechnerischen Zwischenschritt" dar. In der Gesamtschau wird die Eigenkapitalverzin-11 

sung des Netzbetreibers über das in Ansatz gebrachte (gekürzte) Dienstleistungsentgelt le-

diglich in dem Maße reduziert, wie sie sich ergeben würde, wenn der Netzbetreiber die be-

treffenden Tätigkeiten durch eigenes Personal erbringen würde (vgl. BGH, EnVR 79/07 

„SWU Netze GmbH", S. 18.). Die hierbei von der Beschlusskammer gewählte Methode zur 

Berechnung der Verzinsung des negativen Eigenkapitals wurde vom BGH bestätigt (BGH, 

EnVR 57/15 - SW Lengerich, S. 37 ff.). · 

4. Kalkulatorische Gewerbesteuer 

Gemäß § 8 GasNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem Netzbereich 

sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kostenposition in Ansatz ge-

bracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird daher ein kalkulatorischer Ge-

werbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten kalkulatorischen Eigenkapitalverzin-

sung berücksichtigt. Bei dem von der Bundesnetzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz 

handelt es sich um einen Zinssatz nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer (BR-

Drs. 247/05 S.30.). Ein Abzug der kalkulatorischen Gewerbesteuer bei sich selbst erfolgt 

nicht. § 8 S. 2 GasNEV ist entfallen. 

Die nach § 8 GasNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein nach den kalkulatori-

schen Maßstäben der GasNEV zu ermitteln. Die in der netzspezifischen Gewinn- und Ver-

lustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwischen den kalkulatorischen 

Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen (sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist 

somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. 

Dies ist von der höchstrichterlichen Rechtsprechung bestätigt worden (siehe etwa BGH vom 

14.08.2008, KVR 34/07 SW Speyer, Rn. 86 ff.). 

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzliche Berücksichtigung 

von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundlage verzichtet (BGH, 
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KVR 81/07, s·. 10). Eine zusätzliche Bereinigung der Eigenkapitalverzinsung um die Gewer-

besteuer Clm-Hundert- Rechnung") kommt nicht in Betracht (BGH, EnVR 26/14 SW Freu-

denstadt, Rn. 46. ). 

Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 

[BNEK /IS40% * Anteil SAVa/t * 5, 12 % + BN_EK II s 40% * Anteil SAVneu * 6,91 % 

* + BNEK II > 40% * 3, 03 %] * Hebesatz * Messzahl 

berechnet. Die zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anlage 4-DL2 

ausgewiesen. Gemäß dem statistischen Bundesamt zu den Hebesätzen der Realsteuern hat 

die Bundesnetzagentur den Hebesatz für 2015 in Höhe von 435 %, statt der vom Netzbetrei-

ber beantragten 460 %, berücksichtigt, da die Verhältnisse des Basisjahres maßgeblich sind. 

5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge gemäß § 9 Abs. 1 GasNEV 

Gemäß § 9 GasNEV sind sonstige Erlöse und Erträge, soweit sie sachlich dem Netzbetrieb 

zuzurechnen und insbesondere den Positionen aktivierte Eigenleistungen, Zins- und Beteili-

gungserträge, Netzanschlusskosten, Baukostenzuschüsse oder sonstige Erträge und Erlöse 

der netzbezogenen Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen sind, von den Netzkosten 

in Abzug zu bringen. Die v9n gasverbrauchenden Anschlussnehmern entrichteten Baukos-

tenzuschüsse sind über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen und jährlich netzkos-

tenmindernd anzusetzen. Baukostenzuschüsse, die im Zusammenhang mit der Errichtung 

eines Anschlusses für die Einspeisung von Gas entrichtet wurden, sind anschlussindividuell 

über die Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. 

5.1. Andere sonstige Erträge (Ziffer 8.4.) 

Der Netzbetreiber hat in der Ertragsposition „andere sonstige Erträge" eine Kürzung in Höhe 

von~ vorgenommen. Darin enthalten sind u.a. Rückstellungen in Höhe von-€. 

Der Rest der Kürzung wurde nicht erläutert. Deshalb hat die Beschlusskammer die Kürzung 

insoweit nicht akzeptiert. 
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~ Micw· 1JltR'rä,.,uUr;:j.tF;~.OCl(.l.JMl:l"'T -
Vilr.'lltl' o~lhllll ltllni 1!!•~1~M-•I. l":~'~"~~w.! 

Anh'lge t.Nt:. 

Sestlnimung des Ausg8n!JSftlvnu1 d• kalenthtjlhrm:htn l!rt61ehrg~nten nach 

§B.Aho.1 Alt.gV - J 
Gemlß § 6 Ab"t. 1 S_ 1 A~•~V ermittelt die Been:titUnkatn1'11tr dM A~ial'lgariM!aiJ flr' die 
eest.tmmting der kalet-detiilhtllchen Er1Mahi!tgMriil!n lil di!!r dritten Raguhruhgsperlode 
durch eine Kottanptüfung nl!cll deri Varschtiftel1 dies Teils .2 AblChnttt 1 clet aasNEV. bi8 
dritt@ Reguti~ipartoae beg•nnt •m 01.01.ro1 ~. Die Ko1ttthprUfüng ei1blin riJ.lldl § a 
Ab!e. 1 S. 3 AR•gV Im v6ttemen KBl"'ld@ijatw wr Saginn der R.qutlal'ü1ga~ siJf fff" 
Orundlalje der Oat~ dt!!o.!i lel:Y.t~ abgesdllosnn1111 GRS~**IVH. oablil g~ gerneß § 6 
AM. 1 s. 4 ARegV dH k.1eni:Mirlflftt, In darn 9i der ~cB1ehptcrfoog r..Jgruntte lil!9@ridi! Ge~ 
~thaft&Jaht ~ndet, n:s ~ul1jahr rm Sln~ det vemrnmmg. Oemt1ad1 ettotg~ dl! Ko:&tenpfü-
M10 auf der Grui1dl9ge der kostendstMI tfM B~Hti!sjahhi!~ 2015. 

Fl1r die Be:!Cimmung do Au1gan!;f!llliYMu!!I ttl!r kel~mterjlhtliehtti Ett&M:ti!rg~n2eli ffir di\!i 

dntte Regutlerungspenoöe Gas (~018 ti~ 20!2) sitld di! Nellktis1en rlllch § 5 Ah!i. 1 S. 1 
AFlf!gV i. v_ m. §§ 4 llls 9 Gl\llNEV zu ermitteln- Goimifl §. Abll. 2 Ga&NEV Mttah a.k:h die 

Ni!i'2k.ri-!.ttMt aus r.tcm auhwlnd1~l•lr:tu1ti Koti&n risl'lh § 5 G11i9NEV, .iJIMI ~elto.it.et>rtis.chrin .Ab-
sdirdrun;en flach § 6 GaeNE.V, der kalkuil!!ltori:M:hMl Elgenuprtailn!!lr1:ih!tmg nt1ch § 1 
c:nt!!N~V sowif!! den kalkul&kltlscf:iEMi Stil!lJern nl!ld1 §~ GatNEV. uri~.:rr Abr..te der ko1t&n-
m•ooernd!9h Eilfü1e und Ertnge nat:h § 9 GaNr:v. Z.U!llNnrMn~ 8itan~leo urtd ktlfl;ulflllton-. 
~ehe K~ten •md nuf- ill!tmelt 8n:rusmn. i!I 118 etl'*i Bsti.19 ltlm Netlbeirteb 1.~sl!!n 
{§ 4 Abi_ 1 s. 1 GaaNEV}• dflit1 Koel:en eineR '!'ffl1.leitt:~ und S.lrukfüteh 'lferglefdlbfl;e11 Netr.-
belh!fbera eni~Pfechen (§ 4 Abt;_ 1, g_ 1 Ga!NEV; § 21 Abs_ 2 S. 1 l!!nWG} tJnlJ s~ bei el· 
nem im Wettb@wPnb stehenden Unl!ltf'hef'ltntttl lfit.m Umf•tig nadi eltwtl'ller-. Wilf'den (vgl. 

§ 21 Abs. 2 s_ ~ EriWG). oem~ß § 6 Abs. 2 s. ~ AAl!ltfV, d.r- dl~ Unl'!.!1w~ndbarkeil \it'h 9 3 
Ab!'i- 1 S. 4, .2. tis. GaeNEV stellJiert. ist dabei. l:fte eerocU!chHgung .Yhtl Pt~n~oalttl ünd, -
erfüsen ausgeechtonen_ Ko1tl!'n und EtlösP. b!W. EJ1rlge, dllf dem Gruhdli oder der Hölle 
nat:h •uf einer Besont.f11rhtil1. del!I Gast:hMPifah~ ber\iheti, aUf das atcn die Ko1l:en~rütbr'Q 
belieht, sind gemlß § 6 Abs•. 2. s. i ARegV nlctit tu biilrf.ttk!\ld'ltlgeo. Die no erml'.lal~l!h 

Ne\Zkoolen. di~ gemlß § 6 Ab~. 1 ARegV da); Ausg11tll'iJsr1IWil!l\I fl1t d~ B"1irnmung der E.!-
1a~l:>eti:lh!n29f"I btimtti, ll!!tgi~ 91d! fU'4 Anl*ll• 1-ffB und belrag'11t 
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Anlagt§ J.NB 

Die Beschlusskammer hal der ?rufl.mg, neben dem oach § S Abs_ 1 ARegV 1. V m_ § 2a 
GasNEV ~orzulegenden Bericht, den Erh€bungsbogen zu Grunde gelegt. der vom Netzb.e.. 
lreiber über dafii El'lBtgiedatenportCJI übermittelt 'WUrde. Bei der Übermitt.fl.Jllg wurde die 8e-
l.eit:h:'lung der XLSX-Datef mit einam Dstum und einem 50,g. Has,'lwert versehen, um oioo 

ei~tige Ke.nnzeicfinung derDatei zu ermag!Jchen. 

1. Aufwand5glelche Kosten 

.Aufwandsglefche ~osten sioo zu berücksic:hfigf:n, wenn sie einen Bezug zum Neb:belrieb 

aufwe;s~ (§ 3 Abs. 1 S. 1 GasNEV), den Koste11 eires effizienteri und struktl.M'l!tl_I ve~h· 
baren Netzbetreibers entsprechen(§ 4 Abs. 1. Abs, 2 S. 1 GasNEV. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) 
und sich bei eif!Elm im W(lttbewerb s1ehendon Unternehmen itlrem Umfa1'19 nach einstellen 

würd~n {vgl. § 21 Ab$. 2 S. 2 EnWG). 

Aufwandsgreiche Kosten l!iiml nur anzuerkennen, wenn sie elnen eindeutigen Be:zug wrn 
N~t:1be1rleb aufweisen. Kost(ln, die nicht ursächlich aus dem Bebieb des NB12:es entsbmen 

ader dem Betrieb des Ne~s zu cfie.nen bastVTlml sind, sind folgdlc:h flicht .ZIJ berikkslcfitlgen. 

Demgemäß silld Koslen, die itirem Entstehensgninc!e oder ihrem Vi;,~ndurJgs.:zweck Md! 

aem Vertrieb oder aoo~mtt UntemehmensaklMtälen ZUZJJord~ !!k'ld. yrundsäb:lich nieht 

suf den Notzbetrieb bezogen und .somit nicht beruckslch1igungsfähig. 

O~r Netzbetre1ber lsl d.arlegungs- Lind bP.Welswrp..'liohtel für die Tatsache. da:S'S die ge1tend 

gemaeh1en Aufwendungen tatsächlich enlstanden sinid. Dies ergibt :sich bereits aus oor Na· 

tur det zu prüferlden lnfoITT1allonen, die allesamt dem Rechnungswesen des NetzbetraibErs 
entstamrnan. Die5e iftlemen VOfgtl.nge sind der' 6esdllusskammr!f" mcnt ~aoot. sdange 

der NetzbetttiibBT nicht aelber die beurti!llilungsrall!'li'aftten Kosten darlegt und die5e dezidiert 

nactiweist. Dem steht aooh nlc.tiC der Am~~nnltt.klr'lgl!igrund:satz entgegen. Der Pflicht der 
Behörde, den Sachverhi!lll in eigel'le'" Ve-rantwortung aufzuklären (§§ 68 EnWG 1.md 24 

VwVfG) steher. insoweit Oblieger1heilen des. Nebbelreibers gegeonüber, die Mitwirkungslast 

begre.n:zt {fle Atnlsaufkt.äruogspfllcht d~r Verw.tiltt.mgsbtffiörde, Diese brauch! entscheidungs· 

erheb'lcilf. Tatsachen nfcfil Zl.l ermitteln. die der Belrofferte ihr zu unterbreiten hat (vgl. BGH, 

EnVR 79107. Rn. 21; BVerwG, 5 C 27185, NVwZ 1987, 405). Viellrt~hr .ist es. Mfardel'lieti, 

dass die tal$Schlictl angefatl!m!ln Kosten, deren Arifall Im Säatsjahr :sowie deren lrtlatltich&r 

Bezug auf das Basisjahr dargelegt und befegt werden und die Zus~füsselUf1'9 auf d:u zu 

prüfe!lde Netz: plausibel gem~<::tlt iMrd. 1 (OLG SluUgarl, 201 Kart 12114, S. 1) Nicht nachge-

~sene Kcslell sind nicht aner1':-ttflflungsfähjg (SCJ auch: OlG Düsseldorf, Vl-3 Kart 472106 

(V) und BGH, ~nVR 6/08) 

Oie Berücksichtigun!'.J von Plenkosrell Ufld -er1ösen ist gem. § 6 Abs. 2 S. 2 ARegV au-sge-
:sct1losse11. § 6 Abs_ 2 S. 2 ARegV ragelt, dass § 3 Abs. 1 S. 4. 2. HS GasNEV bei der Durnh· 
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fütirung cf.er Kos!enprufung zur 8.ostirnl'J'lung des Ausgangsniveaus. naoh § 6 Abs. 1 ARegV 

keine Anwendung fndet. Kosten 1.md Erlöse bzw. Ertrl!ge, die aUf einer Besondemei'I des 

Gescllläfts1ahres ben.iheri. sirKI gern. § 6 Abs. 2 s. 1 AAegV ebenrall~ flicllt zu beruckskhti-
gen, 

Sowait Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf 1:1iner B9Sonderheil des Gaschäftsj~llres 

beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV 

bei der Ermittlung des A1JS9angsniveäus unberüd;sichtigt. Eine Beisonderheil des Gesdiafts-

ja.lires Hegt vor. wem beslirrmte Kosttm des NetzbeCrlebs nichl periodisch im Laufe der drit-

11!-.r R~gullerungsperiOde wiedernetireri, sondern ausschlN3ßlich e1rlma1lg im Basisjahr i. S. d. 

§ 6 Ab~, 1 ARegV anfalle„, Der Regelung de.s § 6 Abs. 2 S. 1 AR~V iiegl die Übeflegung 2U 

Grunde. das!' die Heranziehung der Kosten etnes bestimmten Geschäfl.sjahr@s als Gruodla-
ge für dre FesUegu1"19 der Erl&.>obergr-enzen d311n 9er&eht.fertigt ist, wen:o cfle Kostm'!atruktur 
in den aufelnandetfargenden Gesclläftsjanren in der Regel im Wesentlldlen gJe;cn lsl (vgl. 

BGH, EnVR 48110 - "En8W Regional AG'')_ Mit d'l(!stm'l Konzept wäre nicht VMein.bar, wenn 

das E.rgebrifs der Kostanprufung 2015 a.uch lm;owei'l Gn.idlagg. rür cüe Festsetzur.;,i der Er-

lösoberyrenzen blklele, als dort Besoru;lerheiten ben.ick$1thtigt sind, die aussdifteßlit.ti in 

diesem Geschül'tsj~hr aofgeb'Ellen sind. Dies kann ~ FaH sein, we1T1 in dem maßgeblichen 

Gesohäftsjaltr emmaljge Eff~te zu 'ill'rmiclmem sind, die das Kostermi'Ve".au !i-1!;JTI~~t ge~ 

genüber den Kosten der Votj~hre efhöl'len. Eine- Besondefheijf liegt hi~egen nidit vor, wenn 

der Nelzbetr-P.ioor rifausit:Jel dariegt, dass emmats im Bash:;jahr Kosten zu verzeichne~ sind, 

die Im Laure der R~ullerung:sperio& {Wirkungszeltraum) fortlauf@nd wiede4"ketwen. Dies 

muss, dem Slnn und Zweck der Regeklng en1SpracbEind, audl für Erföse gelren; diee ver-

detitlicht systemalisch die Regelung des § 5 Ab:s. 1 S. 1 ARegV, die von einer .Koster.ptü-

run~r sprii;:tit 'WObet offi!!'nsU:hflich, wie der dortige Verweis zaigl:, die Prüfung van Er16sen 

n11ch § 9 GasNEV mtt einbezogen ist. 

Die durc:h die Einspeisung von Biogas verursacht-an Kosten wet"den gemäß § 20b GasNEV 

bundesweit umgelegt Der dsmil veri:H.Jncle:ne W:älzungsmechaniSniue. ist dLllnh die Vertrags-

partner in § 7 unri den dazugBhiXigen Anl~ 15 und 7 der Koopera1Jonsvereinbaruf"9 zwi· 

sehen den Batreibern von jn DetJCsetlland gelegenoen Gil:lSYersorgungsnetzen vom 
3C.OG.2C16 {Im Felgenden: KoV) vertraglt.ch festg~l~t worden. Eine detalJlierte ßes.cl"trei-

bung des WälzuogsprtlZEI~ erfolgt in c:k!m BOEW I VKU l GEODE-Leitfaden .K.ostenwäl· 

zung Siogas". Oie durch die Einspeisung VOil Biogas bflt den Vert911emal2.betmibem venJr-
s.-w.llten l<o$len weiden entsprectwmd cleser Reg"lungen an die FernleitungsrietztJetrelber 

weilergegetien und von diesen 84!; .v«gelaigerte Ne1z:l<ost~n" wiederum a«1 alle Netzbetreiber 
'm B1P1desgebler weitorgegeberi. Daher sind die durcll die Eirlsp~isung vo11 Biogas verur-

sar;.tden Ko„ten nidlt als Nelzkosteri lU berück;sictrljgen. 
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Kosten, dte gemäß § 19a EnWG aufgrund der Umstellung der Gasq~lität entstehsri. 'WE!rden 

auf alle Gasversorgungsnetze innerhZtlb des Marktgebiets urngeklgl:; aufgrul'l!d der anstehen" 

den Novellierung des § 19a EnWG eJforgt ab dem 01.01 .2017 eine bul'ldesweite Umlage. 
Der damit verbLmdene Wäl2ungStnechanmmus ist durc:h die Veltragsparlrler ir) § 10 der KoV 

vom 30.06.2016 vertraglich festgelegt WOf'die!l_ Eine detallierte Besehrelbung des Wäl:z.ungs-

prozesses orfolg' in dem BDEWNKUIGEODE-leltfaden • Marktraumumi!itelklng·. Ole cturcfl 
die Mark~raumumstellu~g bei oon Vert8ili!imetzbetretbem VMlirsat:hten Kosten Werden ent-
.1:1prech~nd dieser Regelungefl an die FarnleUoogi:metzlJetreltler W'E!iCergegeben und von i:Jie-
S@'fl ats .vorgeiJl\lerte N&tzlcosten" wieiderun ab 1,1.2017 an afüt Netzbetreiber oondeisweit 
weitergegebell. Daher tind die dureh die Marktraumumstellung vetursachten Kostan nlctit 
als Netzkoston ;;ru berucksictiligen. 

1.1. Aufwendungen für durch Dritt& erbrachte Beb1absft1hrung (Ziffer 1.1.2 .3.) 

Der Netzb@ltaiber hat AufWerldungGn für durch Dritte- &rbrectJ•e Betriebsführurig ifl einer Hö-
he von 4~9.889 €geltend gemacht Oie von dem NP.tzbe!rmher gattend gemachten Aufwen· 
dt.nigen für durch Dtitte erbrachte- BerriebsrQl'lrung bl)l'Uhef'l in HOile ·i/Ol'I 429.623 € auf einem 

Vertrag mU :der swb Abreehl.1ng$servioe GmbH. Oie 8eschtuswmmBf" hat ::wr besseren 
Darntelh.Jng die Aufwendungen des CMnsUeisters swb Abrechnungsservice Gml:JH l:!ez. der 

anerkennungsfiihigen Kosten (Netzkost9fl gern. GasNEV) in di~ Po.i;;ioon rusammenge-. 

fasst Nach Prörunig dH Oi~ns.ttelslung~rhsb1Jngsbogens ergaben sich kalkufa!orlsche Kas-

ten in Hötie von 369.763 f!. Osraus ergibt sich ~ln Kümmgsbetrag in Höfle voo 31.292 €. 

§ 4 Abs. 5a GasNEV (n. F.} regall die Beooeilung der Kost~!'! für die clurch Dritte erbrachte 
Die~tlelstung~ Gehöiren da~ die D;ensUei:stUrig erbringende Umemehmen und der N'8tma· 

trelber oder Ain Gese!lschef:ler des Netzboetre!bers zu einer Gruppe rmte.nanl1Bt verbundener 
Gasunternehmen, so darf der .NetzbefreihE!r d~ au~ dm Erbringung der Oienstleishr1g ent-

stehend&n KO$ten oder Kastetibestandtalle maximal in der Höhe ansetz.en, wie sie h@ll l'.k!ltl 

die Oien:stleistoog erbringenden Unlamehmen unter Anwendung d~ Grundsätze l'.B" Ent-
gertbestimmung i. S. d. GasNEV und gegebenenfa~ unter Anwelldung de~§ 6 Absatz. 2 der 

AR.egV tRtsöcllHch angsfw.lan s.'nd. Belntlalterl Clle nacti Sa~ 2 ror die Erbr111g1..1ng "4'ilf'I Dienst-

JeiSttJngen sngeflilfenfM1 1<0sten ader Koste-nbestandt&lle Vorleistungen von Untemahmen, 
die ebenfalls. zu der Gruppe miz~i~ander verbundener GaSUfllemahm~n gehöfell, der du dj9 

DtensOeis.tung erbfingende Uritemehmen und der Nebl:Jetreiber oder dessen Gesellschafter -
angehöre11, können diese nur maximal in der Hötle &in~en wefd.etl, \Nie sie .:eweils bei 
dem die VO!feistung erbringenden Unlemehmen unter .Anwendung der Grund~tze der Ent-

g&llbest.in?nung i. S, d, GasNEV und gegebeneilfslls unter Al"IW(l'fldung des § Si .Abs. 2 

ARegV tatsächlich angefallen sind. 
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Genoren das dh!!i Oiunste11.t1.Jnp erbtlngoei<nl:tl!!' Ulttern~hmen tlnd der N!!tibetreibe-r -txter des-
sen G@ull•ctmfter mctti zu e-lner Gruppe mltelnandt#" Veibt1r1dener Ga1~t*il'ttrTI~n. :sio darl 
eer Nelzbe1"alber die aus der Etbrtrigung der Dierrattell.hmg f!nf~t!!'henden t('c:jahJtt ödP-r Kos· 
tetlbell&ndtette- memal In der Hallt! ense!:?eri. Whl all!! anftlftefl won:fitfl. W.nh c:Mt Meti:be· 
trelber dr. f9welr;geri le~'ungen attlb!!t atbringen Wt.ird11. Dei Nefr.hetrelb&t t111~ tihl @rlorderH~ 
erlen Nac:hwwtse zu foore.1. Etn l!!ftiilente:S. Im WeUblwatb stehent:teS Unttmehm1t1 wird nur 
d&ttn Ole~sOersMi!i19'n 1:191 Oritt&n beat.1ftrasritn. \Wttf'1 ~ tHese nJcht ~Orni.llget selbM -Bfbrin-
gar1 kö!'lnte. s1.e111 $loh die Dienstlel!dtfüg-&erbriftl'Jng durch Orflle afs wit18dleftf:th günstftjer 
d8f. !O 'l\tlrn sich ein emMri11t1, tm W49ftbntf!rh steflende1 Un~hmeti de!! günsdgst• Arl-

qabat :iur Erbringung der ben&tlgtet\ Dl•niti&i1dta1i:;an 81JSW1htei1: Ote Ptet~ ftlr dfe Erbrin-
gung Y041 Olenstlel:ts.iungen düri:h Orirte 1ond atMnll 1tt1 den ~~'3ri1ci'i1tt1 Vorgabetl de. 
GasNEV ru mel!!en. ll!'Ql das gl!Hhtl@ Entgett dag~ tlntititllllb det MCfi den li:ltlkulatorl-
schen VOrgabl!n tier GeieNEV ermittelten Ktiid.ti, •lnd 10t1tdl4leßl;ch K!:lsten In der Höhe des 
!atsHchlicll gezahllan Enl!J9ltM "'A!l.Jt&t:ZM. Deh..r werden die ltelfltuhd.ol'f:!chln K'll1Lhlri ~es 
Ottmslieistun!:Jsert>rtngera nat:h dP.n Mele~ben der Geskt=.V ge"rtlft § oi\ Abs~ 58 GasMl:V 
ror;t lm~tt d~m Reg!!lungsmooelf de!I § 4 Abt. &easffEV (Bft~tn 3Uf10(B); s. 10). Füt 

lel:zfl!'re ~t."19 tiat dt!1' 9GH die- lllllt ~Prüfung111'\!t~lk der ~"i:f'llltSl!ll't6mm~r 
11011Umf1t1glli:h c.e~tM!gt (BGH; Er1VR 191dt ?s'MJ Nett ornbf4~). 

1.1.1. DtenatJM9füngawuttnlg mit l!WJb At3 

Der N&l.z:bettelber hat Au~ndUngen ftlr tf~h !Mb AG &rbrnttltt! ~1tltlab!t1Jhn.mg In einer 
Höhe 11en € genMd gemactir und ttletti llnttt dell F'O$ltlorP:n .Matt!Hel!M.l~l1d .;;. 
JOnsUgee~ (1.1.2:7}, ,•"'19'tgl AufwentNngen. da„l:M'I Rk~ und Benttl.m~~ (1.!UO) 

und .!.On~lige bettieb41c:h@ AuFM!rldungen - sorntiglt." (1.!1.18) ~•bl.k:ht. Oh!!!:I! waren 111 VfJl'-

rer Holle 7ti berü~11cti1l91Jt1. 

1.1.2. Dlent:tl•lstvng l'fttttara mit dtt &Wb Abttdtnuttgut!irwlc& GmbH 

Der Ne.tl.bettt!lber ttet Aul'w!rtdlln~ füt dlireh swb Ahnldlnoog!t!.~fee GmbH •tisra~hta 
Belrlehsf{)lyung in l!Hner HÖhl! ~-E gelfend gemacht Luid ttl•*• unl:Rr den Pos•i>o-
nen .Aufwenduriatm fDr duri:h dritte etlJltaOh1.e BlttiebafDhti.Jng' (1.1.2,3) und 1oabt19'ige Al.ff· 
endung.n, dewn Rec:h11- und Betah.tnglkbslen· {1.S.10) geboclll rnMe warsm ttt Höhe 
vari t tu f:l~rücfcsichtig&n. 

Die Beadilus.5kemmer hat '91l9fttelt, d"' die dem H&~tl'elbel" In Reef1hung gel1etl1en 
~f über den ti:osten ~lß GnNEV Jltgen. SDiilll W>flren die t<cisten llm 

meltl~:f:iett!.n. 

Die zu bl!rüeblchtigenden Kol:d"n utxl ~rNlH Milwll!! die l39$rilndurlg det durch die flc· 
schtu~~k8.mmer vt:t~@homm~ Kiltzur\.ge'l ergeben slc:H a'US Aiilng• MJLZ. 

S~iftl ''°C'1.lS 
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1.2. Aufwendtingen fflt' tnffiir&rtJ:mtt1t11n ~Zl'Phlr t .1.2.Ei.) 

De ~dunger1 rilt Dmerenzm1n~ elnd nicht ai t:s.fückiior.hiigon. DNi lilliwat'ldaghlid1eh 
Kostttn •Jnd Erfüsn aus OllY!!ten!111•1'!g•i1 ~ cte1t 1Hrnirtff!n. Dlf'firinzmitn~en sind gfm1. 
§ 2! Abs. 2GesNlv Uflmlttelbar !.WllchHi dem tcel!balrelb!!r und dari lnifl~lt~nd•n .tu 
verrechNtm, so da111 Dlff!felitrnenglin In dil!i1 Hetz.et'11ga4L*i gtfln~ nreht tu beitüCk~ichl:lgem 
sind_ Selbst 1'enn slcli Fnsoweit Unlltr$rihillde :iwlschan Aufwendungen und Erf6sel'l «geben 
so!llen, gleieh"'1 &ii:h itll!M grtJrltf1i~lch 1m Lal.if-8 d@t Regulletll11gapltrlod& metwa 8~. 
Wire 11~ ofeht :riet FilJI, e11tsl>thl14'ri de'.!"~11 Koiten mclll de'tl k~ti ~ am•ncer. 
Net:t~fefl:Mrs oncf wänm .aus dlilm!rn Grund abt:Ul'elinen (OlG Mtmeh@n, l?leschlus~ vorn 
(}7JJ1.2016, ~. fl:art 1115). 

1.3. Aufwetttfung~n fUr btttcgln8 Llf$t1.111gen...:. Bttnstlgea (!tb'M t.1;} .1.). 

CH!r Nt!1itle1n1ber matht kosten rar ~\l!i'Wi!tL~et'lul'W1nd G!l'fOdenftel'tMi·· lh Hfthe i;on  
. - §e1•hd Nl!ldi «!or ~llb~bur1g dtf Ktilllnpiaailtoo ist atl't!riticht!Jth efn l:)a~ Zt.im  

l3t11isjiltit nicht 999•ba", Aus Sidit ttlt Seedih.lhkittlrhft- :Sind die i>l!rt.xl~h~mden KDst~n  
valilt!!;1"1nd nlchl 8n@ttterinl:ngsfählg; 

1.4. PM!i ot1fttauf#1tnd tbtwtiti l6hn9 Mhd Oaltftlter (!J~ ; ;f.1) 

frt det 1<0$\enpMUIDh löhne Ur1d G8hll'let ~~lter1d. 

Bt!!i· den bl~ dwg&Rtellten Ztllühi'Ungen !t1 ~ RUtbteHl.llijeh tl8ndttt 81 stdl Ilm einen 

Plankostenanuti. Oie aetütksldi~ung ~rtiget Pla~wt1 II• gemlß § e Abis. ~ s. 2 
AAagV 8uSg&!chlot1en. 

Zu beeetnen fit •~erdtrigs. das.~ 1.,.lt der Vr.mrag de~ Ni.lifletteill:.lets ltbtrekt ~ u'1tl ~ :Sldl 
urri Kosten nach S1t Ab!i.. 2 S. 1 Nr. 9 AR~V hincJeft; der Nalt~bltf cetartltie Kml.t!n -

elit1nSti wie entip1echand• Erfiilfl -grundsl~M::h "*di dert Regeln der ARe9V ~flr\d ms~ 
chan k!11'1o und folgtk:h nld'lt bnch\'tiert ast Ai1.m1r1g1 tind detl,el die tatslctiNchen Koltl.rl Im 
.lewetflgon Jllhr einzusetan und "amAB dt!ll Regolr1 det ARl!QV in die E~•~itte ttttt· 
zubelieheh. Elril!I Ver!r.thle~ tlinir kot9h lh ~~ Jahtt! ilbi!r dfe Bltdung und A.uPKl-

!ung von ROtksli9dLltis-n im reguta1ormi-r tildrt ttilln.tg. 

Nlir Im BaalSf~ 201!:1 tatsäc~h a~rltltene P.rtanal11.t11lttkoßtet1: filr heilt! Ne&~ttelber 
d;rekt nngttu1te.tite Mitsrtlfl!ttflr könrten als dauitmaft rttcht btltihßtl11ti11r. r<:tisteriamell'e l'üt df'e 
driHe R11guMiiJMiQ8'9rtod• ~uaiiillJan werden. ~ 1!4tetid ~rnamren Pmonatzuuf~~n 
blllll@tell twar auf einer t:ridrsblk:l'len Ddet tonf\ietlt~ltbMn Vl!!1'~1nbst~. i:ll!- wr ~ 

31.12, 2016 abgiMthltissen MHde.n tst ~ ~!:end gemattl'9tt fr;:c'Mffi tlnd Jedoch ffti Buift~ 
jshr teusachr.ch t1Dc:h nicht eflgefailen t1nd §1!!1111!!11 ~it nfcht ffit' dll!' ~üm"'~·~ 
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riada als deuem~ft ntt::hl: t1eeinnt.1lib#. Filr d~S4! Personalzuaatnmteti la.t w"' ~bE!hJ· 
be:" ~· nacftdem, wann dt~ Kolleh flttdctlli<:h angefallen tll'KI, eftl!l Ahpah.\.ltig der Ertns· 

obotgtl!hze ab dem Jarr 2016 rur die Jal-n 201 eff. 119ch § 4 Abs. 3 Nr. 2 AFtagV wrtuneti-
men. 

Wt~ be~eit1 ertluill!rt wird r...t der Nettbetfitbflr durdl dl@se 'VC!rgelle'1s~se nthl bMchWl!rt; 
er 11111 die AhtJfjssung seiner eN;lso~tent. ne.m § 4Abs. 3 AR41gV l.V.m. fi11 Abs. 2 Nr. 9 
ARegV YOrzt.mOhmetl 

1.!5. 	 AufwendiJngon für sonstig@ bl!!ttlf!bllthe Ko&to11, dlvori Kott28-!hnuutbgl\b1tn 
(llfrer U.5;) 

01~ vom Netztie!rf!Hber g&lli!nd gem.f!lf:fltli!11 Atiftfendli~eh rur MbrttM.&it11'1!Ulbg;1tben ßlt'ld 

nidd 2u bl!tÜ~slchtlgeo, cia diese !imi ~dtl"!Ull9sc:io8tli00 zu den M1'sp"echendt!„ Eriö· 

sen atis ·Kanre!sioriubgi:tb.en darsteflfJ'fi; Diil eit d'~ Geme1.itlden für ffle EimlUrriifrig de! 
Redlts zur Bel'IUtzu"" Mtenfllttiet Vert~~ für tfle V@;1a~lhig tilid tl!ft ~1rleb Vof1 Lei~ 
tlrtlgeri eet!!fttten En~~te ~en den Nl!Jltmjt1t!!tn lt1 g~her Höhe ~n R•ehhung gfttlJ!.llt 
~olgltch iiande11 u s.lch tiel der t<onzriildriubpbe um l!inen tht'uhltli~ndel\ F'ri-tt.ti. bl!!!n 
Koiston müssen El1rflge in gltllctler Höh! entliJelien11.tetian. Er.P. K.rutten CUr Koottislfonll!lbt,ti!i-
ben waren ith1rrnia Wl!! dm ent!!lprechetlden Erlöse fü ethmhleh!!in, da die Net!entgette steh 
zuzllg1lch 1<oru:1P1sfan1•bgat1a "Yerelehi!n tmd loiofem ttne !artltklkhflgung In der! NettkaS·· 
tM .!3Bchfre11ld ist. 

u. 	 Rehts· und S.mtunr-&kDtten (!fffef 1.5.1.i) 

In ~etr Kosmnposltion Rt!etib- und ~rarung9'cä~ wurden die l(Cs!en rür tfe-n Olen!lllelster · 
swb AbrectiriiJllgsserW:e 9ri1bH ~)11ft~. lnst:sweil gelten die g~k:heli Gnmdsllm 
wli!' uriter Puril\t „1 1. AufwenduhO!n fllf dun:h Orttht mbn!cttte ~itttlebatUtmmg (Zffler 
t; 1.2.3.)" dhl!ll•t Arlfalglt hl!iefi~ben. 

1;7. 	 .AufW•nduriSfl!ln fUr sonltlge btrliit1bHt:t. K~n; dartun liphvrlng, ~rhung 
und Spenden (Zlffor U.1 t) 

Der NelZhelte-\bet mllcht kt:J$tt!n ftlr Werbtfflg ~11 l!inet Flöhe \l()nlllll In dt!r Ktl*tenßMf.:; 
tlcn ~Aufwefldunglli für ~tiri~ l:ll!Uietilk:tM! ~t:J!ten, de~ SS)On~hg. Wemimg und 
Sp~hden~ s•ttend. 

Oie Aufwt!nduhgen filr sriensont1t1. Weruuhg tii1d Sp.!nchm -slnl:f nlr:hl zu berütktlli:ttligeti. E~ 
hench!h tlt.h bei dttn geHertd gel'Mchten AurwerKlungen rur SodhAOl11iQ. WMbiJrig l1hd SP@H-
l'.!rm geMrwll um l<mtan, dll! kelt1e,_. .ßei\Jg wm Neb:b1'itieb eutwmen (~I. S3 Ahs. 1 s~ 1 

GasNEV). Spomotlny, Wetblltlg ti!1d SpeiidBh lind, ~ aie a'a kunt1f!flhn:illh9h~~ 

8elto!!1•on~ 
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r1UM1te ~ingeiBel.tt WBi'tll!!ll, ir1 det Nette-rtgdk1ttkUl8ttbtl nltflt berucblchtigl!tlglrlhf;. Aus ttöf 

nalilrtk:tien MonopolS1ellUng de! Nt!tibetrelbetl ~rgltit 1ECh, dtst Ml4c"8 At1fwtifitfurigeo ih · 
ren Im w&~rb'lcti~n tJmF~ld bMtefierKlen Zm!ct tri der Mb~t:ll!lftootiorr \ldh ~!'M!her

eln nlclir etnl~n können, tla tfil! Net.m..llzt!r ~elmiU!.111 kl.!!lrtli!! WMi'magllcflkett hll!lcttith 
kortli.utr'arl!mdt!n Nattbefmlbe-rn Hl!lbeti_. tler rnit We~a.ttll~htH9ri v.tbl.Mlden! itnl'gl!~rn 
lst - bedlr1gt th.Jtth tfas Mön~t l!!lnt! ~~lfefbers - rur ~ GtlflnetlOetrteb hleht @tfnt-
derHr:h. OI!! Vorlefte, tiefem 11& himf bhnerlli ldhlfat Natur si~. ~i~ ehtet liialm aseo!lier-
fen V~rl-'ii!b. 

u. Kostl'n Nt IEfnnlnrtb&tlcf.tigungeri (Zfff9• 1.~:l4) 

Ka!teni. die 1.tnt11r d!!tt Pbsitlctlen 1.6_14 .f~I~~ beltleblictie Atif'wettdl.Jirlgen, deYOn Elr1-
nMittrtbltrichtlgungeH) ~ !ltfl'ldtht werden. iihd ntit rl'll'l'1 6Ei~lcht~Uf19!flh1g, 
we„n e8 9lch um a.rtcfitlgung~ hn.. Abachtelbi..m~etl ~·h ~na*"bri~et rcnlenm~ 

hftndelt Uheiiblmgrtcii.e F11füerungen tl9g"ml "°'· ~rin "' sk:h um ~n 8ndg(}lttgen Forde::. 
rung5i.usf8i tumdelt d. 11. dii: BeltrelblJrtg dllltl Ftin:hthJhglb!tr8gti5 e1'folgi1H .ibgfff;h4Qs~l!ft 
wurde (blOW, frJc:hlllMe ZW.nggvotle"8di:üng od11t ltiltilvenmrif.lhreri l11Clrigafs M11tn!1 ei~ 
i;an~l!t). biuub4!, tiinaus !Dtit <tm F.:Ji~n' ~ner Versld1•turl9 gef1lri Forde~ousfilkl 

einet l<oatenen@ritP.tlnunt;i van Ablt:htallungen Mlf unelhbrirlgfk:htt l=ortl~ en'1eten-
Das Vdrllegen tm•lnbrh1gliehel' Forden.lngen t!t mm Nettbetredier eUlfithrlid't, onrP.r Ner.· 
TlUl"g cter Flmm du bi!bttoni, der Aeh-e det ~~i19Ult!hlhs, der- durchgetilhtttth Meß-
nahiitil!h Im Rehme:n der ve~chlen BellteibUng etc. d8ml~an. 

De„ Ne41.ttetreib~r mac:tit unter den Poslticnet! .1.5.1 • Eintetwedbetlttltlgungen· KOl~n In 

einer ~~ Qt!!tlt!hd EtlAumrun9en odef N11ch~iiil! detrll· "'°n:J~n 111tht ~.; 
legt. oitt BeectltUS:Skammet gehl dt!ivtiti •tis, da~ ee sieh bei den g91f1t1d ;.athlld11en SE!t.rt-
g~ rttcht l.JrTI AbsctKelbungtn atJf Fantal'llhglMl tldet Elnrel~etl~ung11„ ton l111f!k1w 

brlngOchet1 FortJertit1gefl t-andell Oie ~rt.Hd ;lamlich!en tte•rtge "Mteh tfa'1et ~lfSllrn:ti~ .ftr 
ktrzen. 

1.1. son~tJge betrlttblk::he At1twifidutt111n .; !h•n-.ttgea (llfflr 1.6.18 ) 

Oe1 Nellbttltt!ibt!t ll&t Kos~n in Höhe -von - ~ d•r ~11h!on 1.s.18 (SQnetl9! betnnb· 
N:hft Auf'wend~n - St'.JrigH!Jei.) QelletM:t getrt!mt ee1 den g11'9nrt '1fH1illl:hmi Roiten tmn-
dett -. ~~h um ~Sot'l~l! ~rlebtiche Au~r1dunge~zuru1m.ingi ffßtk1t8lh.lni!h ( R:lftflo:o 
ROl!ffZIN~ Fle>tstM>m Gii.ippif)". 

Oien Ko•t@n !lind otlr denn beri.lta:.tlchtl~sf'I.~. WMvi •• •lth Ulti S8'ir.htigu,.,gtil btw. 
Abechrelbttngett W.gen unmnbrtngtlcnet Forderungen ti~t. lh11k1bringf!Che l='ordehP.1~ 
llei:Jen 110r, wenn M 1icl1 tJm einen 9!1tJvllitgP.n Fomef\lngs11usfatl 111.r1diaU, tf. tt dl• Eki!tnt:-

s:.ell'!!:ti W<i 3~ 
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hung du Fomenmgsbttkagt!! tiflotgkJs ebg!HCtil'dlMn wuröe („sp'W. frttctd!oie Zl.\latig~wtl~ 
slrec~ung c11il!r lh!SOl~Tf11flf"f!n f'Nlnge-ls M11'ste eing~Mt). Olfiibtt tlfnal.ß steht <lt~ 
f::mtent eir'cf Vl!rsleherung !l'l!gen Fort1erungsaus4iiDe ~iril:r KD&tananfirkMriung "°i1 Al:f. 
scl1relbu.ngen aitf urt!!!inbrtnglitt11! l='orrler1Jt1gen lthtgel?i!n, Das VorMlgt!n uril!fnbrlngl~~ 
Fotdemngen ist wm Netztictrelbitt .aoafutvffch, tinh!t Nnnm.ing der rlriTIB. dH Deblrot~. dl!.-r 
H&r.e ~s Forden1'1!J!IDUSfel115; dai- dlltt:~fOl'Mten M•ßn•hmen im Re.hniett der vP.tstJchft!n 
SeH~bung l!!c darzul&ge~. 

Angatl~Jß wlitde .Je o.g. Rüek11ellt.lni:t eufgrttt1d der Netff~el•rtldlfön:iarung de$ lh: 
liDlwniverwartets CFllitxströml!l!!IOMnt) Im Sesmjahr gabltdet Auf Nachtal;la der Se1Jct1t..Jss-
tcammer gilb der N•b:btllrtltJ.er an, Hri J•hf 0017 eMien 'Vetgleit:lnsvenrag gaschbtsen .lU 

~abltn. E• w:Jrde d11t.1Jfhin ein Tell der gebllr:htttH1 Rückstellung ih AMtpruCh ge~. o-e 
Besctitusskammer hai dii! i::thr.k!delltir.g!.zufflhn.lncr 2015 "oltltAndt!I gn;um. Oem kturne11t, 
des~ die Rlir:bi9flungsl.ur~r1.1t1g !:U1111nttnt in HH~ daf k1 2011 e~t.11 h1amiipruchnahrttf' 
filr ai{lf: vt!rrawte Anerkennung iu Grunde gelegt 'Nh:l1h mil:Sete, l!n eh1Vlg\!tt21.lht!l~t'e:n; 

dass 0." Ab91clttim Blr1M Vergleiensvertl'1i\?M ai.r!t Sir::hl de.t Be~dih.ls&klinm~ kein effl.tler-
t~ Ha~~n d1u·s~it Ott Na~t:er hltt• vorlhtgend eine hbch-ttrien.rtmha Kl~run,i •""' 
stt~ben Mli!:1i!n und dor gialt•rid gtmabht• Bel1ß# Wlti" tJa+it.r Vof!~Ulndlg a. li:tirt.en. 

Oft Weit~ren macht der N1tmel.telber Kol!ilen In ~he 'iton -Efilt tn,ctWetlu$te In der 
Kott.e-npd1ftion -51)!1S1itl4l b@ttlibllt::fie Ai..d\tfettrlungen "' Sm1atrgeeK g~ll~nd. DIH:t sind ni.tr zu 
elllem FOnft@t •n"rtr~tiungslähi!;I; ~utihvt~ste entslel'Mih, wanh Atr1agengU\er ~tig den 
N~b V.rln"en und deb~i lti eihl!hi untttr dern Stk:11Wiart hriv. a@m kelkt.M~rii~ 
RMtwett l~d~ Praitll valiulieft ~- f!a1 d• e~ung des AüSgq&nMAus s:lhd 
lndlgtlcfi dfP. Kosten betiltibk:htlgur:g~fg. dfit srd1 ~ti1 Grunde cder der Hone naeh Buch 

w§tirend th!ir ~uliierun;11rs11.xle ~teil. oa Anta;engül1n jl!tfadt turtUndest fh btkhl~ 
1ortsch&r Hln!lcht ~ufgrüntf l'M!r gietniß § 6 Abs. 3 ARegV 9rmlffllh!m 1<$pl\81ko1htl1&iht\.igs 
dP.n Netzbetrieb mcht vorze~ig verlllsnn. sundem ptanm.tßlg at>gndtrleben Werden. ~l der 
Buchv@ff\JSt nicht •n wir« Höh@ „Oc~ak!~fltWg: 

Dem Budge~&da'lken fo!U•nd b&tr1.u:mte1 die Beeehh.issk1t1t1mer en Fonftel in !-18he von 
- der getl:Md germithf9'1 ~niJ9te e~ engemetnn. un-t m691k:he~lt.f rqula-
torisch n~chr tn Glnte aurge!angana Blie::futlth.ia1a llTl t.iite dM d~~t•n ~egulh!run~perlo~ 
at.ii:ruglelr.hen. 
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2. 	 Kalkulatorische Bewenung d~s Sachanlagevermögens sowie ErmilHul'lg 

d&r kalkulatarlsehen Absehrelbungen 

Zur Gewährteistung ~nes laogfrisfiig angoki9teo, Jefsb.mgsfähigen l.Sld z:uverßssigien Netzbe-

triebs ist die Wertminderung Wf" betriebsnotwel'iCftgen Anlagegtit.E'!r als Kosrenposilion bei der 

Errmmung der Netzkosten in Ans.a1z zu bringen (§ 6 Abs. 1 S. 1 GasNEV}. für di! Ermittlung 
der k.a!kulatocischen Absi::ITelbungen und dot ka!J;.ulatoriscf}efi Eigenk~pilafvetzfns1.mg ist die 
6e:stimmung der kc11ku1atoris.chen Restwene des Sacl'ianlagevermögem:. Mfon:Jerlictl. Bel der 

Ermittlung der kalkulsk:Jrischen Absehreibungeo isf gemäß § 6 Abs. 1 S. 3 GasNEV zu lJn-

lerscheiden rmch Anlagegütern. dre vor dem 01.01.2006 akCMert VAJrden (Altaniage}. und 
Anlagegütem. die .ab dem 01.01.2000 akUWert: wurden {Neuanlage). 

Bei Alrarilagen werden für dell eigenflmmzlertE'.ln Aflteit des ArW!lgeveirr'.lögerl5 (maximal 

40 %) Tagalineuwerte ats B.aSis für die 'Neitf!ren aeredmungen lleraflgezogen (§ 6 Abs. 2 

S. 2 Nr. 1 GasNEV}. l:M- T~UW'erte werden mlllels lnde)(ien.i09 der l'listorfsctien A.'l-
scllaffungs· uM Herat~11ngskoslen ermittelL Für defl fremdflnantierteti Anteil des An~e

vermägens hlldA41 die jewailjgen f:lis:torisehen Anschaffungs- und Hersh!lungstosfen den 
Ausgarigspunkt für die weili!!re Wertermittlung {§ 6 Ab:s. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV)_ 

Die kalkul~torischen Abschreibungen der Neuan~gen sifli:f gern. § 6 .Abs. 4 GasNEV ausge-
henel von den iewelrigen liistarisctlen An:sohatfung&- 1.E1d HerseeHungskosten nach der linea. 

ren Amlchreibungsmethods J.ehresbezogecJ r§ 6 Ab~. 5 S. 3 und 4 GasNEV) zu ermilt-ein. 

Gemäß § 6 Ab!i. 5 GasNEV 5400 seit dem 1 .1.2004 die k;aJJc:ulatorlschen Abil':iohreibuogen für 

jede Arllage jätlrllc!'I auf Grundlage der jewei'fgen ~rieh!!ige'NÖhnUctien Nutz.llngsdauem 

nach Anlage 1 (zu § 6 Ab~. 5 S. 1 GasNEV) vorzunehmil!llni hierdurcb konnte es ggr. zu ei-

nem Wechsol der NuCzunssdauer kommein. 

2 .1. Hinzurechnr.U'9Bn durch den Netzbetreiber im Sachanlagevermögen und bei 
den BaukostanzuMJhilssen 

Per Netzbetn!!lber hat mit Hinweis daralif, das.g die Beschlusskammer in ·der zweilell 

Regulierungsperiode im Rahmen der iäMir.hen Anpassungen der EOG die Erträge aus der 

Auflösung von Baukostenzuschössen unt.er öer Arinahme der dsländigen Passi\iierun.g 

na.ch oben korrigiert habe. die bisherige Praxis betreffend die Pa&srviefUflg von 

Baukc.&1.tmZllscilOssen kalkulatorisch bSfelnlgl. Die$t! hat er in der VergangenMif für die 
Anlagengruppe Rohtleilungen!Hausansch11JSSleltung9n F'olyathylao. {PE-HO) für das Jäht 
n5tht passivisch ausge~. sondern die Anschaffungs· und Herslelh.tr195kosten 
ents~recher-d um die erllaltellen Baukostenz.uscilüsse gemindert angesetzt (sogenannte 

aktivische Abs~tzung). Im Erhebungsbogen !iat er (at159ehe11d von den handelsf~llttichl;!n 
Ansch8ffungs· ood Herst&!lr.Jtigsktmen für dje Jahre 2003 rür die o,g. Anlage119ruppe) eiti;l 
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Hi~21.1rechnu119 beim Sactianragevermögen in HOtie vori 203.768 € YtJrgenommen. 

Oie Besc:h4usskammer t\at die5es Vorgehefl rückgängig gemacht und fediglfch die 

handel!>raehtlich testiatt!n Anschaffu~ und HersteMungskoster angesetzt sowie zu 
Gunsteri das Netzbetre1bers nur die hanaetsrEn:tttlicti passivferten Baulms'tP.JlZUS.C:hCJs.se W1 

Ansatz g~bta\:ht und auch nur irlsoweit Enrage a1JS der Auffösl.lt'ltl!':I V011 

9aukostenzusc:hussen beruci<:stc:lll.ögt. Dies begriitlC:et slcil in § 6 Abis„ 6 S. 6 GasNEV. Denn 
bt!~ der VOfgehenswo~ des Netzbetreibers k.snn nicht ausgeschlossen \Wräen, (f.aes es zu 
Abst;~ibungen ooter Nufl kommt 

2.2. Historische Anschaffungs.-- und Herstellungskost&n 

Die hfs.torlS(;hen Anscfniffi.ings.- und Herstefloogskosten sitld 4n § 5 AM„ 2 S. 2 Nr •.2 GasNEV 
legal definiert als die im Zeilpuflt(t Ihrer Errichtung ets•matig aldiv;erten .Aruschaffungs- und 

Herstefttmgskoster1. 

Enlsciieidend bei dtir für öte k:alkt1f.alorische Berechnung des SadiamagevermögE!t"ls rel~ 

vanten Anscnalfung:s- und Herstelimgskos!en h'le!i Alltligeflgutas i~. dass sie den hlstori-

~ci1en Anschaffungs- und HGrstalltlngekcslen ernsprechsn (Vgl, § 6 Abs. ~. 4 GasNEV). Oie· 

5e Vorgabe verbietet es M.pw.. An~ch{;lffungs· und Herstellungskosten durCl't aine Rückrect\-
nung anhand ieilnaher ubllcher Anscliaffungs- und Herstelungskosten t.Jnfer Einbeziehung 

qualltaliwr Vel'ärtderu~ell des zu betrachtenden Guteti :zu ermtttem. Oie Besctilusskamrner 

geht davon aus, dass die an!:1egebenen Ans.chaffungR- und Hers.tellungefl:os!en C9r Höhe 
nath den hislorisch@on Anschaffungs- Ufld Hett;1911ungskosten entsprechest Die BP.stlhluss-

kammer bellätt sich \tOf', die Ermitth.mg der angegebenan Anschaffungs- und Hetlltel11mgs-
koscen emer weiteren 0tierpt"6fung zu untemehem, Sollte s.ie. hier~ zu der Erkenntnis ge-

langen, dass die vom Netzbetreiber ftJf difi Ermittlung der k.alkufatorir.cheo Kosten zugrunl'.J& 
geFeg•en errec.hn8ten Arischaffun~ ~er Herstetlungsl<osten nictll den h1$torisclieri Am~ctiaf

fungs- -und H~r:steUung~osten emsprecheti. wird sie 'Va'1 ihren Rücknahmebefugnissefl 

Gebrauch machen. 

Nach § 6 GasNEV bildend~ feweilige11 historischen AnscilaffWlg~- 1..1rld Herslellunigskosten 

den Auggat'lgsp1..mf(t für die Wertbestimmung des. Sachanlagevärmögens, insofern die In Re-
de .slehenden Vermf%}enslelle bef~b:st'lotwendig sjrrd, Nicht be~otweodjge Vermögen-

steile ßind n..mt anzusetzell. Zum notwenttigen Betriebsvermögen gehC1an nach allge~ner 

Auffassung nicht nll?" Vermögensgegeflsfärlde. dte unrnKtelbar c:Jern Be,rlebszwe.ck dieoen. 

Vletmehr genügt es. wenn der VermögenSgeQensh:md mlrte!bar dam ee.rieb dient. 

Nicht :aktivierten .sondern z.. 8. über lllStsndllaJtungMIJfwänd fmanzieJ1en Vermögoensgegen-

s!anden feh1t tlie Ansatzfähigkeit schon dem ßrunde ooch. Da unlerstent werden muss. dass 
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diese Betrilge In der Vergangenheit schon Wiedervertt;en1 wurden, ist der Netznul2er mcht 
durch erneuten Anr.at.:z: als Am~cnffffungs· und Hemeni.1.-1gskosten zu betast9f'l. 

2.J. N~auf und vergt~icl'lbare FalJgestaltung&n 

Gemäß § 6 Ab&. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV isl bei der Ennifllt.11\Q der kalkulatorischen Abschrei-

bul")Q~m für den 'remcfflnanziertnn Anleil der Altanlagen und gem. § 6 Abs. 4 GasNEV be~ den 

Neuan~ageri von den jeweiltgen. Im Zeitpunkt ihrer Ertich!oog ersfmaljg akll\l'kmen .An.~1'!3f· 

fungs- und HersteJl1J11gskoisten {.,historisctloe Anschafftlngs- und HersteNungsko1ilen") auszu-

gehen. § 6 Abs. 6 GasNEV untersagt eine Abschrti!!ltlung ooter NuM aufgrund ~Wie<:lerauf-

&ebens kAlkulalori&:her Restwer1e, insbesondere auch im Falle einer Veränderung der ur-
sprünglichen Abs4::hreiboogsdauer. N.aeh der au5drückfrohen R&ge!orir;p des § 6 Abs. 7 Gas-

Nl:V gilt r1es Verbot cler A~llrelbung unter Nul ungeachtet einer Änderung der Eifl~n!um~ 
vsrhältnisse oder der Begrun<lung Vtlf1 Schulcfvemällnls$en. ln den genannten Vorscllriften 

kommt die eindeutige gesetzfiche Vori;Jabe zum Ausdrucic, Cla:Ss eill Neb:kauf oder VMgl~lch
hare Falfirestatlungeo nicllt 2.t.I t!'ln.ar ErhOOung der berucksichligungsfähigeti Netzkos-:.en 
führen ösrf. Insoweit hat der C~s.e1zgeber deri 1ntete.ssen der Netznutzer an mögtichsl g~rin
gen Netzkosten dein Votrang eingerät.Jmt Ihre saclilicne Grundlage findet ötMe gasetzgebe-

risc:he Entsctleldung 1n dem Charalcte!f d~ EnergieVflrsorgungsne-tze a•s nalurliche Monopo-

le, die- dan Netznutzern regelmäßig keine wettbewerlJflchen Ausweici'!möglicilkeiten Jassen. 

Für dffi Fall 't'on Natl'käufen ist dem~ntgprechend feslzutial!en, d~Sli ein Am:pruen eines 

NetzhEtreibera, bei der Ermittlung der kalkut.atori:schen RestW!1'te den KalJfprets für el"n'OrlJe-
ne Netze· zugrunde zu legefi, nicht beMetlt (6GH. KVR :35Kli' - SW Neue;tadl ;!.!td.W_, 

Rn. 47 ff.). Nach § B Ab-$, 6 GasNEV dOrfen die Ab$chr4;1ibungsgrundlagefl nfcht verändert 

werden, was bedeutel,. d9$S da!ii Abscilreillt.mgsobjekt nur einmal Lllld ohne Erhöhung der 
Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden kano. Die- Reig-eklng des § 6 Abs. 7 ~NEV 

slalll überdies ausdn..1cidlch Ki.at. dass de5 Verbot elller Absehreibong unter Null auch im Fal· 

le l!f~ Elgentümerwed'lsels g411. Damit witd bei einem Verkauf eine Vl!!lränderung der Afr. 

schrelbung:ggrundtage ex~ ausgeschlossen. Auch aLtS der vieffadl herange.z:ogenen 

"KRuferin:g"-Ents(;heiodung des BGH (BGH, KZR 1.2197) kilgl rnci"ili:i :anderes (:s.o explizit für dla 

worlgteiche Sb'ornNEV: BGH. K\IR 35I07 - SW Neust&dt a. d. W., Rn. ~7 ff.} 

Oer Netzbetrniber hat keine Angaben zu tJtwalgetn Netzkliiufen gemacht. Oie Beschlusskam· 

me< i;Jeht daher dawn aus, dass Ne~äufe durdl den Netzbelrttt'ber n!ch1 effoigt siruf. Sie 

behält sich efne Rür.J<:nahme oder emen WidemJr der Festleg\Jng der ErlösobeTgrenz.en für 

den Fall VOI". dsst> der Netztie~r in der Vergangenheit einen Netikauf getätigt haben 

SQJ!re. 
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ZA. Tagesneuwerte 

Gemäß § 6 Ab:s. 2 S. 2 Nr. 1 GasNEV ist für die Ermitttuflg der kalkulatorischen Allsehtt:il-

bi.Jngen des eigenfinanzierlen Arlleils der Alt.anfaget'l - ausgeheNi von detn jeweiflgen Ta· 
gesneuwert nach § 6 AbS. 3 S. 1 und 2 GasNEV - die Summe aller anlagenspe2if1St:h errnit.-
ter~en Abscflretbungsbelr.äge z.u Grunde zu leg.an. Nad! § 6 .Abs. 3 S. 1 GasNEV ist der Ta· 

gesneuwert der unter Benkksictl~ung c!er tect111ischen Entwicklung maßgsbfic:'1e Ansctiaf~ 

fungswert 7um jeweiligen Bewerlungszertpurtkt. Oie Umrechnung der hisloriscnen Anachaf.., 
ful"'Jg5- und He~telh.mgskofö!~ ·der be1riebsriotwendlgen Anlagegüter auf Tagesneuwerte tiat 

unter Veuwendl.JllQ von lndaxraitieri des Srattsllschen Bundesamt.es nach §§ 6 Abs. 3 S. 2, 

6a GasNEV zu erfolgen). 

Gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 f. V. m. § 6a Abs. 1 GasNEV sind r~mff? Indexreihen des Sta!isü-
scnen eundesamres t-er.anzuz~hen: 

1. 	 für die Anlagangruppen 1.2 Grundsfücksanlagen, 1.3 &triebsgabätide, 1.4 Verwa~ 

tung51gabJiude, 111.8 Gobäude. Verkehrawege und V.9 68bäl.l'de (Mese-, Regef.. und 
Zähleran1FJHen} der Anlage 1 die lnde~reit!e Gewerollctie BeirlebsgebätJde, SAulais· 
lul"\gen am Bai.Merk ohoo Umsat:zstEu,.1~r (Steti~ Bundesamt, Fachserie .17, 
Preisindizes für die BsuwlrtSchart); 

2. 	 !ür die Anlagengrupp!!! Roh„leflungen und H:aUS3nscllluuleitLrngen IV.1.1 Stahlte~ 

tungeo PE ummanlelt. IV.1,2 Sta:hHeilungEm kattiodiach gesctulr;rt, IV.1,3 SlahHaitun-
gen bitumiert. IV.2 Grauguss (> ON 100), IV.3 Dukliler Guss, IV,4 Pofyethyen (PE-

HD} und IV.5 F'clyvinyk:hlorid (PVC) der Anl:lgie 1 die •ndexraihe Ortskanäle, .Beuleis· 
rungen aM Bau'fl'Bfk (1'iefbau}, ohne Umsatzsteuer (S1atlstis!::he$ &lndesamt, Fach-
serie 17, Preisindizes ffü d.e Bauwlrtschaff); 

3. 	 für die An~gengruppen IV.1.1 Stahllef4ungen PE ummsnte!t, IV.1.2 Staf'i.leltungeri 
kathodisch gesclliltz.t und IV.1.3 Stshllejh.J~ bilumierf, tief' Anlage 1, die für den 

Gash'a!l'Sporl mil e<oem Druck größer als 16 bat ausgelegt smd, a} die lnde:xrelhe 
Slahlrolire, Rohrform-, Rollfver'$Ch1USt1~ und Rohrverbindungsstücke aus Eisen und 
Stahl (Sratlsfr&ches Bundesamt. Fechsesie 17, fndex der Erzeugerpreise gewerbli-
cher Produkte) mit einem Anleil von 40 Pro:zerit und b) öte lnidexrejfle Ortskanälä, 

Bauleistungen am Bauwerk {T.lelbau). ohoa Urm;a~er (Stafü~lischei;; BuMeS'aml. 
Faclieerie 17, Preisindizes für die Bat!Wtrtschaft) mit eil'M:!ltl Arrte~ von 60 F>rwent; 

-4. 	 für ene übrigen Antageogruppen, mit Ausnahme der An1agoogruppe i.1 Gruni:Jslücke 

d&r Anlage 1, der Index: der Er.?:eugel']:Jfei$e gewerblicher Prod1Jld.e gesamt (ohne Mi-
l')fffalöfefzeugl'lisst!!) (Stalistisct'ies Bundesamt. Fechserie 17, fndex der El'ZE!ugar-

prei~e gewe:fblicher Proitukm). 
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§Ga Abs_ 2 GasNEV besnmmt, dass, :sofern die r~ Absatz 1 genannlen lnda:icreiheo des Sla-

füdischen Bundasamtes nictit flr den nol'wttndi!;]ell Zemaum der VergarigBl'lheit verfügbar 
sind, der Ermittlung dar Tage:soetJWerte Ersatzindiel(feihef'I :zu Grunde zu leg:en sind, öie mfl 

den in Absatz 1 genenn!en lndexreUlF.n 'ZlJ v~rketten sind_ Abs::iifz 2 regelt nebe11 den zu ver~ 
1Ner1denden Ersatzrell'Mtn dit; Verkettungsmethodik. Hierbei wen;fen VerkettJStgsfaklOrarl be-

slimmt, tfi~ ;iidl ;ewmls aus det DMsion des am ·wertMten in der Vergengemelt liegenden 

lndexv1ertes der lnde'll;reihe gemäß Abs.ä!z 1 dl.lfCh den lndexw!trt dar Erliatltnde.xreile für 

dasseNle Beobachhmg$filtir ergeben. Die Ers.at:mdexrelhe wird jewetlls mil dem Vefket-

tungsfäktot multipli:4fefi und dackJrch umbssrert. Dies rünrt daz:u. dass die Pl"f!isänci-on.mg 

unverändert bfe.ibt. Dia Verketturigsmethodik enU,;prlchl öer Velt.ettungsrneltmdik Wi den Er· 
läuten1119en des St.aOstischen Bundesamtes :zur Fachserie f6 uf\d 17. 

Es sfnd f~e Ersal:zindexreihefl heranzu:zJehen: 

1 . 	 für die lncfexreltae Gei.verbliche Beitriebsgebäude. B1M1'etst1.1t1gen a;n Bauwerk, ohne 

Umsatzsteuer a) für dell Zet1raum von 19&1Dis1~ die tndexretlle Gewertriel\e Be-
1riebsgebiiiude. Baukm.fungen am Bauwerk, mit Ums:alzsteuer (smtislisdles Bundes-

amt, Fa.chsetie 17. Preisindizes für die eauwirts<:l'lart} uncl b) für den Zeitraum vor 

1958 die Indexreihe W;edethetStellung:swertf!I fiJr 191311914 arsteUll':!! Wohngebäude 
(Statislisdies Bundesamt, .fachsarie 17, Preiflinclizes fOf dle &luw.risctiaft); 

2. 	 ror die lndent!ihe Ortskanäle, Bauleistungen am BatJ'We1'k (119fbau). ohne Umsatz.-
s1euer a) für mm Zeitraum von 1Q58 bis 1968 die Jlldexreihe Ortskanäle, Baulelst\m~ 

gen am Bauwerk (Tlefuati}, mit Umsatzst~er (Stati5lis.c'hes 6unde&amt, ~achserie 

17. PrelsindiZ&'S Cir die Bauwirtschaft) und I:>} rür den 2'.silrsum var 19SB die lndext!'i-
he Wiede-rl'u!rstarungswerte ·für 191311914 erstell!& Wohngebauda (SCatislis<:hes 

Bundesamt, F~le 17, Premdizes für die BauwlrtschaR); 

3_ 	 für die {ndexreihe Stahlrohre, Rohrform-. Rohrverat:liluss- und RohYerbindungsSlü-
cke aus Eisen und Sla~ e) für clef'1 Zenraum von 2000 bis 2004 die Indexreihe Rohre 

a!Jf; Eisen oder Sta:~l (Stalistis<:hes Bundesamt. Fachsefle 17. Index Erzauyerpreise 

g~rblicher Prodllkfe-). b} rur dien Zer1r~Ol'!1von1958 ~ 1999 die lndexn!ilhe Prä~ 

sion&!ilahirohre. nahtlos und geschweißt (Slalislisdlas Bundesaml, Fachserie 17, lnM 
dex dl!!lr Eni;iugerprelse gewerblicher Produkte) ood c) für den Zeitraum V(lr 19438 die 

lflodexreih~ 8sa-n und Stahl {Sratistiscties 91.l"ldesami. Fac'hsefle 17. tndsx doer Er-

:zeugerpreise gewerbfk:her Produtte); 

4, 	 für die Indexreihe der En(!lugerprerse gewerbrtchef Produkte gesaml (ohnll Mineral-

öler.zeugmsse) für d&n Zeitralln'I vor 1976 die lndeicraiiie der Eraeugerprfi!i:se gei,wr!J.. 

Jicher Produkte gfl,saJ'lt (S\atistisoties Bundesamt,· Fachserie 17. li"ld't:lx der Er.z:euger· 

preise ge.werblK:her Produ1de). 
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Aus den in Absatz 1 und 2 Qeflannten Indexreihen werden gemäß § 6a Abs_ 3 Ga.sNEV In· 

dexfcllctoren beslimml Der Tagesnell\\lert lm Sasisjaflr eines im .Jahr t angeschafften Anla· 

gegut&s ergibt sich durch die Multiplik:atlon dQs JndexfaklOfS des Jatires t mit d~n hbtori· 
sGheri Anschaffungs· ockir Herstefl~mgskosfen. Der frw:iexfaktor des Jahre.ri: t erglbl sich aus 
dem Ouotierllert des •ndcxwertel,j des Ba:slsjanres ood dem Indexwert des Jahres 1 lind ist 

au.f vier Nctc:hkCll'flmEtSteflBn 2u rullden. 

Gilt das Basisjahr lO ~ 5, e~glbt sich d8r Indexfaktor des Jalws t aus dem Quotienten des 

lndexwenes des Jahres 2015 und dem lnde:a:.wert des Jahres l Mullip~ert man sorniC 'den 

Indexfaktor des Jahres t mit dam lndexwen des Jahres t, ergibt Sff:l'I det lndeJ1.Wen des Jah-

res 2015. Der lndexfak1or für das Basisjahr (hrer: 2015) betriigt somll 1. Bei Arllagegli~em, 

wttlche im Jahr .2006 bis .2015 angescliaftt wurden, hal'l(lett es sich um Neuanlagen, so d.aMii 
hierbei gemäß§ 6 Absatz 4 c:Jer GasNEV keine Ber\lcli:sichllgi.mg ni Tage~iieU\'l'Brlem erfclgt 

und ein Fakto"vert rür diefi& Jahre nicht bienötigt wird. 

§ 6 GaeNEV siM!t vor, i;Jass rl.it" die Rohrleitungen aus Stäni (Anl~gruppe .V.1_ t-lV.1.3 

der Armge 1 dP-r GasNEV} Indexreihen zu vetv.Jenden sinij, d.le vom jeweiligen Drude der 

Leitung abhängen. Fur Ratir1ei\1.Jngen aus Stahl \'On höcllsteos 16 bar, lgl hismadi am aktu-
ellen Rand die ltk:lexreihe .Ortsll:anäla. B:auleis:tunge.n am Bal.lil'll'erk (Tiefbau). ohne Umsatz· 
ste1.1er" (vgl. Slatlsllsches Bundesamt. Fachserie 17, Prels.inclizea für dffi Bauwntschafl) an-

ZIJWElnden- Für d;e Slahlrohrielh.mgen, die für den. Ga51ransoort mi~ einem Druc:k: große! ats 
16 bar ausgelegt skld. ist ein Mischindex 3nzuwonden, der sich zu 40.% .aus der lndexrelhe 

„statrlrol'tre, Rohrform-. RolvYersclitu:ss- und RohrverbindungsatOc:ke aus Eis&.n und Stattr 
{vgl. Statisttsches Burxlesaml Fachserie 17, lnöex: der El'U!ugerpreise gewerblicher Produk· 

!e) ur.id zu 60 % aus dB" fndexreihe .Ol"t:!lkariäle• zusammensetzt. 

Die zur B:a.sfimmung von Tageme1.M1er1ern1uf Basis d&:!; Jahfes 2015 relevant.eri Preis.lndi-

.l:e$ sir:d erJäutert U!'ller www bundesneU!aoentur.d$!! > Beschlusskammern :> Beschlussl<arr.-

mer g > 1-lil'l\WIS~ und Leitfäden > Preisindizes. 

2.5. EnnitUung der kal1mläl:orls.chen Jahrestbsetuoibung 

Oie j;ähr1ichen kalkutalorischen Absdveibl.M'tgan ergeben sldl ·aus dar Summe dar Eirlze!a.D · 
achreibungen alter Sachafllagan. Hierbel lsl zwtsch&n Artanlagen {VOf dem OHJ1 .2006 akti-
vt811) utKf Newnlagen (ab dem D1-0t.2006 aktillfert) zu Ul'ltarsche!<iEi!n- Alt· und Nfluan)sgen 
unterscheideri sich dadurch, dass für trigenfinanzierte Altanlagen - im Gegensertz zu den 

Neuartlagen - eine Bewertung euf &$15 oor Tagesn@l.l'W9rt.e gemäß § e Abs. 2. 3 und 4 
GasNEV 'llOm.Jnehmen ist [);e- ~alkufa.torisc:hen Absch~bungen sind g9111, § 6 Abß, 5 $. 3 

Ga..5NEV jahresb!!Jmgem z11 ermJtteln. Damr iSt tta<lh § -6 Abs. 5 S. 4 Gas.NEV jeweils e;,, Zu· 

~nQ des ~gegute.s .zum 1. Januar d~s Anst:haflungZljalves zi.rgrunde .zu 1&\J9f1-
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Grundslücke dürfen nleht a~sd:Jriel:len werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV folgt, dass 

GrundstlJcke im Rahmen der k8'kulatat'isdien Eigenkaptta.Netzirnru:ng zu hislorisehien Art· 
schaffungsk(Jslen anzusetzan sirid. Planmäßige Absoon:ribung&n slnd "acll § 253 Ab!i. 3 s.. 1 

HGB 11ur für selche Verrnögam;gege11~änd.e zufäflsig, deren Nu.1Zt.Jng zeitlich begrMJZl ist, 
wobei 'Qicfl die zaitlictie Begrenzung der Nuttu~g aus der Sgenart dl!!s Vermägeflsgegt;m-

stanck!$ ergeben. mua!I-, wBs bei Gruodstiicken gerade nleht der fall Jst. In der Kc>nseqt1enz 

sieht auch Anlage f zu § aÄb9. 5 S. 1 G.!sNEV für Grundslfieke keine begrenzh! Nutzungs· 

dauer \/Or. SCFNl:rit daher il"I sbst:hrell>ungsfähigen Posilion61'1, wie z:. B, Baulerl. Gn.md· 

stildtsanteiJe e11thalten sind, müsseri diese Pnei,iooen um die Grundstüd<$DJ1leile gek\Jrzt 
werden. 

2.5.1. k'.alkullltorfsche· JahreSllb:sehnribung für Altanlagen 

Dia kalkutatoriscfian Abschrelboogen cf(!f AIU!nlagen sind unter Berücksictnigung der Eigen· 
'Kapitalquote nach der linearen Absct'lreibungsmefhode ZtJ etn"ritleln (§ 5 Abs. 2 S. 1 Gas-

NEV}. Der elgenflnanZierta Abschreibungsanteil der Allanlsgen ist der .zu Gnmde zu legende 
R~twert zu T~neuwenen multipliziert milder Eigenkapitalquote und geteilt durc:h die 

anwendbare Reatnutzungsclauet; dar fremdfi~nzlerte Abschreröungsarltell oor AUantagen 

ergibt sldl aus den relevanten Res~en, tu hisklriscllen An~haffung:s- und Herstelh.Jngs-
kosten multipfl:Mrt niit der Fr~fquokl und geteilt dtlr<:h die anwendbare RestoYl-

zungsdauer (§ 6 Ab$. 2 S. 2 Nr. 1 i. V. m § fl Abis.~$. i urxl 2 GasNEV: § 6 Abs. 2 S. 2 
Nr" 2 GasNEV). 

Die rechnerische Ermi11Jung der Jahresabschreibungen ist für dfe Kalkulation nach GasNEV 
dt.1'Ch § B Ab!I. 2, 5 L V. m. fj 32 Abs. 3 urKI § 6 Abs. B S. 5 GasNEV geregelt Der kalkulst:c>-
risctie Abschreibungsbetrag etner Artanlege ist n:Rch fo4gender Formet 21.J ermitteln: 

~~---ibiJ_ri~_._R_•_~_c!.'lW_„_WJ_;;~-5 KEK~+ .=.ew-2~-AMI-:-:~ ~~el 
Hierbei ist dle Restnut.tungscf.auer des AntagegutM 1 (R9'Stnut:zungsd;mer;} gteidi öer Diffe-
renz aus der Nut.amgsct.auer nach AnlEtge 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV uod der Anzahl der 

ve1:ganger1t1n Jalire seit Errlchlung des .Aril.13ge.giules. tn der Formet besciveiben der Re5twert 
TNW.t den k:alklltaloriscllen Restwert der Anlage i zu Tagesneuwerten und der Restwert 
AKIHK,i d'en k.alkulatorisi;:hen Restwert der Anlage i zu Anschaffungr.- und Her-

stellurigskosten. 

2 .5.2. Ka lkul.atorlsche Jahmsa.bsdmffbung für Neuanlagen 

Die kalkulaeonschen Abgchreibungen der Neuanlagen sind alJS:gehend V1;1n den jewe;tigen 
l'IJ:stonsclren Ans-cha!fungs- und H9ralellung&k09!efl oadl der llne3tert Abschre;t::iungsmetho" 
de zu ermitteln. Oie kalrulßlorische Jahre-&abschreibung ergfüt sich demnach atis dem Quo-

sene ,s 11tm ali 



- r-.·~ttT ...ERTRAUUCHE::S OOKUr.Em -
V~<;«i~nlN!itkl!im! i!etri't~- u. Gc::cl'lllllS~llllni~~"' 

Anlal:J(l 1-NB 

tienten der his.t:Qrlsctien Ansct-..a.ffuflSrS- lJl1d Herstellungskosten lind der nach Anlage 1 zu § 6 

Abs. 5 s. 1 GasNev gewählten NulzungsdalJB(. Elr'H3o Bewertuns auf Basis def" Tsgesrtt!u-

werte enlf!lll für Ne1.Jenfagen gemäß § 6 Abs. 4 Ga:sNEV. 

Oie rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibuosieo Ist für ~ Kalkulation nacti GasNEV 

durch § 6 Abs. 4. 5 und 6 S. 5 GasNEV gMegett. ber kalkulatorlsche .Äbsciireib1.mg&terrag 

einer Neuanlage ist demnar.ll ef'JISprechend folgentter Formel zu M~tt~frr 

K:a.Ik.Jahrcsa~c:breibung; = ~ 
~. 

2.6. Ermittlung der kalkufat-or;scheri Restwerte dENS Sachanlagevennösans 

~ k:alkul~torisctieo Restwerte zutn 31 .12.2015 ennitt~n sich auf Ba~ der mtorisctien 
Ansclla.ffungs- und Hers1elh.tngskooteri ooter Abzug der vom An.scllC!rfungsjahr bis: zum Jahr 
2(115 -entstandel"l'P.n kalkulatorischen Abschreibungen. 

Gnmcftage flw die ErmiHlung der kalkutatOOscheo Abschreibungen ist § 6 1. V. m. § 32 Abs, 3 
GElsNEV, GnJfldsätzlich gllt. dass jährlidl alJf Grundlagtt der jewe!iligen be4rlebsgewöhnlichen 

Nutz~gsdauem na.::ll Anlage· 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV linear abzuschreiben i5t uoo diB 

je\Nells fOr eine Anls9e in Anwendung gabrachte :be•~ewöhnliche Nt.ttztJnr;rsdauer mr de 
Restdaul!'r ihrer kslkulatOOsclien AbschMit:Jun;g unverändert zu lassen Jst {§ 6 Abs. 2 und 5 
GasNEV). 

E:s wen:len dre vom Netzbetl~bGr aog~benen Nutzungsdauem Zll Grunde gelegt sofern 

.sich dios.e imlerhalb der Spanne der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 s. 1 GasNEV befinden. Liegt die 

gewählte Nu12ungsdauer unterhalb des ooteren Wertes der Anlege 1 zu § 6 Abg. 5 S. 1 
GasNEV. wird der unklm Wert der Anlage 1 2u § 6 Abs. 5 S_ 1 GasNEV zu Grunde gf!Jegt 
Liegt die gewiihH:e Nutzungsdauer obethalb des oberen Wertes da Antage 1 zu § 6 Abs. 5 

S. 1 GasNE:V. wird der 4Jbere Wen der AnLagl! 121.l§6 Abs. 5 S. 1 GesNEV zu Grunde ge-

~t. 

2.7. 	 BerücksTchtigungsfähige kalkulatorische Restwerte und kalkullltotiache Ab· 
scftrelbungon d~ Sachanlagevenntigel'l!J 

Ote kallwlatorisenan Abschreibungen des Sac:bar.ia.g~vem'lägBns ergeben 6ich aus Ank'lgo 
S.NB bzw_ Anlage 2.1-NB, wobei die kalkufalorischen flibscnrd::lung.en zu Anschafftmgs-
und Herslelk.Jngskosten (für NetJanlag.en) und die kalkulatorischen Restwerte zu TarJ!!Sneu· 

werlen (für Alhtnlagen) - jeweils gesoodMt für den Antei, det 1;u,1f d;e FK~ und EK-Ouote eril-

fälrt tJnd et:>anf'alls gegliedert nach Amgengruppen - separat aü19ewieisen werder„ 

$~1117 YCf1 J5 
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Die Anfangs- und EndbB&Lände der kalkulatorisdlen Restwerte dee S~chanlageY&mlfigens 
wurden nacti· den vorslehend dargestellten Grundsäizerl ermittelt ond ergeben sid.1 - geglre-
dert nac.11 Arilagl)nQruppen - BIJ.S Anlage S..NS l>zw. Anlage 2..2·NB. woiltii nach Neuanla-
gen (Bewertung nadl .Anscflaffungs- ood HersrelkJngskoslen und Artanlagen (Bewfirtoog 

nach Tagesnet.M'Brten) differenziert !Mrd. Die den Berechnungen zu Grunde Hegenden Werte 

(originäre Allsctiaffu~ und Herstelungskost.en !'lach Jahressdleibeo und NIJt.zlmgsdau-

em) 111d die aun:::hgeführtfln BeredlnlJllQen zur E.m1iltlu!11J de, oon'.iek!ilk:htigungsfähi!jlen ka1· 
kulal:orisc:ttan Restwerte und Pi:al~torßche Absctireitx.ir}gen de& Sadlaril~v8rmf)gt;lns 
ergeben sich aus Ar1'a99 5-NB. 

3. Kalkul.atorisChe Eigenkapitalverzfnsung 

Die Verzlns.Utlg d~ vcm Netzbetl'91her eingr;setzten Bgenkepihtl~ erf~t tJGm- § 7 Abs. 1 

GasNEV im Wege ~r kalkul:alorischien E.'9e11kaplt;tlverzinsung auf Grundlage des be-
lriebsllolWeodigen Eigenkapitals. Das be1r1el>s~ E"-.genkapilal ergibt sich gern_ § 7 
Abs, 1 OasNEV unter BerUckstchtirgung i:Jer" Efgenk.ap&lquate nach § 6 .Abs_ 2 GasNEV :aus 
dEM" Summe der 

1 . 	 kalkuli;ltorischen Rii!t&lwerte des Sachanlagevermä9ens. der b8b1ebsnotvile{'itßgen M-
anlagen bewertet zu hjstorJsctien AOS(lflaffungs- und Herstelf oogskast:M Llrtcf muftiplf· 

~ert mll der F'remdkapltalqooto nach § 6 Abs. 2 ~sNEV 

2. 	 kalkulatorisc:;hen Restwerte dee Sachanlagevermögens der be!nebsnolWendigen All· 
anlageri bewertet 211 TagesneUWBrleo und mulbpli2iert mit der EigenkapitaPquDte 

nach§ 6 Abs. 2 GseNEV 

a. 	 ka1kulamrischen Re-t.twarte deis Sactiartlagevermögens der beU'lebsnotweQdjgP.n 
Neua11r.age11 bewer'.et zu hrstorlsctian An:schalfungs- Ufld Heratelluogsfcosten und 

4. 	 Bl&anzwerte der b!ttlebsnotwendiger1 Finanzanlagen und BiJanzwe11t: des bettiebs~ 

notweooigen Umlaufvermögens unfer Abzug des Sl&l.l'Bfaflleils der Sonderposten mit 

Rücidagananteil 

t.tnd 1.m,!:ir Abzug des Abzugs.kapiads und des verzfrislichen Frel'Tl(l~pitals. 

zur BerP.chnung d~ EigenJa:ipftatverzimiung haf somit eine Ermittlung der k...atkulatorlschen 
Restwerte des Sachanfageveimögens gemäß § 7 GasNeV w erfofgen. Bel Al!aniegli!n 5ind 
die kal;.t.Jla.toriiM:hen R~twerte des Sachanfage'-'Ermögens gemäß § 7 Abs_ 1 S. 2 Nr. 1 uod 
2 G3SNEV s.tl'n'Ohl BUf T~esneuwertbasis, ais auch alJf Basis der Atiscltaffungs- und Her-
stelluogskrniten ztJ Mstimmen. Für Neuanlagen erfolgt die Restwel1besth'nmung goemäß § 7 

Abs.1 S. 2 Nr. 3 GasNEV ausschlreßlicfi auf Basis der Ant.ehaffungs- l.ff1d Her:sterlungskos.-
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t.eo. Grundsflicke smd hierbei gemäP.. § 7 Abs.1 S. 3 GasNEV immer zu hislonsd'ien An-

schafhm115- und Hetstelh.Jng.'!ikosl:en anztJ&atzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV lsl ~f bei dti!ln kalkt..'iatorischen Res~an des Sacn-
anlageverm6gens als aooh bei dl:Jn Bilal"lzweftefl des bettiebsnotwendlgen Firumzanlage-

1.md Umlaufvermöganli jeweils der IVliHetwert aus. J:af'lra~nfangs- und Jahresendbestand 

l:lnzuSEtZefl. Dct Jahresanfangsbest.and der kalkutaroriSclie" Rest.werte des Sachanlage-

V1;rmögens b~i Altanragen wird hierbei dlKch Addition ·t:Jef Restwerte des SachanJagevermt;.. 
gens ZU'Tl Jahresende 2015 Und der Jaoresabschreit;luog 2015 ernrdlnel. 

Ge'mäß der R~nl'&ptechung des Bunde$gefidltshof:s wurden die Anscf:laffungs- tJnd He:rst~~ 
lungsk.o:s.ten von Netianla-geri. cie Im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV akfi\li(lrt wuroen, Im 

JahrescinranigsbeRtand berücksichtiigt (VgL BGH, Beschluss v. 10.11.21l15, Efl\IR 42/l4.}. 

l\klivc Rec::hnung.sabgrenzungstiosten s~nd bei der E;rmituung der kalkulat(J{ischen Eigenka-
pttatvemns1,111g fflGh1: zu be-rücksicllfigen .(BGH, &ectiluss vom 14.08.2CI08, Az.. KVR 39/07). 

SiP. un.terfatlen weder dem Worliaut des § 7 Abs. 1 $. 2 Nr. 1 bis 4 Gl!!sNi=v noch ste~le:n :sie 
11ach dem NomtzWEck. arzuse?zendes·.Ei9ent\apital dar. 

Zur FesUegung der Basis für öie ElgenkapilaNei.Zinsung Ist das betriebsnotwendlge E:..<gen-
kapl!al auf Neu- und Artanlagen at.lfzutei\efl (§ 7 Abs. 3 S. 1 Gs5NEV}. DiG Berechnung der 

Eigen\.apitaf11Urzios4.m9 hat entsproot.end der Systemarlk der GasNEV In fünf Schritten zu 

~'. 

(1.) 	 EtmiHlung der kalkulcltorn>chen Eigelllcaµitalquot& {-§ 6 Abs. 2 S. 3 Ga~Nf!V), 

(2.) 	 Ermtttlung des be1rieh:s:iohtlerxligen El{lenkapitars (§ T Abs. 1 S. 2 Gas:NEV), 

(3 ) Ermtttlllng des. df6 zu.gelassene ElgenQpftak:luote libersfejgenden E'tgenkapi-

f.Alante~s (§ 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV), 

(4.) 	 Ermittlung di!S ~uf dl& Nau- tmd Altenlagen entftl!h::mden Anteils am Elgentapi-

tal (§ 1 Abs.. 3 Ga~NEV} 1.m!! 

(:5.) 	 Ennlttlung der ZinGGn, die auf die beii:len Eigenk~alanleile entfallen 

(§ 7 Ab~. 6 l,Jfld Abs. 1 S. 3 GasNEV). 

Bei dar Ermitt1ul'){J dB'f Eigenk~pitalYel'Dn:s1.1ng wurden die in Anlage 3-NB aufgeführtan 

Verrnögan~e und Kapilalp(Jsitmnen zu Gnmde gelegl Eine Über!licht über dla Berach-· 
mmg dar' katkulaforischeo Efgenkepitalvaninsung findel sich in Anlage 4-NB_ 
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3..1. · K~tkulatorlschen E~~aplta•quote gemäß § 6 Abs:. 2 S. 3 GasNEV 

.3.1.1. 	 Grundsätze 

iGemaß § 6 Abs. 2 s. 3 GasNEV ergibt sk::tt dje tcatkulatonsct·u~ EigenbpllalQuote re--chne-

risch als Qi..otienf au~ oom ba'lriebsnorwsnc:Ngen Eigan:ftspMI (BNEK f} und den kalkut.!Co· 

risch ermitteHen Restwerten de$ betriebshatwendlgen Vermö~·n1 .zu hislortsc:hen Anschaf-
fungs- und HmSelfung~Jt~ten (BNV /). Dabei Wird a.uch das befriebsnotwendige E~nkapl

tal auf det Grur!~ d~s betrlebsnotwendigen vermöfleM zu nlstonsi;;~n Aflschaffungs-

urid ~lelttlngskos!en errer.tmet. 

Die kalkulatorische Eige11kapilaJq\lcte nach § G Aba. 2 S. 3 GasNE\I berechnet sich dem-
nar.n aus den fotgflnden Po~nen; 

Kat%. Resb.wrte cres tiMriebsllOtwflndigen Sachant.a9e~ens1-	 l :zu hietonschi:m AKJHK 

+ 	 Beiriel!bsnol'Arendige Finanzanl~en 

+ 	 Betriel:r:a.notwendiges Umlaufvermögen 
1 

+ 	 Grunds«lct<e zu nfstorischen AK/HK 

~ 	 Betrlabsnq&wendig!& Vennöqtm t (BNV D  

S~uP.ranteil der Sonderposten mit Riicklagr.eanteil  

Abzug,;kaplfai  

Ver.?insliches Fremdkap;tal  

lil 	 B!hieb6notwendlges ElgenkapHll f (BNEK IJ 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 G0sNEV ist für jede et'll.tllr'le Position, diia in d~ Beredinur.g des 

betrlebsnotwendlgen Efgenkapitats einfließt, der Mittatwert aus dem Jat.-esanfarrgs.. und 

Jahfesendbe~tam! zu Grunde· .ru legen. Oie ~~ulatorische Eigenkapllalquote f$t dann der 

Quotienl aus dem so definierten 8NEK /und dem SNV F. 

3.1..2. 	 Kalkuietorisel'MI' Fl~e des Sachanfagevermögem zu hlstorfschen An· 

schaffungs· und ttersmllungi;;kosten 

Bei der Ermittlung der kalkulalorischefl Rastwerte des SacBcinla9everm<igema zu twstoli-
scnen Anschaffungs- und Herstellungskosten slnlf die Anlagegöla.- des Sachanfagevermö· 
gent mit denjenigen Restwenen :ru berücksichtigen, die Dei ck!r BesElmmung def kalki.liatori- ·· 
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sehen Abschrelbooger. anerkannr. wunien. Darüber hinaus lirideo bei der Berechnung der 

EiQentapil:akjuote ggf. weitere Anlagegüter des Sftchanlagevarmögem. soweit d~ren BI!!· 

lriebSCJotwendigkeit nachgewseh llY\ln:fe, Bedk:1011Ghligung, z. B. immaterielle Vennögens-

geganstände des Anlsgevemiö~ns sowie gelelsleta .Anzahlungen und Ari'8gen im Bau, 

Die bierücksH::hOgungsFäh~en Mlltelwerte dN kalkulatorischen RestwatiB des .Sa~a~e

vermögeris zu tlistotirti<+floen Anschaffungs- 1J11d Herste•oogskosten fi.1r Allantagen uod die 
Mittelwerte d&r kalk.ul.atorischan Restwerte des Sachan&!g!:wermiigens zu hislo~hen .An-
schaffungs- und Herstellungskost~ für Neuanlagen ergeben steh a11S Anlage 3-NB. 

3.1.3. Ftnanzanlagen, Umlaufvermög1n 

Vorausse~ng für die Anerlteooung von Rnarmmlagen und lJmlaurvatmögen Ist gsm. § 1· 

Abs. 1 S. 2 Nr 4 GasNEV, dsss diese Mhiebsnootwendlg, d. h. für die Ourcllführung de:s 

Netzbetriebes erfor<fet1ieh slt!d. Das heißt. bei dBr i. S. d. §§ 4 ff. GasNEV zu ernt~Henden 
kalkulatorischen R9Chnurig ist das Kriterium der Bettiebsnatwencflgkeit rnaBgebtr.h, 

Die B&triebsnotweootgkelt des Umlaufvermögens kann nlcht mit d8<S9efl bilanzt8lt.:ir Berück· 
sichligul"IQ i. R. d. neu*1 § 6b Abs. 1 S. 1 E11WG auf':zusielende11 Jahtesabschlusses; begrün-

de! werden. Kt:ltzungen bei Finam:~nlagen und beim Umf.aufvermögen haben keifle Kürzung 

d&s abschließend In § 7 Abs-. 2 GasNEV definierte:-i Abzugskapitals zur Folge. Alerdlngs 

kann <Hn hölleres Abzugskapitals P.in höheres Umla!Jfvemtög~n recfiffertigen. Dies ist vom 

Netzbetrmb8' darziJlegen {vgL BGH, Besdlluss 'ltOtn 3. Mära 2009, Az.: EnVR 79J07 :!::: ZNl:R 

2009, 252 ff.)}. 

Bilanzreehtlictie Ausgfeldlsbuetmngen Wie be1splelsweise der Kapitalverrectmoogsposfen 

sjnd Für die vOllH!gende Betrnc.4-ilung ebenfalls nictit maßgebend (vgS. BGH, Beschluss vom 

07.04.2()09, Az. EnVR eros, Juris: Rd.-Nr. 45). Darüber hlnatJ:!i ~rld nacfl § 4 Abs. 1 GasNEV 

1. V. m. § 21 Abs. :2 S~ 1 EnWG bilan~lle- und kalkv~lol'i$Ch& Kosfen des Ne-tlbetriel:ls nur 

inooweif anzusetzen. a~ sie den Kosten einos effizienten UM s.truklure11 vergleichbaren 
Netzbetreibers entsprechen. Der Netzbetreiber muss ~ich daher bei seiner untemetimen-
sctien Entsctleidung, 11.retches Flnanza11lage- und Umla~eri er ab effl~• für !!einen 

aetneb :ansieht. an l!!inem effizje~len und slruklurell wirglelc:hbär~n N~tzbetreiber orlel\tmren. 

OGs weiteren sind gem. § 21 Abs. ?. S. 2 EnWG nur sokne Koot.Qtibesfanc;iteife betriebsnot-
wendig. die sic:o ihrem Umfang nedl ilTI Wettbewerb eingestellt härten. 

3.1.3,1. Finanzanlagen 

Flnanzanl.sgen sind Im Rahmen der Berectmung der kalkulat(JrisohiMi Elgenkapitafverzlnsung 
nicht mit dam in dP.f" Blfanz ausgewiesenen Wert In Arisatz :ru bringen. Flnanzanlagen ~od 

vi~lme"r not beri.icksichtigungsfätlig, !Nefln eies:e fiJf' den &trieb de5 Netzes notwendig sind, 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GasNEV. Der N912belreiber hat nacl'tvollziehbar dan.:t1le9en, weslialb 
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Anlage 1-NB 

dkl VOil ihm in ,.i\mi.stz gebrachten Finanzanlsger1 ror den Be.trfeb des Netzes notwendig sind 

{'Y9L BGH, BescltllJ$ß vom 03.03.2009, Az.. EflVR 79107, Juris: Rd.-Hr. 8 ff.}. 

Betriebsnotwendiges V~gn eines Nerzbetr~rs Ist .itmädlst das SachenlagevermQ. 

gE!fl. da der Netzbelreiber oone dieses seinen Gesctiäftsbalrieb f'!ichl ausübieri kaM. Des 

Vennögtm ei~ Netzben.ibers ist somrt grundl!iätzilc:fl in Form des Sachanlageverm(Jgans 

anzuJegen, al.lf welctles die GasNEV eirm adäquate VerzJnsung ~t 

Sofem aus einer Frnar.zanlagtt keine Zins.einnahmen enfsteherJ, kann diese '1idlt ars Fi-

nanzanfage einer EigenkepitalvettirJs.ll11Q oaeh § 7 Abs. 1 S.' 2 Nr; 4 Alt. 1 GasNEV unteMICr-

fen werdeJl (Vgl. hier.zu ~ucti BGH. Besch~JK vom 0..1.03.200D. A:z.. EnVR 79107, jL1ris: Rc.-

t;r. :28). Werden durch den Nelzbelrefüer keine die Kapltalkosten überate~enden Zinserträge 

für die auagewiesen<en Finen:lanlageh nachgewiesen. ~ das ~rmetir. dass diese im All-
gemelnell für dem Belrieh dtrS Ne:zes nicht notwendig :s;lnd. 

3.1.3.2. Umlaufvetrmögan 

Da$ UmJa.urverrnÖj':1efl umfasst k!JfZfris.fig gebundefle VetmögerrsgegB:nsfä.otle des Betrlebs-

wrmögens. An~ als Af"IJagevermögen. wslcties dauerhaft dem Geschärtsbafrfeb dJent, ~sl 

Umlaufvermögen keill dauernd dem Betrieb dienender VBtmögansgegenr;tand, aoodem &in 

Wirtscoafu:gut, ttss dern $Ofol'tigari Verbrauch dient ('f91. die ste~ige R!ecllm~ung des 

BFH; Urte~ v. 31.05.2001, Az..: IV R 73/00, juriS: Rd.·Nr. 10; Urteil v. 28.05.1998, 

Az. XR 80/94, juris; Rcr.•Nr. 3()), 

Nach d~r gefestigten Redlteprech1J11g dee Kartellsenats des BGH .isl eine J<onektl.!' der Bi-

lanz.we11e des UmlaufVermögens n.acti de1tl Maßstab der Bemabii;notwetldigkeit V«ZUneh-

men, Oi& Umsrände, aus denen ßir;:h die &wisbsnotwendlgktlit ergibt, hat der Netzbetretuer 

[ •.. ) c!ar;mregen und :zu beweisen". (BGH. eeschluss. vom 10.11.2015, EnVR 26114. Rn. 20.) 

Bei kn Wsflbewerb stehenden Unternehmen kann davon auagegangen W"erden, dass diese 

in der Regel mägltchst efflzierll wirtschaften und die liquklen Mmet bzw. f'on:Jerungsbestiinde 

somil effi1lent eingesetzt uncl belriabsnofwendlg sind. Sei del'\l Belretbem von GasvMSor-

gungsnel:zen handell es sich ;.ec.foo:h nicht um Fm W&ttbewerb su.~lleflae Urrteroohmen. ~ 

dass ein BeWeis des ersten .Arlscf1elm; flieht hinreiehend sein kaoo, da die Vorha~ng lioui.. 

der Mlnel in diesen Fäflen nicht ~ngend im Hihblick auf def1 Nelzbetri.;!b erfolgt. 

Ein pausch~I erhöhter LiquiörtälSaut'bau ist ineffl2fflnt Grundsäl:didl verurs.a.cht vorgehalte-. 

nes Umlaufvermögen Kapi~JlcOsten - ebenso, wie jedes andere Beilriebsmittel aucti. Eine 

effiziente Vorhal,ung i5t im:ibesondere deshalb gebofan. weil Umiaufvermögen in Gestalt von 

Vortäten und Kund~nfordenmge'I keine unmittelbaren Erträge erwirts<:haftet uml auch ktJIZ· 

und tängerfrislige 9ankgttlhaboen ebenfalls nur äußerst geringe Ertrage emtlng!'tt. die wegen 
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Anlllge f·NB 

der hJoe,mlt verbundenen KapltaFkD!ifen zu einer Wertwmictitung zu Lasten der Na~utzer 
rühren. 

lnvestitlo11en im Wesen11;c:hen aus dem· Elgenkapfta1 zu finanneren. e11lsprk:ht nidil de.m 
wirt.schaift1ic:tien V1trhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens.. Damit würde, wle 

der Bundetilgerich4s1"1Df ir, sein.et Entscheidung vom {}3_03.2009 ausfllhrt, .das mtt der Ei!Jen· 

kapitalquote nach § 6 Abs. 2 Sa~. 4 Ga!iNEY festgeklg'e Ziel verfM!rt, das elngesetz:le Ei-
g~mkapiral auf höchsl:ens 40 % 21.1 begrenzen. weil 5ich eine hi>here Sgenkapib:lrqoote unler 

Wetttie1Nerbsbe<f111gungen nlchl eim;te!len würde. °'9' \rOrn Netzbetreeber häuf11g beabsichllg~e 
Finanzierung se;Mr lm1estmonen aU&ischließlich oder überwlegmid dlJTCti Elgen'kapital wlltde 
'Vtelmehr dazu fütinm, dass die Eigenkapjtalquote ooon weiter anstl~e. mithin aiso ein Er-
getmts entstiinde, das sich ncn::f'l weiter von dem leitblld des: ~ 21 Abs. 2 EnWG entfernen 

würde. Hmu l(ommt. dass langfristige und et"heblk=he lnvestlllonen bei eoom im Wettbewerb 

stf!henden Unternehmen 11fdlt aoo dem Umlaufvarm~n finanz:.;ert werden. Finemderungs-
quelle sind vielmehr üblicherweiw aus dam Umsatzprozess verdiente Abschreibungen sO'!Me 

neue 1<redi!al.1fnahmen. f:jgenkapitat im Btrck äUf zukOnfUge lrweslilionen bildet{ ... ] ein im 

Wattbswerb s!ehendes Unte.tnehrna.-i rtier das. Anf:agevermegan• (vgl. BGH. Beschluss -vom 
03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris:: Rd.-Nr. 26f.). 

Soßte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durcli den Flnanzmittefzutl\Jss at:ls verd~n

ten Abschreibungen nicht l'Wnrelchencl gewährleistet sein. kann diesE!f' Pi:ljch aud'I koslengüns 
tig Kmdillinien elrväumen ise.sen, mit derlef'l kinfristigen Zahlung:s\ltlrpflichtungen begegnet 
werd.en kann. Einer kosten~ntens[ven und dE11Tiit ineffizranreo Aooparung kurz- und milt-effris-

tig lfquidt.arbarer, geldnahet 13estiind9 bedarf es nrerfür nicht. Das Vorh21tten def" verdl&lt.en 
Abschreibunge11 irri Um1oofverrnögem würde dä2:u ffihren. dass der ur5prüng11che •nv~tlll· 

onsbetrag 50 Jahre und langer in volkir Höhe zu vertinsen wäre, w!htend diie latsadilit::t?e 

effilJ.Bnta Kapi'lalblndung nur nmd hal> so hoch ist Die bel f.!inem sDlchen V~en resultie-
renr:f.efl Mehril:oste.n Sind gemäß § 4 Abs.. 1 Gas.NEV nlchl zu berüd>sfd!Ugen; d"flese Mehr-

fsctiinanspruchnahme- der Nelznutzer widerspräche den Grundsfilzen ~ner effizientai ae.. 
trieb.s:führung. Gemäß . diesem Grundsatz ersta.U9t der Netznutz.M eiern Nel:zlx!trGmer den 

Weneverzel;r das Ssdianblgevermögens {.Absdlreibtr.igen) zuzüglich ejllet" al'lgem~nen 

Verzinsung des ~ngesef:zfen l:(apitals. SlBllt der NetzbelreibE!r d"te$e MIUelrl'.icldlüsse cfage· 

gtin anteilig oder sogar wllsriindig in dkt Vef'2insungsbasls .,.n, S(I kommt es zu einer Dop-

petvP.rzinsung und somit zu ll!lrier Mehrbeiastung des Netznutzers. 

Aus dem Umstand, des.s cf'Satzinvesllllonen für diE verdrentefl Abacltrelbuf19efl In Eln?t!!lro'il~ 
len nlchl immer fiistenleongrtJent verfügbar sind. kann ordlt abgaleilet wenten. dass der 
Netzbetreiber dlt:! Kapllatrückifüsse im Urmaufvermögen vomstter1 mugs. tn sdchen Fiäll&'I'! 
:sind die KapltalrOckßüsee - well sie n;cht mehr beUiebsnotW{!l"ldig sirwt - an die Eigen- bzw. · 
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Anlage 1-NB 

F~emdkapitalgeber z:urückz1.1fiihreri, damit djese dla- Mittel Jür renlablare5 Driltgeschäft als die 
Anl~e rm nahe:zt1 ertr,aglosefl UmfaufVennögefl verwenden köMen. 

Der Wedlsel von ll'l'teStltionszytden, d, h. von ZBitabschnftten mit emöhten lnve.sliBonen. c:tfe. 
von Zeifab!=.r.hnllt-tm mit Aledrigen lnvestitionoo abgelösl wernen. gebietet keinen emöht.ert 

Bestand an Umlaufvermögen. Selbst 'W'ellll die melsien Anlagegijlar lange Abschreibungs· 

zellräume aufwe~n. sind diese In der Reget :z@ltvefs~.so dass aus den vardlenta'l Ab-
schreibl.Jflgen MIUel für neue lt1veslffit')nen Zl.lr Verfügung stehen. Werden für eirle-n längeren 

Zeitraum keine llWB6titionen getätigt. ist es aus betliebswlrtschaftficher Sicht nicht etflzrent, 

liquce Mi«el anzusperen. Das UmlaufveflTlögeii ~af kefne Spärbuchfunktfon. lrt sofchen F-.BJ.. 

lftfl :sind cfü~ Kapitalrückflüsse - wei! s~e nfoht m@ir beCnebsnotwendi9 .sind - an die Efgen-

bzw. f'ramdkap:talgeber zurückzuführen, rlamlt d'.ese die Mittel fl'.ir rentableres DtiHgeschäfl 

els die An1age irr nahezu ertraglosen Umlairfi.tetmöQ'efl VQrwenden kön1'1en. Die lnvesU1ions-

fahigkeit des Unramellmens Mrd Wie tiereits ertautert in der Regel dur:cll den Anan21nntelzu· 

fluss aus verdienten Ab!?r::hreiboogoo gewährfelstet Sc::ilUe dia Zatik.lngslähigleit d8S Untw-

nehmens durch öefl Fman:zmiUel~ufü.1ss .aus verdienten· Absc:hreibunge'I hl~egen nicht ga-

währter1lt~t sein, kaoo sich das Uolemel'lm~n audi KredUJJ~ian einräumen ~S&ai. mit denen 

kosfengünstlg kurzfristigen Zahluog$verpffichtungefl begegnet ""'3rden kann. Einer koslenin· 
tenskren Geldmittelvorhellung 11-edatf es hierfür l1tcht. SchlN:lßllcil Jsl audl eine langfristige 
und damit koot!!ninlen:s.."ve Kap11alar\sammlul'l!J für R:a-ln~monen unh:ir E:ftu.ienzgesidlls-

punkten nk:ht ;JtkzeptatJ.ef. lrwestfüonen sind erst dann :zu flfiam:ier~n. wenn l!iie betriebswi.rt-
scilaft11ci'I erfotderlieh s~nc:I. 

Forderungen eus N9tz.enfg!fl,VfLQflffltiß § 18 ~ 

Ot!lr Netz:betrelber welst Forderungen aus Netzentgel'ten •11 Höhe \'CO i~t 1.908, 370 E 
(Mittelwert aus Jahresanfartg:s- und J~ssem;:lbes.tand) a1.1s. Die:se ergebMl sich aus 

1.017,614 €. Forderunget'l a1.ts Netzentgetten gegenüber dritten Händfem (BiJaruposillon 

2.2.1.a, im Erhebungsbogen) sowie T .479.969 E oos Forderun9en aus N~tmnlgeltefl gegoen-

uber verbt.mdenefl Unmmellmen (Biianzposition 2.2.2.a.), 

ForderU11gen aus NellentgeUen sind nur dann anerkennungsffiliig, wenn sich diese im Rah-

men einer efflaenten Be1riebsffihrung ak> efffi:ie!'ll ood betrlebsootwl!fldig e~s11. 

Ausweist.ich § 9 Nr 5 der Anlage 3 zur KoV. effclgl die AbrEichn1,mg der RLM-

Ausspeisepc.Jnlde nach dem Jahres~t1XJ9sprelssystem monattic:h Wlfläuffg urd nec.tisctiüs-
s;g auf Grur-dJage der Me!iswerl:e des jeweiHger1 Mor!als. Soferrt im betreffenden Abrech-

nungsrnooat eine Ml'KHB als die bist1€r Im Abrechnungszeltraum srreiclm! Ma:ximatlelslung 

auftntt. ~l~l in diesem Al:lrechnungsmooat ooer .am Ende des Abrechnunguetttaurns em~ 
Nachberechnung der Differenz zi."Jt$t::hen der bjsher berechneten IJfld mwen Maxrmal&eisturi~ 

für die vorausgegangenen Monate das akluallen Abfechnungsmifraums. Gemäß § g Nr. 9 
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An1age 1-NI!! 

det Ahl!i~I! 3 zur Kcv werden R&eh.1ungen Ul"d .Abschl'1gSbeteclin~l!ih tu ~!rn wm N~ic 
betreib-Ir angagabe-iM lelipu111\t f'ftlll,;l, ftiihM-n5 jtitdoclt !ahn Werkt.II~· n&111l ifutJt.119 der 
Zahl\lngseufftltderung. 

AtJSweilllr.h des § 9 Nt; 1 tler Anl~ 3 !.\.Ir Ko\I' ~td der t.l~zbetteiber ~htlgt m1· Auisoe~· 

~nttte mit Stand•rdll!tlprrlfll monalilche oder iYMnattftftldie l'fk;h1tt:hussige Ablschlaoe-
zahlungen für die Nl!tf!eflvefta lll ""'l!ngert And!m ~ die fllr ~ Berechnung der Ab~ 
schlag~hrun11en tal1!!·Yt'lnt9n Parariteier, kön118N d~ VettrlQ:S!*ii'Htt 1tuch unbaf1ähng eine 
A.nJJa!lsung der Ab!r::lilft~Hliltingoen wrlangen. Hier ~ ebltfltci § 9 Nr. 9 der Anlege 3 zur 
KoV, wonach Rl!crnt.1ng1n und Amehts~berecnn1..Mi9f!rt ZiJ delti wm Neb:hett81t>E!!r rsnge-
~btr!'le!l Zetlptjhkt fMll9 ~en, ~r.s jedoch rihn Werkls911 '11tt:h ZUgaf"9 dar Z8h· 
IU~l!uftbrderung. 

Dil!! Nf!,zenlg.111& w~ scmil den Ki.irid~n ex polt im Fol~omH ttk d!otl votattg•gllf1!:!'l!!-
nl!rr Monat mft ~ln!m lahf0'19stfet von mlrtde$1:etls 10 W'9tlte9"11 in AKtlriUl"ffA ,ges•elll Da 
d&r Nebtbecmlber lllm Ende des Monats dlti N~tmnt~te fakturiert. ll:örinlttl biti effitienlt1th 

Forrl~rungsmat!'21Q~en~ enta~~P'id der KbV k•i111!! httlemt'I f:ottlerung•bes~älidl!. tmfleu-
fen, et' s4& 1#i4 der UPl:nttnrlÖse all Ausspit?~nkHm mn und ohne letstooglltMiiüi.n1g 
ent!~re~hen. 

Oi! Ver@!Hbaruf\g getionderier Ntl?.en!Qe~ r1Mch _§ ID G~NEV ili g9mAß § 6 Nt; 3Atlf.age 3 
zur P<oV i'tlctit GP.Qenmrtd dea shuitlsrditef11'8\i1• t1Ath 1Q:iV. ~ 1"11!entlim Fdt'dert.1ngsrna:. 
mtRem4!flt Ist dl!IWll 1tLt.m.1g1hen, dlt.&!!l der Netzbe1relb.lr lu1inC! g~n ~~be3hlt1~ 

de auflauteh lössl •II an and~n AllUp.ai1lolp:lihlt~en. Zudlttl &J..ihf: die H6he des Sbndetti!nt-
Qlltt QlmlB § 2{) Abs; 2 Gail~!:\' Im Vorfeld rast Samtt !i!h"ld fOS"Mruhg~11 ~i~ gnt1m:rt1ttlffi 
N~rttgelten an~eh11UP.gsf.ät1iy in ~e wn 11:24 der Umsetze$e 1!H.i1s ee~ert&m 

Netaentg&ll y~mlrl § 2CJ Abs. i GuNEV. 

Gl~lches gilt für dl.e Farde11.1r19efl aus Meuun~. r.te~s-Steo!leobelri@b unc! Ah!-ef:WIU'l'lg ~ 
aus Entgettl!n mM t=>rlJlsnachttla!i.en getnäß § a KAV r. V. rn. § 18 GalNE\f uocr sonsnget1 
Um~~rlt!Hn au~ Netzen1~ihlti. 

Aus de:"! Erlö.~M aus l<drin!ssio\1$8l:lgaben könnal'l k4!tintl eMrtc:eomJl1!1S~n R:irden.tngen 
l'f!~uN!eren. O@nn die N9tmntgeitw wntehtm sldt n.Wlgltch Kn~lonnbgilbt!, so dfls~ 
•ine a-e.rOtkstctllflur.g \IQll Fördeh.Jh§abMU1ridiffl a!Jfgruod dtit kCitteiilOl'\Mbgab& tri ~l!tt 

Ni!tzko!!tP.n s8chrremd uild !Clrriit liiert betri9bsno~ffl!J ist 

Der Neflbf!~t&fbifr \'9l:lt UmEu!lltlf!.rt&.:le 11.r.1 

• füt Erlö111a atJs A\l~pelsepunlt1en cflril!l lefatUng8mess~ in Hatte \lOn '. 

• für Etlösl!! trn~ Aul!lspl!tl~hkti!tt tttft L~\\l~messtlrig in Hehe ~· 
• 	 für Erf5se lllÜA ~ntgelfen fUt die Abrect)nur1g in Höh!! vo €, 
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Anli\ge f·NB 

• 	 füt Er18M BIJS Entg~l'lllln rur die Messt1n9 in Häl'tl! vot1-, 
• 	 für Err6~..llg•lhm mit PhttsnaehNieen gemttß § 3 KAV i.V.m. § UI GasN:E.V 11l 

~VOl'l ' 

lnsg.esrtml können ctamtt E iln Ui'ttt;etzertöS.en dir Stru~Jn!J der A.rif!lt•nnuiigs"' 
flhllgfteit dflr Fotd@n.J11geo rugNntle' ~t \W!nten. 112'4 dtHer Ums.!ttteti&R tietregen 

•••: in dPeler Höhie sind die H'Jtdenlngen aus Nlltlttntgelh!m anerbnnur1Q~hlg. 

Sonsti01f'ord\rnlng_~ 

Der Netmetrelber weflit sonslfge F.r,'r.H!rtJ110~n ln H6he voo ln!&gM.flmt -E(Ml\t@!lwert) 
au~. Dabei henrJett ~ sieh Ilm Filn:terimgfttl g69enlibl!t ntbundel"l!fl llrrt•t~n. Oiiese 
werden in rolgef'iil:lan Ptl!siborlen if!lutg9'\llM1!1t: H:li"üefiJrt'1ell tjl!t)t!h 1'etbi.111dene Unternl!h-c 
l'nfJf1 (z.a. C~h-Poofü19}~ 

Die sol"silgen Forderungen Wffrt!n in H61'H! ""°" ., (Mltl:@t.11} enf!flt:ehtl'Un~lfllg. Bel 
eftmen1em Fortft!rungsn-.dnagemem ;at d•YHn e~!ugehal1~. rlftss det N~r- keine 
i:~ngtbftiltidlt fl\lflttuten liest. dl" 1o Tage lib4!rt~~ Daht!r !lhd 1'24 tfer 8t.l59a-

wt"•nen Um11atzstf&H für .Andere Urnulbde.e {r!lcht ~eltal" alk Farderung!n 
a~ent1U11gsrtif\lg, 

Spnatta ~d!q!!Wina 

Der Netzbetreiber wa;tt !lflnetige V.rmöO~flhde in Höh• Ydr1 (Ml"elwet) 
s\,l!I, Hlerb&i hande't es steh um dtm Ford~l!tklti aua Votateuer ll~ Utnl•tUMtier und 

den Artteil aus Ri:ekerstath.trlg de!I .Sitnlefung!getd•i für dkl Aft9rt,vet9orgung der Vel"Sat"-'-
gunigunstlilt de1t Sundes und der Lindet (Wl) 

C.ie steuerfo!nB'l'Ung•n sind nicht aoerkennungs:fihlg, da i:f1i. it&lkulaloflscl'le eerethniuttg tlet 
Na~Mntgt!He mlt..slve wm Vonl!itUlit.o.IUmS.tleteueir erkilgt Dlttter l1t ft ~ 99,ehfilft~I. 

dafartlsi• Fard4mnlgen bei cte1 Blldting "°" Nementgellen zu berüekskhUtren. 

Den An~I für das. S8ttlerungsgertr ftlr i:flt Altersw11n1tgl111g lt1 Ha!1e v~ (MIHl!l-
wert) wurde anf:ttkannl 

3.1.4. letl1eb1n4'ffll•nt:Mge!l vermögen g!m!ß t eGoNEV (BNV fJ 

Unter Berllck~rchffgting l'.fl!t ltlvnr Auf{leführten bfleh:k:dchtigu11gstllitgel' k914!:utlitor1lchl!'\1 
Re!ltwerte des Steh„lqa".;mtjgant zu tlf!i1orfedlen A11teHllif'hirtg&- und l~~ltliungs.kos-. 
h!n, det bt!fück!.nchUgt.mgSflh:gtll1 fl„IU11!1!1nla9@.n und dl"-" Mrück5.'<:tlbgl1Agt.flhigert Umlsut-
vtt~m l!rgibt sich das be1ri~blnootwendlge Vermogen midi § 6 Ge9NEV (9NV' J) 11u1 

Anlage 3-Ne bzw. Anla~ 4-Hb, 
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AnlegeJ-Nll 

3.'f.5~ Ab1upkllf:lflill 

Als Abzugsli:epiuitl Wlrd nsth § 1 Abs; 2 GISNEV tHH- Mil:l'1Miert ai.Js JahteHnt~ und Jah-
1'1!1ertdbMtand der folgendirn Pil•ltionen angt.tütllt~ 

Rilcks1BllUt1gen 

• ~rtial!.1'ile vorauszahl1m9en und AnHhiUr1~en \'oli Kllhden 

• un\lef:lltts!K:he V!!l'blrirJilcf1ttei1.tn auii Ll!fMungttn Ut1ff Lel!font.JM 

- et„e.ttti!tte 8aiJkbstf!n2uscNJ8$& etnithll@~h pa~lv4!ttlH" tel~rutlgtlt1 tltfr AA~ett;1H1-
nehmet itJr Erateth.Jllg .ot1 NettenSehfl!S!tta!iten 

- S{.ltl~tige Vflr~ird~lc~e4ltih, llol#elt die Mttlal d@rii ae1te;ber l/bn G8!1\ll!ir!(ll'\,lUn13hl!t~ 
mi1 ztostos zt.rr Wrfügurtg siehltn. 

§ 1 Abt.. 1 S. ~ 2. Hs. GBsNEv blnlltnfu'· d8~s rm ~hirten der Ermiltfürig d8111 f.iehteb11'\ot~ 
hndtgen Elge~apttats soWohl das zmltM liJr ~rfüg1.mg ~leh1111de K8;1ttel (Ab~ititpUa:) 
e!s auch di!!I!; 'll!!rzlm1t1t:hti Fr•rT'U:lltapttat In Amg 2t.1 bringen 1-$1.. Damit sind das bl!l.thrbsriät-
wefldtga Ah%1.Jg:SJl:apilal und das wräris.Uc:he ft1mdbpital ih der \iolh!!n frl der Silan:t: atllg... 

wletenen Höh~ 11J berücklicJ,ll!iJlttl (\lgl. BGH. Bmidlh.ln \lom O~.U:UB®, Al:.. EnvR t!MJ1; 
OLG SMtgart, 8e"r.'11uss \aom 01.04.:12016. Az. 2:01K1rt12(14) 

3.1.5.'f. REJcksteH1.111gen 

Die Rilcksi.lluAgen filt Mt!hr' und Mfm:~ermeng8n1b~nung smd ih tff:Jhe Yi:tf1 -t 
(Mtttehwrt) rilr.ht :tu berilek'lichllgeh. 

Ir,, h:brilc.r1'tfl!rt Fatl wM- die ~tk:kR,ellting aus PoliM!dem Grund In dM' ~nhten Höh• tild1t 
:hl blnüakak'chflgen: 

MetrlMindmnetm"n 
Neh:entigel~ \rel'Slehtitt ~eil ~Jdl.l1Jslve der Ab•eclmuhg filr Oiff ereMITiel'\go!ff1 btw. der AtJ:.. 
reci"rning Ytin Mehr../ ~lndi!nnenjl!fl Oa'1et ist ~ nictil sad1y;n.cnl .A.„~glk:i!Jll:•f t1mti'1'1~~ 
!ich rl~et ~D!Plionen oof d~r ß!klung von Ne,iehtgerteh i:ll tiattl~ldiflgen. 

3.1. 5.1. Baukoatentwlch'118~1! 

Bau~as4enitiic!10!1se; dia 111'1 ~isfeht i. s. d; § &Abs, 1At{eg'\/ hir1111gekomm811 e.intl, 'M!r-
den 1m.Jahtit!'lenf8Cig1tiegtend in vaHet Hfthitt hertlckkmhll;t. ri4H IMlt!.Pt'lt!it dir ~Ptltig 
"IOf'1 kr>n~potldh!infödeh Al1schaffUngs- U!1d Hwrt.laltun~~~{!Ste1i auf ll'9i" AltlM.f!.ite (l\11. BGH. 
Bl!!SthfU$!i V. 10.fHtl1~, ~riVR 4:?11„.). 
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- l,,llc+iT IJER'.!f.IAULICJ-!Eo IXIK':.IWIEl\ff -
!JA~~„ i!""!lhall lo:l!Me ~b~-· u. Ges.d1:111$11ll~ll'.l"~Sn 

Anlage 1-NB 

!.1.6. 	 Var.tinsliches Fmmdkapital 

§ 7 Abs. 1 S. 2 :2. Hs. Gi:isNEV bMir1mmt. dass ilTI Rahmen der Ertnittlung des beriiel;lsoolw 

'l't.'tmdigen Eigenkapitals f!owoll~ das ~nsbs zur Verfügung stehenide Kapllal (Abzugskapital) 

als. au~ dJts vemnsfiche Fremtltapitat 1n Abzug Zll bringen ist. D~mit Ist das betrlel:JanatT 
wendige verzinsllctie F"remciitapital gruncl&ätzlicti in der \'Ollen in der Bilanz ausgewleseoen 

Höhe :zu berilckslcti~igen . 

.3.1.7. 	 Betriebsnotw1mdiges EigenkapUaf ge111äß § H GasNCV '8NEK I} 

Aus dem beUiebsnotwertdjgen Vermögen sbzijgllch des Steuen:mteits der Sonr:IMposten mit 
Rucklageanleil, des Ab~ugskapltais und des i.ierzlnsljchen Fremd~pilsls er.glbt sicl'\ das tie-

triebsnotwencfige Ei9efikspit&iS oach § e GasNEV fBNEK I} aus ArUage 3-NB bzw. Anlage 4-
NB. 

Die hH!trau:s resufüe<ende Efgenkapitalquot.a gemäß§ 6 .Abs. 2 S. 3 Gafi;NEV ~lbt sich aus 
Anlage ~HB. 

3.2. 	 9etrfebs11otw<rndigit!> Vermöge-n gemiß § 7 Ga&NEV (EJNV ilJ und belriebtinot· 

wendige!! Eigenkapital gl'}mlß § 7 GasNEV (BNEK "' 

Verzirisungsbasls der Eigenkapital~sen isl das bstriebsnotwemlige Eigenkapilal, wie es m 
§ 7 Abs.. 1 S. 2 Go~NE.V vorgegeben ist. Im Überblick 

K~tk. Restwene des Sactianragevermögens rf~ betrlebsnolwendigen Altanlagen 
zu TagesnP.uwerter. • BgenkapiLalq1.1cte {ma;ic. 40 %) 

+ 	 Kalt;, Restwert& def> Sacllanlage\le'ffll5gens 00r betriebsnotwendigen Altanlagen 

:zu hlstorlsci'lel"! AKIHK" Frt!tmdkapifalqoote(min. 60 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte de& Sei::tianlagevermögefls der beb1eb$notwendigen Neuanlagen 

ZlJ historischen Al(IHK 

+ 	 Gruni::lstücke zu Oistorisdien AKIHK 

+ 	 betriebsncitwendlge F'1nanzanr.agan 

+ 	 betlfebsnotweridiges Umla~cm 

: 	 8etriabanotwendlgg Vermögon II fBNV m 
Steuer.enteil der Sonderposte11 mit RüddagGanteil 

! - Abzu9gJ<:1pltal 

1 - Verzinsliches f'ramdkapital 

~~~~~~~--Elae_n_k_l!IP_l_t.a_1_11_<_B_N_E_K_11_1__________ 
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- (liioCl1T \IERTRAULcCH.fs !loKLWE'!llT -
Vi1ri:1'oi'I ~III~~- Be'lnebs- u. Gesi:h~l'11nl•w 

Anlage J-NS. 

l1..1r Ermit11ung des belriebsnotwendiget'l V&rmtigans necfl § 7 GasNE.V (BNV 11) sind somit 

die iaMl:üiatorisdlen Restwerte des Saohanlagevcrmilg~ ~ betrlebsnolWel'ldl!;ien Altw und 

Neuanlagen zu ermitteln. Hi&rbei sind die AntagegUter des Sachanlagevermögens mit den· 

jenigen kalkulatorischen Restwerten zu berück$ichtigen. ~ bei der Bestimmung der kalkuJa· 

ffJrisr.hen Abscnteibungen gemaß § 6 GasNEV aoorkannt wurden. Darüber hlnat1s finden bei 
der Barechn~Jnß des be1rishs11otwendigen Vf!!'T'm6gens ggf. we«ere ANa.gegüter t!es Sachan-

~gevarmögens, scrweil deren ßetrtebsnotweridigkeiC nachgewiesen wurde, Benlokslch1i-

gung, :z, B. immaterlelte Vermögensgegermtäne!e des Anl.agevennBgens sowie gafAlste!" 

.Anz-ahlu~ urd An!agen lrTl Bau. 

Grundstüc:J-.e töi!'ld gemäß § 7 Ab3. 1 S. 3 GasNEV be' de! Ermittlung der \.atkulatoriscinm 

Rest.werte des Saettanfagevermögens zu hlslotisd)en AnscliaffunEJS• und Herstelfungsl<os-

len .anzusef:ien. 

Gemäß§ 1 Abs. 1 s. 2Nr.1, 2 i. V. m. § 6 Abs. 2 S. 4 GasNEV wird auch im Rstimen der 

Befeehnung des be:ne!Jsnolwli"..odigen Eigen4tapilals die crgenkapitalquote der .Altarihagen 

auf höchstens 40 % begrenzt. ln d4;1r KQnsequenz dürftin die fcelku!atom:chen Res~tttt d>!:!s 

~ctia~evermöge:is der be1tl!!?b$noewenr.fl{Jefl Altanlagen zu T~sneuwerten maxima:I mit 

einem Ant~tl von 40 % in die 8esllmmung der Basi!I: der ErgenkapU.atzlnsen airrfließen. Da 

die Fremdkapilafquate cJie Differenz zwlsdlen 1OD '% und der Elgentapitalqt1ole ist (§ 6 

Abs, 2 S. 5 Ga~NE\I}, müssen d~e kalkulatorischen RMlwerte des Sllcilantag8YMmdgens 

deor bebiebaootwe11digen Mteinlägen zu h.istormhen Ansc"afful'lgs- und Hersfeillungskosten 

entsprechend mit mindestens 00 % gewfctilet weröen. 

Übersteigt die ermlttelte Eigetlkapilalquot&, öie sich mJR- Anlag~ 3-NB etgibt, einen Antetl 

voo 40 % !IO f5t d;e:se gemäß § 6 Abs.. 2 S. 4 GasNEV auf 40 '% zt.1 begrel7zen. 

U11ter Zugrundelegung dieser Eigerlkapltalqoote el'gibt sich das betriebsnotwe.ndfge Ve:-mö-

gen gemäß § 7 GasNEV {BNV JI) BLJS Anlage 3--NB. IJ$.ls tJetriebsnotwendige E'"igenkl'!pih!I 

getnäß § 7 GasNEV (BNEK lf) ergkbt sich aus Anlage 3-NB. 

3,J, 	 ErmitHung des die Z1l~laS!ltef'le eJgenkapftalqUot~ YOh maxrmal 40 % Übal'S~· 
gondon Eigu„kapitalanteila 

Nach§ 7 Abs. 1 S. 5 Ga:sNEV ist der dle :zugela5511!1ne Eigerii;api1akjuote VQn ~xknal 40 % 
ube~tefgende Anteil das 9gerikapllals nominal wie FremdkapitaJ zu verzlnst1n. Soweit das 

nach § 7 Abs. 1 GasNEV berethn~te bebiebsnotwend'igP. Eigeokapltal (BNEK II) me.ht als 

40 % des nactJ dieser Vorschrift ermittelten betrlebsnotwe11d1geri Vermögens (BNV ff) be-

~ragt, rst folglich das betriebsnotwendige Elg"nkapital (BNEK In in zwei Anteile zu :zerlegen 
Zu l:>estirnmeo isl zunechst der Anteir des ElgerirapM.als. der die zuge!aS&e-nt'l Eiger.bpita'-
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- NICHT ~T1{i'aL,_lCl-"ES OOKLMEtlT • 
'lk-~ir.n e~I:~ Bi:lr«ts• i.:, Gescl1.Vlsga'111lmnlss.a 

Anlagel-NB 

qoole nicht üt:rerscnreitet (BNEK fl :;;4() %), sadann dE!f" Elgenha{lltalanteil. der diie wgelas~ 

Sl'n~ Eigenkapitalquote uben>taigt (BNEK lt> 40 %). 

8€t einer !;lgenkapttafquote VOfl mehr als 40 % Ist der d~ zugelae$ene Ejgenkapitalquote 

rilcht überstergeMe Eigenk~s:iMalanteil (BNEK II~ 40%) wie folgt zu ermitt.eln: 

BNEJ< II ::!:! 40% • BNV 11 • fJ., 4 

Der dlt! zugelassene Eigenkap!talquote übe!sla-J!Jeflde Ergenkapitaianleil irn Sinne von § 7 

Abs. 1 S. 3 GasNEV (BNEK II::. 40%} erreclvlet sieh dann nach f'°'gendet Formel: 

8NEK IJ > 40% = BNEK 11- BNEK tf ~ 41'J% =BNEK 1' - (BNV II „ 0,4) 

Soweit tia:s nacil § 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV berachnete betriebs'lOtwendige Sgenkapltal 

<BNEK tf) rncht mehir ats 40 % r:Jes noch dieser Vorsehlift ermittelten b@triebt;notwelldigen 
VttrmOgsns (BNV II) Mträgt, hat demgegemlber keine Aufteilung des BNEK II zu erfolgen. 

Denn ein die zugelassen-e Eigenkapita~uote übersteigender Antelt des 8genkapita!s Ist ir. 

diesem Fall nicht gegeben. 

:1.4. 	 E:nnltllung dos auf die Neu- und AHariJagen ontfa.Ham:ktn Anteifs am Elgenk11pl• 
tal 

Zur Fesllegung det Basis für die Eigenkapitcifveainsung ist das betriebsootwend:ge Eigen-

kapital (6NEK II) auf Ne\!- und .AltanlagE!f'I auf.zuteilfm {§ 1 Abs. 3 s. 1 GaaNEV). Die Auftei-

lung erfuJgt "ach .den Maßgaben, wia es in § 7 Abs. 3 S. 2 unr:J 3 GasNEV vorgegeben ist. 
Der Anteil der ka~.toriß-Ohml Resntierte der Neuantagen zu Anscooffungs- und H4ii!rsle1-

lungskos.ten (Anteil SAVneu) erglbl sich aus dem Oootienleo atJS den kal1m1a:torischett Rest-

wf!ften der NeL&at1la9ao zu Anscheffungs· und Hernt.elh.Jngskosten und de11 kalkutalorischen 
Re-stwerten des gesamten Sachanlagevemlögens und somit der Summ& aUl'i den kalkulalo-

riscner. Restwerten (RW} der Alt· um:' Nouanlagen (SAValt und SAVrle\l). 

Ka&k. RW dies SactianJ~gB111ffi'n6gens der Neuanlagen ni AKIHK,-
( Kalk. RW des 8ad'lanlagevermög«;111a der betrie~notv.'Elndig~n Altanlagen zu 
Tagesoeuwerten • Eigenkap!talquote nB1:h § B Abs. 2 GasNEV {ma~. 4tl %} 

+ Kalk. RW i:ses Saeh.anlagevermögens der tietoobsnotwandj.geri Allarrl.agen zu 

historischen AKIHK 9 Premdkapitalquole nach § 6 Abs. 2 (',.asNEV (min. GO%) 

• Kalk. RW des Sac:hanla!]eVE!rmö~s der Neu1J11lagen .zu lltstorlsch1m AKIHK J 
:: Anb3il SAvneu 
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• t•-:::1-tT liERTHAUOCHE.~. OOKUP„Elff -
\f~r~-m 1lni~~~ 9-.!lriebs- u. G~ch:ll't$glid1Glm111r.<:J> 

Anlage l·NS 

Der Anteil der AUanlage11 am Sac:hart..agevermogiem (Anteil SAValt) ergibt sich a1.1S der- Oiffe· 
rertz ~chen 100 % umf dem Anleil ~Sachanlagevermögens da.t Neuaniagen (Antefl 
SAVnai,.:). 

Der Ante'I der Altanlagen am Eigenkapttar erg:bt sieh aus Anlage 4-NB. 

Der Artteil riP.r Neuanlageri sm Elgenkapi'lal ergibt sicti ~Anlage 4-NB. 

3.5. Ermittlung derZinsen für dfe beiden Ergerikapftalantelle 

IJ.e Beschlusskammer 4 {fer Bundosnetzagentllr hat mit Beschluss vom 05.1o.2016, untar 
dem AkWri:zelchen BK4-1&/161. mr die Oaui::r der dritten RegulienJngspenode den Eigenk:a-
~talz:lnssa~ für den Anteil des Eigenkapirals, tJer die :wge49Sseoe E"'~kapitalquote nicht 
übersteigt, für Neuanlagen auf 6,91 % und rur Altanlagen auf 5,12 % nach Gewerbesteuer 
uFld vor K&perschaftstiruer f'sstgefegt. 

rne Verzinsl.Nlg des Eigsnkaµttalantefls. der dre :rogelassen& Elgenll~pftalquote nlcti' über· 
steigt. errndmet sim def'YM"!aeh wie folgt: 

BNEK IJ s 40% • Anl6N SAVJ'l6U • 6,.91 % • BNEK II ~40% '" Altlotl SAValf • 6.12. % 

Verfügt der N&tzbetreiber hinge-gen nicht Qtier Sac:haniagavermögen sind die Bllan4Werte ml~ 
dem für Neuanlagen gefbffidell Eigenkapita~"~ zu v~n. 

Der dkl 2.i.lgefas~ene Eigenkapilakfuo•e überntsfgende An~ des Ejgenkap4Eals wird gemäß 
§ 32 Abs. 8 GesNEV ab dem 01.01.2013 fl~r.b § 7 Abs. 7 Gai>NEV vt!rzlnst (§ 7 Abs. 1 S. 5 

Ga:sNF.V). Der Zinssat?: bestimmt slcf'I gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 GasNEV sfs f!Mtl:eh\r911 des auf 

dfe letz~n zehn afigesch!osserien KelenderjalTe be2:ogenen Durcbsclmilts vc;m drei dorth 

die DB1JL$c:he 6undesbank ve-röffenllicllten Umlat1f:stenditen. Im Einzelnen ergaben sich die· 
se W&l18 aus der „Umiaursrendtte festverzinslK:her W~pa~iere irtlärldiseher Emillenten -

A~eihe:i d&r öfferilrlcilen Hand', aus der .Umlaufsrendlre remerzirtelldler We:rtP'1!Piere ir-
lärKlischer Emittenten - Arlf~en wn Unternehmen (N'.cht·MFfs}u :sOwie :aus der „Umlauf~
rendite inländischer lnl-.abersctn.ildverschreibungen - Hypothekenpfandbnefe• .1 

Diesf! Ret"hen llämen der Kapllf.llmot\:bi~islik der Deuischl!!n 8unde!b:111~ en1nommen 

wet<h!!n. 
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• NiC"ft \lf.RtfV1U"..lt;:H(S i.Jo~ttT ~  
Wri$i<)n l!l"ll"lih ~i!MI! Bl!IM!!!ls· u <k~~lihcirm~S6  

Ard•a• •·NB 

Oie srm.iwe00er.11en Zinsreihen sitttl die Fo~h(lett: 

EI!; feitet sich füt die genannten Papiere ln1 Zettl1!il.llTI 2tl06 bis W15 ~IM durc~ichP. 
Rendite 'tion 3,03 „„ (jtJ. 
3.8. 8etücnlehtf~tJflglflhtg1 !t11tniu.t>ttat~el'llt1s1Jng 

Bis zu d~r l:ll Grunde ru lept1r.™t Ei~entc:ap;~ vo" ttO % ergtbt ltlt:~ die vt~t'llrung 19Uf 
das bf!:~s~dfgl!! Elgenkapttl!tl gomlß § 1 ~$Nl:V (~ II) eU8 Ahhaa• 4.Nb. Für 
dAs rJI~ Ouore wn 40 ~ ü~ßti?~ buttlll!bsha1W~dige Elg1rJhttttr.1ttat gemftß § 1 GriN~v 

(BNE~ JI) arqfbt slch dl!! Ve~msi.mg aus Arilq• .t.N&. 
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• N\'CHT \'l:;R'TRJl.l,Jl.ICHE.".1 OOK:UP>Et.JT • 
van.oo anll\MI kainit S.lri1Jb3-11. Ge~ciujfbs~rnni!'!I!' 

Anleget-NB 

4. Kalkulatorlschl'I' Gewerbesteuer 

Gerrl.äß § 8 ~sNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Ne12kosten die dem Netzbereich 

s~c~echt zuzuotdAende Gevrerbesteu~ als kalkubd~he Kosf.erlposiUon in Ansatz ge-

btmh1 'Werden. Bei der Gefl'etlmlgoog der Netzentgelte wifd d8her ein kalkufalorlscher Ge· 
werbestooeransatz altf der· Grundtag~ der anefkaMten kalkulalorlschen Eigenkaflitatverzin· 
sung Mrücksich~gt ~i dem von dar Bun.desnet:lagent!K restgel4:!gt-en Eigenk.apiratzinssa:z 

handett es 84ch um einen Zinru..atz flRc:ll Gaiwerbesteuer und vor Körperschaftsteuet {BR-

Drs. 247/05 S.30.). E:in Abzog der kalculalnrischen Gewetbesteuer bei sidi selbsl erfolgt 

nfoht. § as. 2 G.asNEV Li;.t entfallen. 

Oie nach § 8 GasNEV anerkennungsfähloe Gewerbe.sr~uer is1 .allei„ ni!l!Cn der! k3lkufatori-

sohen Maßstäoon der GasNEV zu ermitteln. Oie: in d'er net.i.spezifisallen G8'Wfnn- i.md Ver-
luslreehnung als. zu&ätzllctier Gewinn rarSctteinende Dfffereri~ zwischen den kalkuletoriec:tien 
Abschreibungen urxl den bila~ellen Absciireitlungen (so.g. Scheingewinn bO?W. -verJL1St) ist 
SOlllit nicht Teil der Bemes:s1M1gsgruoolage für den kalkulatorisdien Gewertu~ateuer3nsatz. 

Dies I~ van der l'!öcllsbichtefliclien Redllsprechung besmUgl WOfd{lf'l (siehe etwa BGH vom 

14.CS.200.fJ., KVR. 34'07 sw Sp~. Rn. ae ff.). 
Enmprechend einem rein ka!kulatorlsctian Ansatz wwd auf t:lle :zusätzfiche _&tijck~iohtigt1ttg 
V0"1 weiteren Zurer.noung:en und 'Kürzungen ber der BemesoongsgIUJldlage wrzidifet (BGH. 
KVR 81/.'17, S. 10). Eine zusätzficl'le ße'eil'Mgung der Eigel'\kapitatvierzinsung l.MTI dfe Gewer-
besteuer ("lm-HLmdert~ Rect-nung") komml nicht in Bencht (BGH, EnVR 26/14 SW Freu· 

ckitiStadt, Rn. 4ii.). 

Oie kalkulatorische Gewarbaste\ler WtJrde nach der Formel 

[lJN~K	 f/540% • Ant611 SAVatt • 5, 12 % + BNEK II s 40% • Anten &4Vneu „ 6.91 % 
• + 8NEK II :;.. 40% '" 3,03 %] • flebe8:.atZ • Messzahl 

beredlnet Oie: zu beriicksich!igende k~lkulal~he Gewert>esteuer Wird in An1age 4-NB 

ausgewiesen. Gemäß. d9f'fl ~aflsUschen Bundesamt zu den Hebesätuin der ReaP.lle1..1e1n llat 

die Bundes~tz.a.gentur defl Hebe$a1z 2(115 irl Höhe VOP. 435 %, stau der \iOm Net:z:betrelber 
beantraglen 400 %, becückslcllligl, dä 111e Verhf.ill:Jjsse Im Basisjahr zu Grunde zu fegen 

sind. 
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• tiK;H T \/E::RTRAUUCHES DOK:UMf"ST • 
V!!r.11rni'!n~tketne-2~rtl!b:i· u Gai;i:=t1~ßs!!'Jh$ifflniJ.$• 

AnhJge l·NB 

5. Kostenmlndi»nde Erlöse und Erttät)e gemäß § 9 Abs. 1 GasNEV 

Gem!iß § 9 Ga&NEV sind sonslh;JB Erlöse ulld Ertrage, soweit sie sae:tim;h dem Netzbetrieb 

ZU21.Jrechne11 und insbesondere den F'ositioneti aktivierte Eigenleistungei'I. Zt11e- urKI Beteili-

gungserträge, Ne!ZanS(;hklsskosten. BalJk-ostenzuschUsse oder soostige Ertrage Ufld Erli5se 

der ootzbezogenen Gewirn- uoc VifYlus1techn1.rr19 zu enlnelimem s~nd. von den Netzlcoslen: 

1n Abz:ug z:u bringen. Oie von gasyernrauchendef'l Anschkls:mehmem enttiehtet-eri Baukos-
tenzoo~ht.isse sind über ~ine Dsuer von 2(J Jatrrao llne8r allfzu~n und jährlich netzkos· 

lenmindemd. anzu~tzen. Baukosteowschüsse, die Im Zusammenhang mit der Enkhrung 
ein~s Anst:r.lusse!'i für die Eil'\Speist.111Q wn Gas entriditet wurck!n. sind ans<:hlusslndividuelr 

über die Dauer von 20 Jahrmi linear aufzu1öisen 

5.1. 1{on:z;e!'lsio.nsa1l9abe (Ziffer 5.1.) 

Die vom Netzb@troiber gellend gemachten Erlöse aus Konzstrai~bgaben sind nictrt zu 

berüdo;.sichligen, da dli!!se eine Verrechnungspoaitiorl zu dem entspr-echenden AIJIWand aus 

Kor.zession5abgaben darstellen. Die 11'1 die Ger»Bnden für dre Elmä1.E1ung des Rechts .z.ur 
0ernrtzung öffentli<:her Verlieh~ für die Veriegoog und den Betrieb VOl'1 LeitlJOgen ye-

z.ahtten Entgelte werden d4!1n Netznutrem k1 gleicher Hölle in Rechnung gestellt . Folgl!di 
handelt P.S sich bei der Koozasslon~bgabe um e:inen durchlal.Jfenden Posten. Den l<ostefl 

müs:sen Erträge in g4eiciler Höfle entgegenstehen. Die Kosteo für Konzessionsabgaben wa-
ren ebenw ~ die entspttJChende11 Erlöse zu eliminieren, da die Netzen!gel!e 'Sich :zu.zl.igfich 

Konzessionsabgabe ver.s~~ und insofern eine BerCicktiichtig1.m~ i11 den Netzkosten sac:tt-

rremd ist. 

5.2. Erlöse ~us Oifferenzmengon (Ziffer 5.5.) 

Dffl F.rf&e aus Oifferenzmen.._qen sind niehl zu beruicksidlllgen. Oie: aufwarn:f.sgleicnen Kos~en 

umf Erföse aus Differenzmengen werd&n stelfi eliminiert. Oifferenzmel'lgsn sind gemäß § 25 
Abs. 2 Gs.sNZV unmiHslbar 2:Wischen dem N9t.zbalreiber und den Trant!iportl<unden zu ver~ 

r'>l!Chnera, so dass Offfereiizmengen in den Natzenlgelfen generelJ olcht zu berüctsichflgen 

sind. Selbst wenn sich •nsowt1it Unlarschie<le zwischen Aufwer'!'dungen und ErJösen ergeben 

solr..en, gitrichen sicl:l diese grund~lztich irn laufe der RegtJOOr!Jngsperiode in etwa aus. 

Wäre dies nicht Dei- Falt entsprächen derar11ge KosCen nicf'll den Kooton ~oes effu!ier.ten 

Netzbetre;bers und wären aus. r;Jiesem Grurid abzulehnen (OLG Müm:hell, Be&l:ll..iuss vom 

07 .07 .2016. Az. Kart ~. /15}. 
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Ant~eJ-HB 

u. Snnstfi;I• belriel:lllclie Erttlge, d.v>ari end&~ ~t1nsllp Ertrtlgit (Zlrf'IH' 8A.) 

Bel rte-ri .!OMttgeti bt!!1tli!blichM1 Erlflgen wun:tenmt nicht be~sictt!IS!it Hl!!!thel han-
dl!lt es. lieh t•m bit.hzlel~ Ertriige aus tMr Ko!Tekt.ur YOl"l Wertblttlr:titlg!lngen. WI df! ent. 
ip11!1Ctlenden eenchtigurtg~n eufWl1'1dJJseltig '1fdlt anatkant1t ~. ble\tmt. a\t'Ch l:!'le •nt-
lp!ll'Chf.Odeh Erträge außer Belrachl. 
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~NICHT VERTRAUUCHf?S DOKUMENT-
Ver~ort enthält ko'ne Bctrtobs- u.·GosdlMt&getielmnisse 

AmageÜLR 

Gemäß § 14 Abs. 1 ARegV werden die im Rahmen des. Effmanz\lerglem als 

Aufwandsparameter anzusetzenden Kosten ermittelt, indem von den im Rahmen der 

Be9timmung des Ausgangsniveaus nach§ 6 Abs. t, 2 ARagVermltkltten Gesamtkosten die 
Rach § 11 .Abs. 2 ARergV dauertiaft ,n;cht beelnftussbaren Koetenardeile abgezogen werden. 

1. 	 Dauerhaft :nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß f 11 Abs. 2 .Nl,egV 

Be• der Bestimmung der Aufwandsparameter wurden die n:en:hfolgend aufgeführten 

KnstenanteUe ats dauethaft nictrt beeinffussbar berucksidhttgt: 

• 	 KonzessiGDSabgat-n fl 11 Abs. 2 .S. 1 Nr•.2): Konze&sioosabgaben sind gemäß § 11 

Abs. 2 S. 1 1 Nr. 2 ARegV dauerhaft nicht beeJnflussbare Kastenanteile. 

'.Konzes&ionsabgaben sind Entgelte, die Energieverscrgungsuntemehm.en für die 

Einräumung des Rechts zur Benutzung OfferrtHchet Verkehrswege für die Verte~ und 

den Betrieb von Leitungen, die der unm~ren Versorgung von Letztverbrauchern im 

Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten {§ 46 Abs. 1 EtiWG). Neben den 

emstehenden Kosten sind auch die erzielten Erlöse zu berücksichtigen (ßR„Drs. 417107, 
S.51 ). Die Besohlusskammer geht davon aus. dass sfch diese Kosten und Erlöse 

regelmäßig au.$gleichen. Grund dafür ist, dass die von den Netzbetreibern 

aufgewendeten Kosten für Konzessionsabgaben den Netznutz:em "1 gleicher Höhe in 

Rechnung gestellt werden. Folglich handelt es sich bei der Konzessionsabgabe um einen 

durchlaufenden Posten. Den Kosten. müssen damit Erlöse in gJeicher Hölie 
entgegenStehan. 

• 	 Betriebssteuern (f 11 Abs. 2 S. 1Nr.3): Betriebssteuern im Sinne des§ 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 3 ARegV sind aHe Steuern, die in der Steuerbitanz abzugsfähige Betrif!bsausgaben 
sind (BR•Drs. 417f07, S.51). Steuem sind gemäß§ 3 Abs. 1 AO Geldleistungen, dre nidlt 

eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-

rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnehmen allen auferlegt werden. bei 

denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. 
Dementsprechend unterfallen etwa Grundsteuern auf betrieblich genutzte Grundstücke, 

die Kfz-Steuer auf betrieblm genutzte Fahrzeuge oder Energiesteuem der Regelung des 
§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ARegV. Die kalkulatorisc.he Gewerbesteuer gemäß§ 8 GasNEV 
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stelJt keine Betriebssteuer nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ARegV dar {siehe BGH1 BeschL V.· 

09.07.2013, EnVR 37/11 ). 

• 	 Kosten für die Inanspruchnahme der vorgelagerten Netzebene(§ 11Abs.2 S. 1 Nr. 
4): Die Kosten aus erforderlicher Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen sind 

gemäß§ 11Abs,2 S. 1 Nr. 4 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare KostenanteUe. Diese 

Kosten umfassen dje aus vorgelagerten Netzebenen auf nachgelagerte Netzebenen 
überwälzten Kostenanteile (vorge~agerte Netzkosten). Biogaswälzungskosten (sjehe 

unten unter Nr. Sa) sowie Kosten der Marktraumumstellung sind bei den 

Fernleitungsnetzbetreibern wie vorgelagerte Netzkosten zu behandeln. Die 

Beschlusskammer geht davon aus. dass der Netzbetreiber In der Kostenposition 

,Aufwendungen fOr die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen~ keine Kosten für 

Lastflusszusagen oder Speichernutzung geltend gemacht hat. 

• 	 Genehmigte Investitionsmaßnahmen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6): Kosten aus 

genehmigten Investitionsmaßnahmen nach§ 23 ARegV sind gemäß§ 11 Abs. 2·s. 1 Nr. 

6 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile. 

• 	 Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a ARegV (§ 11 Abs. ~ S. 1 Nr. 6a): 

Erlöse aus der Auflösung des Abzugsbetrags nach§ 23 Abs. 2a ARegV sind dauerhaft 

nicht beeinflussbare Erlöse. Gemäß § 23 Abs. 2a ARegV sind die in den ~etzten drei 
Jahren der Genehmigungsdauer der !nvestlttonsma.ßnahme entstandenen Betriebs„ und 

Kapitalkosten, die auf Grund der Regelung nach§ 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 sowohl 

· im Rahmen 	der genehmigten investitionsmaßnahme als auch in der Erlösobergrenze 

gemäß § 4 Absatz 1 der folgenden Regulierungsperiode berücksichtigt werden, als 
Abzugsbetrag zu berücksichtigen. Die Auflösung des ermittelten Abzugsbetrags erfolgt 

gleichmäßig über 20 Jahre, beginnend mit dem Jahr nach Ablauf der 

Genehmfgungsdauer der lnvestiUonsmaßnahme. Der Netzbetreiber muss d•esen 
Abzugsbetrag, um elne doppelte Kostenanerkennung zu vermeiden, kostenmlndernd 
über 20 Jahre als dauerhaft nicht beeinflussbaren Erlös in Ansatz zu bringen. 

• 	 Kostenwälz:ung Biogas (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. Ba): Die durch die Einspeisung von 

Biogas verursachten Kosten werden gemäß§ 20b GasNEV auf aUe Netze innerhalb des 
Marktgebietes umgelegt. Der damit verbundene Wälzungsmechanismus ist durch die 

Vertragspartner in§ 7 und den dazugehörigen Anlagen 6 und 7 der KoV vom 30.06.2011 
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vertraglich festgelegt worden. Eine detaifJierte Beschreibung des Wälzungsprozesses 

erfolgt in dem BDEWNKUIGEODE-Leitfaden 11Kostenwälzung Biogasi.. Demnach finden 

auf die Kosten der ßiogaswälzung alle Regelungen für vorgelagerte Netzkosten und 

somit§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV analog Anwendung. 

• 	 Kosten aus betrieblichen und tarifvertragli~hen Vereinbarungen :tu Lohnzusatz· 

und Versorgungsleistungen, so~eit diese In der Zeit vor dem 31.12.2016 

abgeschlossen worden sind (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr~ 9}: Kosten aus betrieblichen und 

tarifvertraglrchen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen. soweit 

diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2016 abgeschlossen worden sind, sind gemäß § 
11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile. Nach der alten 

Rechts,age galten Kosten aus betrieblichen oder tarifvertraglichen Vereinbarungen zu 

Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen als dauerhaft nicht beeinflussbar. soweit di~se 

in der Zeft vor dem 31.12.2008 abgeschlossen worden sind. Durch die Neuregelung des 

§ 11 Abs. 2 Nr. 9 Ist der Stichtag. bis wann Vereinbarungen zu Personalzusatzkosten als 

dauerhaft nicht beeinflussbar a.ngesehen werden können, auf den 31.12.2016 
verschoben worden. Die Regelung weitet somit den Bestandsschutz von geltenden 

kollektivarbeitsrechtlichen Vereinbarungen, die vor dem 31.12.2008 abgeschlossen 

wurden, auf solche Vereinbarungen aus, die vor dem 31.12.2016 geschlossen wurden. 

Von dieser Regelung sind lediglich kollektivarbeitsrechtliche Vereinbarungen umfasst; 

ein$eitig gewährte Leistungen oder Kosten aufgrund gesetzlicher Verpfüchtungen 

können nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten quaJlflzjert werden. Zudem h~t 

der BGH festgestellt, dass 11 als dauerhaft nicht beeJnflussbare Kostenanteile nach § 11 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 ARegV („.] nur solche PersonaJzusatzkosten anzusehen [sind], die 

bei dem Netzbetreiber selbst entstehen. Hierfür ist erforderlrch, dass die 

Kostenbelastung für den Netzbetreiber selbst auf einer betrieblichen oder 

tarifvertragfichen Vereinbarung beruht und dass sich die Kosten für den Netzbetreiber 

selbst ars Kosten aus Lohnzusatz- oder Versorgungsleistungen darstellen. Der danach 

erforderliche Zusammenhang zwischen einer betrieblichen oder tarifvertraglichen 

Vereinbarung und einer Kostenbelastung des Netzbetreibers ist nicht schon dann 

gegeben, wenn ein anderer Rechtsträger1 der Leistungen an den Netzbetreiber erbringtl 

Lohnzusatz- oder Versorgungsleistungen. die er aufgrund einer hetrieblichen oder 

tarifvertraglichen Vereinbarung an seine Arbeitnehmer zu zahlen hat. bei der Kaf~ulation 

der mit dem Netzbetreiber vereinbarten Vergütung berücksichtigt.'• Vielmehr ist 

erforderlich, dass sjch der Netzbetreiber verpflichtet. .alle für dlese Arbeitnehmer 

anfallenden Kosten zu übernehmen•r Die Kosten entstehen in dieser Konstellation nicht 
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für die lnanspruchnahrnen einer fremden Dlenstleitung. sondern für die 

Inanspruchnahme der Arbeitsleistung von Bediensteten. (Vgl. BGH, Beschluss v. 

18.10.2016, EnVR 27/15 - lnfrawest GmbH) sow•e BGH. Beschluss v. 17.10.2017 

EnVR 23/16 - SW Kiel Netz GmbH) 

Nicht .als dauerhaft njcht beetnfrussbare Kostenanteile sind ferner solche Kosten 

anzuseheni die nicht durch Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen sondern durch 

erementare Lohnbestandteile begründet werden. 

• 	 Kosten der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und 

PersonaJratstätlgkeit (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 10): Kosten für die im gesetzlichen Rahmen 
ausgeübte Betriebs- und Personafratstätigkett sind gemäß§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 10 ARegV 

dauerhaft nicht bee;nflussb?tr. Kosten, die nicht typischerweise für Betriebs- oder 

Personalratstätigkeiten anfaflen. sind somit nicht von der Regelung umfasst. 

• 	 Kosten der Berufsausbildung und Weiterbildung im Ur.temehmen und von 

Betrlebsklndertagesstätten für Kinder der im Netzbereich. beschäftigten 

Betriebsangehörigen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 11): Kosten der Berufsausbildung und 

Weiterbildung im Unternehmen und von .Betriebskindertagesstätten für Kinder der Jm 

Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen sind gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. i 1 

ARegV dauerhaft nicht beeinflussbar. Kosten, die nicht typischerweise für Berufs- und 

Weiterbildung bzw. für die Betriebskindertagesstätte für Kinder der im Netzbereich 
beschäftigten Betriebsangehörigen anfallen, sind somit nicht von der Regelung umfasst. 

• 	 Forschungs- und Entwicklungskosten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 12a): Kosten aus 

Forschung und Entw;cklung nach Maßgabe des § 25a ARegV gelten als dauerhaft nicht 

beeinflussbare Kostenanteife. 

• 	 Netzanschlusskostenbeiträge und Baukosten~uschüsse 

(§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 13); Erlöse des Netzbetreibers aus der Auflösung von 

Netzanschlusskostenbeiträgen nach § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GasNEV und 

Baukostenzuschüssen nach§ 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 GasNEV sind gemäß§ 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 13 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile. Diese sind gemäß § 9 Abs. 1 

S .. 2 GasNEV über eine Dauer von 20 Jahren Unear aufzulösen. 
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2. Überprüfung der vom Netrbetreiber vorgenommenen .überfeitungsr•dtnung 

Auf Grundlage der vom Netzbetreiber vorgenommenen Überleitungsrechnung hat die· 

Beschlusskammer den in den gemäß§ 14 Abs..1 Nr. 2 ARegV ermittelten Gesamtkosten 

enthaltenen AnteU der dauerhaft nicht beeITTfJussbar~n Kostenar:1teHe gemäß § 11 Abs. 2 
ARegV ermittelt. 

Nach der NoveHierung der :Anr.eizregufferungsverordnung {.Zweite Verordnung zur Änderung 

der Anreizregulierungsverordnung" vom 14,09:20161 B~BJ. 2015, S. 2147.ff.) gelten nunmehr 

Kost.enanteiie aus betrieblJchen und tarifvertraglidhen Vereinbarungen :zu Lohn:zueatz- und 

Versorgungslfllstungen alt dauerhaft nicht beeinflussbar, wenn tiiese bis zum 31.12.2016 
·abgeactilos&en werden sind. 

Vor diesem Hfntergr11nc:I hat die Be9Chllt&Skammer mH 'Schreiben vom 17.10~2016 dte 
Übereitungsrectmung ·der Ko.steAdaten 2G15 zu den dauethaft nie.fit beeinfh.u;stmen 

Kos12nanteilen, die gemäß der Festiegüng BK9-15/605 nach aftmn ·Recht abgefragt wurde. 
erneut .abgefragt. 

Hierauf hat der Netzbeireiber mltgetelt. dass sich aufgrund der geänderten Rechtslage 

Änderungen an der von ihm zu Beginn der Koß8nprüfung übermittelten 

Überleftungsmchnung ergaNn. 

Die Beschlusskammer hat der Prüfung die \IOm Netzbetreiber vorgenommene 

Überlemmgsrachnung zu Grunde gelegt. die der Netzbetreiber am 23;12.2016 ii>er das 

Energiedatenportal übermittelt hat. 

Die BeschhJS&kammer hat die vom Netzbefreibßr vorgenommenen Umbuchungen überprüft. 
Die Höhe der all$ Sicht der Beschlusskammer dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 
gemäß § 11 Abs.2 ARegV an den dem Ausgangsniveau nach § 6 Abs. 1 ARegV zu Grunde 

liegenden Gesamtkosten i.&t Anlage IV zu entnehmen. 

Hierbei haben sich Änderungen an den vom Netzbetreiber vorgenommenen Umbuchungen 
ergeben. Im Einzelnen haben sich folgende Korrekturen ergeben: 

• Der Netzbe1reiber hat „€ in der Kostenposftion Lohne und Gehälter für 
.,Vorruhestand Restruk'' a~ ·dauerhaft nicht beeinfüssbar gemäß§ 1i Abs. 2 Nr. 9 
qualifiziert Diese QualiflZierung !lls dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten bzw. 

Erföse wurde gesamthaft von der Beschtusskammer nicht akzeptiert. Nur im 

Basisjahr 2015 t.atsäcHich angefaHene Personaizusatzkosten für beim Netzbetreiber 
direkt angesteNte Müarbeiter können als dauerhaft nicht beeinflussbare KostenanteHe 
für die dritte Regulierungsperiode quaJifi2iert werden. Die geltend gemachten 
Personab!usatzkosten basieren zwar auf einer betrieblichen oder tarifvertragrichen 
Vereinbarung, die vor dem 31.12.2016 abgesch;ossen worden ist. Die geltend 
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gemachten Kosten sind Jedoch im Basrsjahr tatsachJieh noch nidrt angefalJen und 

gelten somit nicht für die gesamte Regulierungsperiode ak> rlauerhaft nicht 

beeinfhJ!isbar. Für diese Personatwsatzkosten ist vom Netzbetreiber je oaehdem, 

wann die Kosten tatsächlich angefallen sind, eine Anpassung der Erlosobargr-enze ab 
dem Jahr 2018 für.die Jahre 201ß ff. nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV vor.zunehmen. 

• 	 Der Ne~r hat. ·in der ·Kostenposffion Aufwendungen für ·dureh Dritte 
er.brachte Wartungt;- und lnstandnaltungsleistungen füt Personalüberl. int. - LV 
Belast. alß .dauemaft nicht beeinflussbar gemäß§ 11 Abs. 2 Nr. 10 t1us.lif2'ert. Diese 

Qualtf1Zetung als dauerhaft nicht beeinfh..lmbare Kosten bzw. Erlö&e wurde 

geaemthaft von :der Besohlusskammer nicht akzeptiert. Overhead~&ten 1inrl nicht in 

die tlauerhsft :nicht beeinflusSbaren Kosten .gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 10 PR.egV 
umzugliedem. Es handelt sich hierbei nicht um Kosten der im :gesetzlichen Rahmen 
ausgeübtef'l Betriebs- und :Perso1111tratstätigkeit sondern gemäß BerictTt um Kosten. 

für die 'Unterstützung der Betrieb&ratsüiUgketten, die atme konkreten Bezug zur 
Betriebsratslätf.gkett als ·dauerhaft nicht ;beeinfllJ9Sbar.ciuatifi2iert,wurden. 

• 	 Der Netzbe1relber hat-€ in der Kostenposition sonstige betriebllcile 
Aufwendungen äavon Sonstiges für die Umlage für AuszubHdende als dauerhaft nicht 
beeinflwssbat gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 11 qualifiziert. Diese Quatrf!Zierung als 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten bzw. Erlöse wurde gesamthaft von der 

Beschlusskammer nicht a~ptiert. K~n, die aus der Weiterverrechnung von 

Kosten aus einem Dienstleistungsverhältnis stammen, sind nicht in die .dauerhaft 
nicht beeinflussbaren Kosten gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 11 ARegV ·umzugJiedem. Es 
sind nur soiche Kosten anerkennurigsfihig die belm Netzbetreiber selbst enbtlehen. 

• 	 Der Netzbetreiber hat ~ in der Kostenposition sonstige betrebliehe . 

Aufwendungen davon Sonstiges für die Quafffcz.ierungsumlage ewb AG a'5 dauerhaft 

nicht beeinftusebar gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 11 qualifizl.ert. Die&e Qualif1Zierung als 

dauerhaft njcht beeinflussbare Kosten bzw. Erlöse wurde gesamthaft von der 

Beschlusskammer nicht akzeptiert. Kosten, die aus der Weiterverrechnung von 
Kosten aus einem Dienstfeistungsvarhältnis stammen, sind nicht in die dauerhaft 

nlcht beeinflussbaren Kosten ~miß § 11 Abs. 2 Nr. 11 ARegV ·umzugliedem. Es 
sind nur solche Kosten anerkennungsfäh~ die beim Nettbetretber selbst entstellen. 

• 	 Der Netzbetreiber hat „ € in der Kostenposition Bürobedarf, Drucksachen und 

Zeitschriften für Fachzeitschriften, Amts- und Gesetzesbfätter, VDE Schriftreihe, 
Regelwerke als dauerhaft nicht beeinflussbar gemäß § 11 Abs. 2 Nr. ~ 1 qualifiziert. 

Diese: Qualifizierung ats dauerhaft nicht beeinfJussbare . Kosten bnv. Erlöse wurde 

gesamthaft von der Beschlusskammer nicht akzeptiert. Overhead-Kosten sind nicht In 
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die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten gemäß § 11 ~bs. 2 Nr. 11 ARegV 

umzugfiedem. Es handelt sich hierbei nicht um Kosten der Berufsausbildung, der 

WeiterblJdung oder von Betriebskindertagesstätten sondern um Kosten für 

notwendige Fachliteratur, die ohne konkreten Bezug zur Berufsausbildung, zur 

Weiterbildung und zum Betrieb von Betriebskindertagesstätten als dauerhaft nicht 

beeinflussbar qualifiziert wurden. 

3. Aufwandsparameter 

Anlage V zeigt die sich für den Netzbetreiber aus Steht der Beschlusskammer ergebenden 

Aufwandsparameter gemäß§ 14 ARegV. 
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Verglelchbarkeitsrechnung gemäß§ 14 Abs. 1Nr.3 und Abs. 2 ARegV 

Die Vergleichbarkeitsrechn~ng gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV dient dazu, die 

Kapitalkosten so zu bestimmen, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst gewährleistet ist. und 

Verzerrungen berücksichtigt werden, wie sie insbesondere durch unterschiedliche 

Altersstrukturen der Anlagen. Abschreibungs- und Aktivierungspraktiken entstehen können. 

Die Kapitalkosten umfassen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 ARegV die Fremdkapitalzinsen gemäß 

§ 5 Abs. 2 GasNEV, d1e kalkulatorische Abschreibungen gemäß § 6 GasNEV und die 

kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemäß§ 7 GasNEV. 

Die Kapitalkostenannultät wird für jede Anlagengruppe der Anlage 1 der GasNEV mit Hilfe 

des Annultätenfaktors wie folgt gebildet 

An.= TNW. * qni "'· (q- 1) 
1 1 ( q0 i -1) . 

A17r Antwilät dsr AnlsgongruppB i 
TNWr Tege.sotteüWBrt der Anlsgengrupptt i 
q . 1+ Zinssatz 
n„ NutzungsdBwr derAnfElgenpruppe i 

Die Summe der Annuitäten aller Anlagengruppen und die standardisierte Verzinsung der von 

diesen Annuitäten nicht erfassten, aber zu verzinsenden Bilanzwerte bilden die 

standardisierten Kapitalkosten gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 2 ARegV. 

Durch die Ko.stenannuitäten werden die Abschreibungen und die Verzinsung des 

Sachanlagevermögens standardisiert. Die Beschlusskammer hat Jahresannuitäten ermittelt, 

da dies dem Zweck einer Standardisierung entspricht. Neben der Verzinsung des 

Sachanlagevermögens sieht § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GasNEV auch dte Verzinsung der 

Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des 

betriebsnotwendigen Umlaufvermögens vor. Diese Verzinsung und die Verzinsung der 

Grundstücke, immaterielle Vermögensgegenstände, geleistete Änzahlungen und Anlagen im 

Bau werden von den Annuitäten nicht erfasst. Die Kapitatkosten hierfür werden 

berücksichtigt, indem die J.ahresmittelwerte der Bilanzwerte mit dem gewichteten Zinssatz 
multipliziert werden. Hinsichtlich des Zinssatzes findet auch insoweit § 14 Abs. 2 ARegV 

Anwendung. 
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Einer besonderen Berückstchtigung von Abzugskapital bedarf es nicht, weil auch im Rahmen 

der Standardislerungsrechnung hielfür ein Pauschalansatz an der Form des gewichteten 

Zinssatzes herangezogen. wtrd. Der so ermittelte Kapitalkostenbetrag wurde den 

Kapitafkostenannuitäten des Sachanlagevermögens hinzugerechnet. 

Die Vergleichbarkettsrechnung hat gemäß § 14 Abs. 2 S. 1 ARegV auf Grundlage der 
Tagesneuwerte (TNW) des Anlagevermögens des Netzbetreibers zu elfo!gen. Zur 

Berechnung der TNW wurden die der Ermittlung des Ausgangsniveaus zu Grunde gelegten. 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AKIHK) und die sich gemäß § 6a 

GasNEV ergebenden Indexreihen verwendet. 

Für die Ermittlung von elnheitnchen Nutzungsdauern für jede Anlagengruppe sind gemäß 
§ 14 Abs: 2 S. 2 ARegV die unteren Wert.e der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern in 

Anlage 1 der GasNEV zu verwenden. Der zu verwendende Zinssatz bestimmt sich gemäß 

§ 14 Abs. 2 S. 3 ARegV als gewichteter Mittelwert aus Eigenkapitalzinssatz und 

Fremdkapitalzinssatz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mi't 40· Prozent und der 

Fremdkapitalzinssatz mit 60 Prozent zu gewichten ist Von· den 60 Prozent des 

Fremdkapitalzinssatzes entfallen gemäß § 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 Prozentpunkte auf 

unverzinsliches Fremdkaplfäl. 

Für das Eigenkapital sind gemäß § 14 Abs. 2 S_ 5 ARegV die nach § 7 Abs. 6 GasNEV für 
Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzinssätze anzusetzen. Es wurde der Eigenkapitalzinssatz 
für Neuanlagen in Höhe von 6191 Prozent'gemäß § 7 Abs. 6 GasNEV für alle Anlagen zu 

Grunde gelegt, da es Sinn und Zweck der Vergleichbarkeitsrechnung ist, von_ der 

spezifischen lnvestltionshistor1e des einzelnen Netzbetreibers zu abstrahieren. Der 

Eigenkapltalzins ergibt sich aus der Festlegung der Beschlusskammer 4 vom 5.10.2016, 

(Aktenzeichen BK4-16/161). Für das verzinsliche Fremdkapltal richtet sich die Verzinsung 

gemäß § 14 Abs. 2 S. 6 ARegV nach dem auf die letzen zehn abgeschlossenen 

Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten 

Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Dabei· wird zur 

Bestimmung des Fremdkapitalzinses auf den Zeitraum von 2006 bis 2015 abgestellt, da 

2015 das Kalkulationsbasisjahr ist. 
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Jahr Umlaufrendit.ea 
lnlindilcher 

lnhabmachuld 
vet'flr.:hteibungen 

[%] 

1().jahteSmtttel 
Umlaufrendite 

1%1 

ZD06 3,B 
21Jtli 4.3 
2Ia 4.2 
21.'MlS 3~ 
201.0 :2~5 1 

21)11 2,6 
2012 1,4 
2D1J 1.4 
204-4 1.0 
.2.Dffi o~s 2,G 

~!&!: F~i::tteWertpapiere i1Wndiidlef em;ttemen: 
l.JmklilMmllt9n.nach~1 

Hieraus .lebet sich für die genannten festverzin&lic:hen Papier~ für den Zeitraum 2000 ·bis 

2015 eine durchschnrttliche Rendite von.2,49 % ab. 

Der Eigenkapital· und der Fremdkapitalzinssatz sind gemäß§ 14 Abs. 2 S. 7 AR&gV um den 
auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchsctmrtt der 

Preisänderungsrate nach dem vom Stati&iischen .Bundesamt veröffentlichten 
Verbraucherpreisgeu.mtindex zu ermäßigen. 

,_. 

Jahr lnde.atand Preiünderurpra:te :durct.chnitttiche 
Pntisinderüngsnde 

(1 D..jahfeslnitttllf) 

[%) [%] 
.•-· 

' 

1,50°.4  
2D07  

·2ßOS 93,9 
2,30%.D6,1 

r 

98,6 1 2.fiCJ% 
_200e 

2006 
0,308.498.9 

100,(l 1,10%2D10 
' 2,10%2011 196.~ ' 

2 CJOOk  
2013  

104,12.012 
105,7 1,5C%  

W1"4  1066 0.90°-'  
2D15  0,30% 1.46106.9 

. ---

nUP·/twww.buoclc•banfqjeJ Navigatianl OEJ Statistiken/ GeJcl_und_Kapilalmaerttef 
Zinssaetze und . Rendtten/llrnlaufsrenditen/umtaufsrendilen.html 

htto;;-1-Jltilm...dlf ·DEI ZahlenFakten/ GesamtwmchaftUmwettt Prei&eMnbral.IChei:preisimhesl 
Verbraucherpreü;;ndizes.html 
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Hieraus leitet sich die durchschnittlicne Preisänderungsrate (10-jahresmittel) für den 

Zeitraum 2006 bis 2015 ein durchschnittlicher Wert von 1,46 % ab. Bei der Bestimmung der 

durchschnittlichen Preisänderungsrate (1 O~jahresmittel)· wird auf den Zeitraum von 2006 bis 
2.015 abgestellt, da das Basisjahr 2015 ist Die Ermäßigung der Zinssätze erlolgt anhand der 
nachstehenden Formel: 

Zimm» =ZtnsJl(lm. - durchschni tt#che Preisänderungsrate (10 - jahresmiil el) 

Daraus folgt ein Wert für den realen Eigenkapitalzinssatz (EK.:.Zins reit) in Höhe von 5A5 % 

und für den realen Fremdkap[tal~inssatz (FK-Zins rtai) ein Wert von 1,03 %. 

Der zu verwendende Zinssatz (Zins Mi1:1ei) bestimmt sich gemäß§ 14 Abs. 2 S. 3 ARegV als 

gewichteter Mittelwert aus Eigenkapltalzinssatz und Fremdkapitalzinssatz, wobei der 

Eigenkapitalzinssatz mit 40 Prozent und der Fremdkapitalzlnssatz mit 60 Prozent zu 
gewichten ist. Von den SO Prozent ·des Fremdkapitatzinssatzes entfallen gemäß 

§ 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdkapital. 

Der gewichtete Zinssatz wird nach folgender Formel ermfüelt: 

Zins u111e1=40 % * EK-Zins nar .,_ 35 % • FK..Zins real+ 25 % * 0 

Hieraus ergibt sich ein gewichteter Zinssatz in Höhe von 2,54 %. 

Anlage III enthält eine Übersicht über die der Vergleichbarkeltsrechnung für den 
Netzbetreiber zu Grunde gelegten AKIHK sowie die sich ergebenden annuitätischen Kosten. 
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